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Empfänger:
Stadt Braunschweig
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Datum:
26.05.2018

Beratungsfolge: Status

Wirtschaftsausschuss (Vorberatung) 01.06.2018 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 05.06.2018 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 12.06.2018 Ö

Beschlussvorschlag:
Das Stadtmarketing Braunschweig möge die Behauptung, dass es sich bei der 
Braunschweiger Quadriga um die „größte Quadriga Europas“ handele, von der Internetseite 
streichen.

Sachverhalt:

Kürzlich hatte ich Besuch aus England, der sich wunderte, dass nach Maßgabe der 
städtischen Internetseite die Braunschweiger Quadriga „die größte Quadriga in Europa“ sein 
sollte. „Ich dachte aus Eurem alten „Deutschland, Deutschland über alles“-Komplex seid ihr 
längst rausgewachsen. Selbst in London haben wir – bei aller uns eigenen Bescheidenheit – 
eine größere Quadriga als Ihr in Braunschweig “ frozzelte er. 

 
Dies veranlasste mich zur Nachfrage im Kulturausschuss nach der Herkunft der 
Informationen. Mündlich wurde gesagt, dass sie von Borek kämen und Frau Dr. Hesse nahm 
Bezug auf das Buch von Dr. Wedemeyer von 2011, wonach die Quadriga „die größte ihrer 
Art sei" - (mit vier Pferden und einer Wagenlenkerin). - Wenn die Quadriga aber nur die 
größte ihrer Art in Europa ist und nicht die größte überhaupt, warum steht das dann nicht mit 
der entsprechenden Einschränkung dort?

Würde aber, so die Verwaltung, einmal eine noch größere Quadriga als die Braunschweiger 
in Europa aufgestellt würde, dann würde das Stadtmarketing sicher Kenntnis davon erhalten 
und die Einträge auf der Internetseite umgehend ändern.

Im Jahre 1912, also vor rund 106 Jahren wurde in London die Quadriga über dem Wellington 
Arch errichtet. Mit 12 m Höhe und 13 m Länge ist diese Quadriga nicht nur die größte ihrer 
Art (https:// rupertharris.com / products/the-quadriga), sondern auch größer als die 
Braunschweiger Quadriga (um 2,80m) und es ist - rund 106 Jahre nach ihrer Aufstellung – 
jedenfalls genug Zeit verflossen, um dies zur Kenntnis zu nehmen und entsprechende 
Änderungen in die homepage der Stadt einzupflegen. 

Gleich zwei Quadrigen stehen auf dem Denkmal des Victor Emmanuel in Rom. Mit 11 m 
Höhe sind diese Quadrigen zwar kleiner als die in London 
(http://www.ipernity.com/doc/laurieannie/ 24227667), wären aber immer noch 1,80 m größer 
als die in Braunschweig und waren schon 1925 vollendet, zwar 13 Jahre nach der Quadriga 
in London, aber immer noch ca. 93 Jahre vor der Braunschweiger Quadriga errichtet.

Will man, wie Herr Dr. Wedemeyer, eine verlässliche "Rangfolge“ der europäischen 
Quadrigen aufstellen, dann sollte die Braunschweiger Quadriga vielleicht auch nicht mit einer 
Quadriga wie der in Seesen verglichen werden, die man sicher mit Leichtigkeit und „mit 

TOP 1.1

1 von 118 in Zusammenstellung



Abstand“ (Dr. Wedemeyer) überragen kann, sondern eher mit solchen wie den spanischen 
Quadrigen (Madrid, Barcelona).

Dies vorausgeschickt und bezugnehmend auf die Ausführungen und Beratungen im 
Kulturausschuss beantragt die BIBS-Fraktion:

Das Stadtmarketing Braunschweig möge die Behauptung, dass es sich bei der 
Braunschweiger Quadriga um die „größte Quadriga Europas“ handele, von der Internetseite 
streichen.

gez. Peter Rosenbaum(BIBS-Fraktion)

Anlagen: keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

18-08095
Mitteilung

öffentlich

Betreff:

Statistik der Baugenehmigungsverfahren und Bericht zur 
Kundenumfrage
Organisationseinheit:
Dezernat III 
60 Fachbereich Bauordnung und Brandschutz

Datum:
23.05.2018

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Planungs- und Umweltausschuss (zur Kenntnis) 30.05.2018 Ö
Wirtschaftsausschuss (zur Kenntnis) 01.06.2018 Ö

Sachverhalt:

Im Jahr 2015 erfolgte eine koordinierte Unternehmensbefragung zur Zufriedenheit von 
Unternehmen in der Stadt Braunschweig. Dabei wurden unter anderem auch die Leistungen 
des Referats Bauordnung bewertet. Allerdings haben seinerzeit nur 0,7 % der befragten 
5.700 Unternehmen eine Einschätzung zum Referat Bauordnung gegeben, so dass das 
Ergebnis nur bedingt als repräsentativ eingestuft werden konnte. 

Gleichwohl wurden die Kritikpunkte von der Verwaltung aufgenommen. Es folgten 
organisatorische Maßnahmen, wie die Bildung des Fachbereichs Bauordnung und 
Brandschutz (bestehend aus dem Referat Bauordnung und dem neuen Referat Brandschutz 
und Wiederkehrende Prüfungen), um sowohl die Genehmigungssachbearbeitung zur 
Beschleunigung der Verfahren zu entlasten, als auch den gestiegenen Anforderungen im 
Bereich des Brandschutzes gerecht zu werden. Darüber hinaus führte das Referat 
Bauordnung eine Kundenbefragung durch, die an die konkreten Leistungen der Bauaufsicht 
(Erteilung von Baugenehmigungen, Beratung) gekoppelt wurde, um durch gezielte 
Ansprache eine höhere Umfragebeteiligung und repräsentativere Rückmeldungen zu 
erreichen. Zum Ergebnis der organisatorischen Maßnahmen und der Kundenbefragung 
berichte ich wie folgt:

Anzahl der Baugenehmigungen und durchschnittliche Bearbeitungszeiten

Die Anzahl der im Referat Bauordnung erteilten Baugenehmigungen ist innerhalb der letzten 
drei Jahre um rund 10 % gestiegen (2014 = 1133, 2017 = 1242 Baugenehmigungen, 
einschließlich Bauvorbescheiden, Befreiungen und Abweichungen – ohne Werbeanlagen).

Die Bauverwaltung hat in den letzten Jahren großflächig die Entwicklung von Wohnbau-
flächen vorangebracht, um dem steigenden Bedarf an Wohnungen und Bauplätzen 
begegnen zu können. Der gesamtstädtische Stellenwert im Bereich Wohnen sowie dessen 
hohe Nachfrage hat sich bisher und wird sich auch noch zukünftig deutlich auf das 
Arbeitsvolumen der Bauaufsicht auswirken.

Auch hat die Anzahl der Anträge für große und teilweise komplexe Wohnbauvorhaben, die 
im Verhältnis zu Ein- und Zweifamilienhäusern mit einem signifikant höheren 
Bearbeitungsaufwand verbunden sind, stark zugenommen (genehmigte Wohneinheiten: 
2015 = 562, 2016 = 971, 2017 = 1.069 Wohneinheiten (inkl. Bauanzeigen).

TOP 3.1

3 von 118 in Zusammenstellung



Die Bearbeitungszeiten fallen naturgemäß sehr unterschiedlich aus. Ein erheblicher Teil der 
Bauanträge wird in kurzer Zeit beschieden: So konnten 44 % der Verfahren bereits innerhalb 
von 40 Kalendertagen erledigt werden. 70 % aller Anträge und Anfragen wurden nach drei 
Monaten, 85 % nach fünf Monaten beschieden. Die verbleibenden 15 % (205) mit 
Bearbeitungszeiten über fünf Monaten sind auf sehr unterschiedliche und vielfältige 
Ursachen zurückzuführen, was sich aus Stichproben ergab (beispielsweise fehlende 
Unterlagen und mangelnde Mitwirkung Bauherr, versäumte Fristbuchungen, Altfälle etc.). 

Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für Bauanträge lag 2017 bei etwas über drei Monaten 
(99 Kalendertage). Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass der Bearbeitungsaufwand 
gestiegen ist und neben den kontinuierlich neu eingehenden Bauanträgen parallel die 
Abarbeitung des nach wie vor sehr hohen Bestands (Antragsstau aus den Vorjahren) an 
offenen Genehmigungsverfahren erfolgen muss.

Die Nachverdichtungen bereits bebauter Flächen, zunehmende Nutzungsänderungen in 
Bestandsgebäuden, Gesetzesänderungen (Störfallrecht) und Informationsansprüche bzw. 
Betroffenheiten Dritter erfordern mittlerweile einen deutlich höheren Prüfaufwand als auch 
Abstimmungsbedarf zum Teil mit einer Vielzahl von Beteiligten innerhalb der Genehmigungs-
verfahren. Hinzu kommt ein erheblicher Aufwand für Schlussabnahmen, Nachträge und 
Mängelbeseitigung oder die Anforderung von technischen Nachweisen nach Abschluss der 
Baumaßnahme. Auch wird es in den nächsten Jahren vermehrt Bauanträge seitens der TU 
Braunschweig geben, da die Universität die Bauherreneigenschaft übernommen hat und 
damit die Stadt und nicht mehr das Ministerium Genehmigungsbehörde ist.

Im Ergebnis bleibt die Reduzierung der durchschnittlichen Bearbeitungszeiten auf unter 
drei Monate neben der fachlichen und rechtlichen Qualität nach wie vor eines der wichtigsten 
Ziele der Bauaufsicht, um zügige und sichere Investitionen zu ermöglichen. 

Bericht zur Kundenumfrage 

Seit Ende September 2016 wurde im Referat Bauordnung eine Umfrage zur Kundenzu-
friedenheit durchgeführt. Bis November 2016 haben sich 14 % der Bauherren, Investoren 
und Entwurfsverfasser beteiligt, bis August 2017 waren es noch 12 %. Der Anteil ist bis 
Februar 2018 auf 9 % gesunken (156 ausgefüllte Fragebögen im Verhältnis zu bis dahin 
1687 erteilten Bescheiden).

Bei der ersten Zwischenauswertung der Umfrage im November 2016 wurden bei der 
Bauaufsicht die Kriterien Bearbeitungsdauer, Transparenz des Verfahrens und zum Teil die 
Erreichbarkeit der Mitarbeiter eher kritisch bewertet. Die übrigen Kriterien, wie fachliche 
Beratung, Verständlichkeit der Schreiben/ Formulare, Freundlichkeit und Internetauftritt 
bewegen sich innerhalb des gesamten Umfragezeitraums hauptsächlich im oberen, positiven 
Feld (sehr zufrieden, zufrieden, noch zufrieden). Die fachliche Beratung und die 
Freundlichkeit fallen hier besonders ins Auge und spiegeln den fachlichen und 
serviceorientierten Qualitätsanspruch der Bauaufsicht wider.

Bei den oben genannten, zunächst kritisch bewerteten Kriterien ist im Laufe der Umfrage 
eine deutliche Verschiebung der Anzahl der Bewertungen zugunsten der positiven Felder 
festzustellen, das heißt, sowohl bei der Bearbeitungsdauer, als auch bei der Transparenz 
des Verfahrens und der Erreichbarkeit der Mitarbeiter zeichnete sich ein spürbar positiver 
Trend ab (siehe Anlagen).
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Da das Interesse zur Teilnahme an der Umfrage nach eineinhalb Jahren offenkundig 
zurückgeht, ein grundsätzliches Bild aus den bisherigen Ergebnissen gewonnen wurde und 
weitere Fragebögen mit neuen Anregungen/Kritikpunkten kaum noch erwartet werden, 
wurde die Umfrage zunächst beendet. Die Verbesserung der Servicequalität wird weiterhin 
mit hoher Priorität verfolgt

I. A. 

Hornung

Anlage/n:
1) Laufzeiten in der Bauaufsicht 2017
2) Umfrage zur Kundenzufriedenheit mit der Bauaufsicht – Bearbeitungsdauer
3) Umfrage zur Kundenzufriedenheit mit der Bauaufsicht – Transparenz des Verfahrens
4) Umfrage zur Kundenzufriedenheit mit der Bauaufsicht – telefonische Erreichbarkeit
5) Umfrage zur Kundenzufriedenheit mit der Bauaufsicht – persönliche Erreichbarkeit
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

18-08282
Mitteilung

öffentlich

Betreff:

Bericht über statistische Daten aus dem Wirtschaftsbereich
Organisationseinheit:
Dezernat VI 
0800 Stabsstelle Wirtschaftsdezernat

Datum:
17.05.2018

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Wirtschaftsausschuss (zur Kenntnis) 01.06.2018 Ö

Sachverhalt:

Nachfolgend gebe ich einen Überblick über statistische Daten aus dem Wirtschaftsbereich:

Die statistischen Auswertungen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. 
Dezember 2017 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 2016. 

1. Gewerbeanzeigen
Datenquelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen, Stand April 2018

Das Gewerbesaldo ist auch im vergangenen Jahr wieder leicht positiv. Die 
Gewerbeanmeldungen übersteigen die Zahl der Gewerbeabmeldungen um 158. 

1.1  Gewerbeanmeldungen

Für Braunschweig ist in 2017 im Vergleich zum Vorjahr eine leichte Zunahme von 
Gewerbeanmeldungen von 44 (2,63 %) auf insgesamt 1720 zu verzeichnen. Dieser 
Wert liegt über dem Landesdurchschnitt von 1,26 %.

1.2  Gewerbeabmeldungen 

Die Gewerbeabmeldungen haben im Vergleich zum Vorjahr um 119 (8,25 %) auf 
insgesamt 1562 zugenommen. Im Landesdurchschnitt ist eine geringere Zunahme 
von 0,36 % zu verzeichnen. 

2. Insolvenzen
Datenquelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen, Stand April 2018

In Braunschweig ist die Zahl der Unternehmensinsolvenzen im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum von 65 um 17 (26,2 %) auf 48 gesunken. 

3. Orientierungsberatung der Braunschweig Zukunft GmbH für 
Gründungsinteressierte 

Im Jahr 2017 wurden bei der Braunschweig Zukunft GmbH 165 persönliche, intensive 
Beratungsgespräche mit 170 Personen geführt. Dieser Kreis setzt sich fast 
ausschließlich aus Menschen zusammen, die sich auf eine Existenzgründung 
vorbereiten und sich im Rahmen der kostenlosen Orientierungsberatung informieren. 
Ein kleiner Teil der Ratsuchenden befindet sich bereits in den ersten Jahren der 
Selbstständigkeit.
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Im Jahr 2016 wurden 184 Beratungsgespräche geführt.

Leppa

Anlage/n:
keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

18-08158
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Machbarkeitsstudie Interkommunales Gewerbe- und Industriegebiet 
Braunschweig-Salzgitter
Organisationseinheit:
Dezernat III 
61 Fachbereich Stadtplanung und Umweltschutz

Datum:
18.05.2018

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 222 Timmerlah-Geitelde-Stiddien 
(Anhörung)

29.05.2018 Ö

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 223 Broitzem (Anhörung) 29.05.2018 Ö
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 224 Rüningen (Anhörung) 29.05.2018 Ö
Planungs- und Umweltausschuss (Vorberatung) 30.05.2018 Ö
Wirtschaftsausschuss (Vorberatung) 01.06.2018 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 05.06.2018 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 12.06.2018 Ö

Beschluss:

„Die Machbarkeitsstudie zum Interkommunalen Gewerbe- und Industriegebiet 
Braunschweig-Salzgitter wird zur Kenntnis genommen. Variante 4 wird nicht weiterverfolgt. 
Bevor ein Grundsatzbeschluss zur Weiterverfolgung der aufgezeigten Varianten 1 und 2 
getroffen wird, wird die Verwaltung beauftragt, folgende Sachverhalte zu klären:

• Der Regionalverband Großraum Braunschweig hebt im Einvernehmen mit dem Land 
Niedersachsen das Vorranggebiet Kiesabbau auf.

• Das Land Niedersachsen erklärt sich verbindlich bereit, eine 40-prozentige 
Landesförderung zu den Gesamtkosten der wirtschaftsnahen Infrastruktur 
(ausgenommen nachfolgende Anschlussstelle A 39) zu ermöglichen.

• Das Land Niedersachsen und die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und 
Verkehr stimmen dem Bau einer zweiten Anschlussstelle der A 39 zur K 16 zu und 
sichern eine 60-prozentige Förderung zu.

• Maßnahmen zur Lenkung des Lkw-Verkehrs, insbesondere im Stadtgebiet Salzgitter, 
werden mit der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr und 
dem Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung 
abgestimmt mit dem Ziel, die Lkw-Verkehrsbelastung in den betroffenen Ortschaften 
deutlich zu minimieren oder sogar ganz auszuschließen, und im Rahmen der 
Realisierung umgesetzt.

• Eine Mobilitätsstudie mit Maßnahmen für den ÖPNV, den Radverkehr und zur 
Förderung von Mitfahrern in Pkw wird erarbeitet, um den ambitionierten Anteil von 25 % 
am Verkehrsaufkommen im Umweltverbund zu erreichen.

Die Verwaltung wird beauftragt, gemeinsam mit der Stadt Salzgitter, die offenen Fragen zu 
klären und über den Fortgang der Gespräche mit den beteiligten Ministerien und Behörden 
zu berichten. Bis Ende September 2019 werden belastbare Ergebnisse, insbesondere zu 
den erforderlichen Landesförderungen erwartet.

Für die weitere gutachterliche Klärung der genannten Sachverhalte werden der Verwaltung 
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weitere Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt."

Sachverhalt:

Im Mai 2016 beauftragten die Räte der Städte Braunschweig und Salzgitter die 
Verwaltungen, eine Machbarkeitsstudie zu den planerischen und wirtschaftlichen Aspekten 
dieses potenziellen Gewerbe- und Industriegebietes zu erarbeiten und den Räten zur 
Entscheidung wieder vorzulegen. Die Verwaltungen haben zu den wesentlichen fachlichen 
Aspekten gutachterliche Expertise eingeholt und die Ergebnisse in einer Machbarkeitsstudie 
zusammenfassend dargestellt. Die Ergebnisse und die Gutachten sind für jedermann auf der 
Internetseite  „www.braunschweig-salzgitter.de“ einsehbar. Am 4. Mai 2018 wurde die 
Machbarkeitsstudie den Ratsvertretern, den Ortsbürgermeistern, deren Stellvertretungen und 
den Fraktionsvorsitzenden sowie am 7. Mai 2018 der Öffentlichkeit vorgestellt und diskutiert. 

Die Machbarkeitsstudie kommt zu dem Ergebnis, dass ein Gewerbe- und Industriegebiet 
grundsätzlich umsetzbar ist und weist den Bedarf für zusätzliche Flächen, insbesondere mit 
der Widmung Industriegebiet und der Nutzung im 24-Stunden-Betrieb, nach. Die 
aufgezeigten Herausforderungen und Konfliktfelder stellen sich nicht als unüberwindbare 
Hemmnisse dar. Die Ergebnisse im Detail können der Machbarkeitsstudie entnommen 
werden.

Aufgabe der Verwaltungen wird es sein, für die im Beschlusstext aufgeworfenen 
Sachverhalte  Lösungen bis Ende 2019 zu erarbeiten. Erst wenn die Ergebnisse vorliegen, 
soll über die Aufstellung von Bebauungsplänen und die Realisierung des Interkommunalen 
Gewerbe- und Industriegebietes Braunschweig-Salzgitter verbindlich entschieden werden.

Für die genannten Aufgaben werden nach erster Einschätzung Gutachten und 
Planungsleistungen zu vergeben sein. Eine erste überschlägige Kostenabschätzung beziffert 
die Leistungen auf rund 300.000 Euro. Nach erfolgtem Ratsbeschluss würden Angebote 
eingeholt und der Rat in einem gesonderten Gremienlauf zur Freigabe außerplanmäßiger 
Ausgaben beteiligt. Die bisher praktizierte Kostenbeteiligung im Verhältnis 1/3 der Stadt 
Salzgitter und 2/3 der Stadt Braunschweig wird beibehalten. 

Leuer

Anlage/n:

Machbarkeitsstudie Interkommunales Gewerbe- und Industriegebiet Braunschweig-
Salzgitter, Mai 2018
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Machbarkeitsstudie

Interkommunales
Gewerbe- und Industriegebiet 
Braunschweig-Salzgitter

MAI 2018
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Machbarkeitsstudie
Interkommunales Gewerbe- und Industriegebiet 
Braunschweig-Salzgitter
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INTERKOMMUNALES GEWERBE- UND INDUSTRIEGEBIET BRAUNSCHWEIG-SALZGITTER

MACHBARKEITSSTUDIE INHALTSVERZEICHNIS
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INTERKOMMUNALES GEWERBE- UND INDUSTRIEGEBIET BRAUNSCHWEIG-SALZGITTER

8

MACHBARKEITSSTUDIE PLANUNG: ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE

1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Im Rahmen dieser Machbarkeitsstudie der Städte Braunschweig und Salzgitter wird 
die Umsetzbarkeit eines gemeinsamen Gewerbe- und Industriegebietes geprüft. Die 
Machbarkeitsstudie kommt zu dem Ergebnis, dass ein Gewerbe- und Industriegebiet 
grundsätzlich umsetzbar ist und weist den Bedarf für zusätzliche Flächen, insbesondere 
mit der Widmung Industriegebiet und der Nutzung im 24-Stunden-Betrieb, nach. Die 
aufgezeigten Herausforderungen und Konfliktfelder stellen sich nicht als Hemmnisse 
dar, die Erarbeitung entsprechender Lösungen wird Aufgabe der Verwaltungen im 
weiteren Verfahren sein. Die Oberbürgermeister der Städte werben dafür, im nächsten 
Schritt die Lösungen und Fördermöglichkeiten zu konkretisieren. Erst wenn die Ergeb-
nisse vorliegen, soll über die Aufstellung von Bebauungsplänen und die Realisierung des 
Interkommunalen Gewerbe- und Industriegebietes Braunschweig-Salzgitter verbindlich 
entschieden werden. 

Diese Machbarkeitsstudie zeigt, dass es in unserer Region keine vergleichbar große 
Fläche mit ähnlich guter Eignung gibt. Die zentrale Lage in Europa ist hervorragend. 
Die Möglichkeit flexibler Grundstückszuschnitte mit trimodaler Anbindung, also an die 
Binnenschifffahrt, die Eisenbahn und das überregionale Autobahnnetz, ist ein großer 
Standortvorteil.

Es ist sinnvoll, Industrie- und Gewerbebetriebe in der Wirtschaftsregion anzusiedeln 
bzw. zu halten. Viele kleine Standorte in der Fläche verteilt im Land Niedersachsen 
stellen keine attraktive Alternative dar. Das Gewerbe- und Industriegebiet ist die 
nördliche Weiterentwicklung des Industriegebietes Salzgitter.

Fläche und Nutzung
Die Machbarkeitsstudie zeigt außerdem, dass die Entwicklung des gesamten Unter-
suchungsraum mit 362 ha (brutto) nicht sinnvoll ist. Es wird empfohlen, die nördlichen 
Bereiche rund um den Ellenbruchsee nicht zu entwickeln. Es verbleiben somit 211 ha 
(netto) Grundfläche für die gewerbliche und industrielle Nutzung. Diese Flächen können 
in Bauabschnitten von Süden nach Norden entwickelt werden. 

Vorgeschlagen werden drei Bauabschnitte, die aufeinander aufbauend realisiert werden 
können:

nach Abschluss des … Gesamtfläche davon Gewerbeflächen davon Industriegebiet
1. Bauabschnitts   99 ha  69 ha 30 ha 
2. Bauabschnitts  145 ha  105 ha 40 ha 
3. Bauabschnitts  211 ha  147 ha 64 ha 

Die Realisierung der einzelnen Bauabschnitte wird mit einer gesonderten Beschluss-
fassung durch die Räte der beiden Städte eingeleitet. Somit erfolgt die Entwicklung des 
Interkommunalen Gewerbe- und Industriegebietes an der Nachfrage orientiert. Auf 
den als Industriegebiet ausgewiesenen Flächen ist eine 24-Stunden-Nutzung an sieben 
Tagen in der Woche mit bis zu 60 dB(A) Lautstärke möglich.
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Herausforderungen
VORRANGGEBIET KIESABBAU

Im Plangebiet ist im Regionalen Raumordnungsprogramm ein Vorranggebiet für Kies-
abbau festgelegt. Es ist notwendig, dass der Regionalverband ein Änderungsverfahren 
für das Regionale Raumordnungsprogramm durchführt mit dem Ziel, eine geeignete 
alternative Fläche für den Kiesabbau in der Region zu finden und festzulegen.

EIGENTUM

Etwa die Hälfte der Bruttobauflächen sind bereits zusammenhängend im Eigentum der 
Städte Braunschweig und Salzgitter. Die Abfrage der Verkaufsbereitschaft zeigt, dass 
für 11 Prozent der zu erwerbenden Flächen keine Verkaufsbereitschaft besteht. Es sind 
insbesondere die Landwirte im Nordosten des Untersuchungsgebietes, die ihren Betrieb 
fortführen wollen. Die anderen Grundstückseigentümer haben signalisiert, Verhandlun-
gen zu einem Verkauf oder Flächentausch führen zu wollen.

Für die Flächen auf dem Stadtgebiet Braunschweig besteht eine Vorkaufsrechtssatzung.
Zusätzlich zu den Tauschflächen, die Landwirten als Ersatzland angeboten werden, 
müssen rund 160 ha Fläche für die Entwicklung der drei genannten Bauabschnitte von 
den Städten angekauft werden. Auf diesen werden naturschutzfachlich notwendigen 
Kompensationsmaßnahmen durchgeführt. 

VERKEHR

Ein neues Gewerbe- und Industriegebiet wird mehr Verkehr als heute zur Folge haben. 
Es sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um eine Zunahme der Verkehrsbelastung 
insbesondere in den Ortschaften Salzgitter-Steterburg/-Thiede sowie Salzgitter-
Üfingen und -Sauingen zu begrenzen. Eine Verkehrszunahme in den Braunschweiger 
Stadtteilen Geitelde, Stiddien und Timmerlah ist nicht zu erwarten.

Ziel ist es, insbesondere die Durchfahrt von Lkw zu begrenzen. Entsprechende Maß-
nahmen müssen in den nächsten Monaten in Zusammenarbeit mit dem Land Nieder-
sachsen und der Niedersächsischen Landesstraßenbaubehörde konkretisiert werden.
Die Umwidmungen von Bundes- und Landesstraßen zu Kreisstraßen soll mit den 
zuständigen Landesbehörden geprüft werden, um hier mit kommunalen verkehrs
behördlichen Anordnungen Durchfahrtsverbote zu erlassen.
Des Weiteren soll eine weitere Anschlussstelle zur A 39 planerisch ausgearbeitet und 
geprüft werden, um die Steterburger Spinne zu entlasten und den Verkehr aus dem 
Gewerbe- und Industriegebiet direkt auf die A 39 zu leiten. 

AUSSCHLUSS NUKLEARTECHNISCHER BETRIEBE

Mit zivilrechtlichen Möglichkeiten kann die Ansiedlung von Betrieben, die einer 
atom- oder strahlenschutzrechtlichen Genehmigung bedürfen, verhindert werden. 
Voraussetzung dafür ist, dass Baurecht nur für in kommunalem Besitz befindliche 
Flächen geschaffen wird.

Mit der Käuferauswahl und insbesondere mit einer gezielten Ausgestaltung der Grund-
stückskaufverträge kann der Ausschluss dieser Betriebe sichergestellt werden:
l � Rückkauf- und Vorkaufsrecht bei Verletzung der Unterlassungspflicht
l � Rechtsnachfolgeklauseln

Die Städte können mit der Bestellung von entsprechenden persönlich beschränkten 
Dienstbarkeiten im Grundbuch die Einhaltung der genannten Verträge dauerhaft 
sichern.

WEITERE FACHGUTACHTEN

Das Fachgutachten für Flora und Fauna sowie die vorliegenden Erkenntnisse zum 
Thema Klima zeigen lösbare Aufgaben auf.
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MACHBARKEITSSTUDIE PLANUNG: EIN GEWERBE- UND INDUSTRIEGEBIET FÜR DIE REGION

2 Ein Gewerbe- und Industriegebiet
für die Region

Die Städte Braunschweig und Salzgitter sind prägender Teil einer der forschungs -
intensivsten Regionen Europas und der wichtigsten Industrieregion Niedersachsens. 
Internationale Konzerne und renommierte Forschungseinrichtungen verschiedenster 
Fachgebiete sind hier ebenso ansässig wie ein breit gefächerter Mittelstand. Der 
bemerkenswerte Mix aus Gewerbe- und Industriestätten sowie wissenschaftlichen 
Einrichtungen schafft die Grundlage dafür, dass sich hier Wirtschaft und Wissenschaft 
perfekt ergänzen – so sind tragfähige Strukturen und ein Klima für Kooperationen 
entstanden, die Innovationen begünstigen. Die wirtschaftliche Stärke und Innovations-
kraft der Region in Verbindung mit der hervorragenden Lage mitten in Europa machen 
die Region zu einem attraktiven Standort.

Gewerbeflächen für eine vorausschauende Daseinsvorsorge
Die Voraussetzungen für wirtschaftliche Entwicklung sind in unserer Region also 
besonders günstig. Im Rahmen der Daseinsvorsorge besteht eine der wichtigsten 
kommunalen Aufgaben darin, Gewerbeflächen für Arbeitsstätten vorzuhalten und 
vorausschauend zu entwickeln. Geeignete Flächen werden von der Stadt gekauft, 
entwickelt und zielgerichtet an geeignete Betriebe vermittelt bzw. verkauft. Hierfür 
bieten sich im Wesentlichen zwei Entwicklungsstrategien an, die parallel verfolgt wer-
den: die Nachverdichtung und Nutzungsintensivierung vorhandener innerstädtischer 
Flächenpotenziale und die Ausweisung neuer Gewerbeflächen am Stadtrand. Diese 
Doppelstrategie trägt den in Zeiten knapper werdender Flächenressourcen andauern-
den Nutzungskonflikten zwischen Arbeiten, Wohnen, Landwirtschaft, Freiraum und 
Naturerhalt Rechnung. Die Nähe zu Arbeitsorten und eine gute Anbindung sind hierbei 
wichtige Faktoren, denn sie machen Wohnlagen aufgrund kurzer Wege attraktiver, 
verkürzen Pendlerwege und schonen somit Ressourcen.

Auch wenn die unmittelbaren finanziellen Effekte einer aktiven städtischen Ansied -
lungs politik schwer zu quantifizieren sind, ist unumstritten, dass die positive 
Gesamt entwicklung unserer beiden Städte sehr eng mit der positiven Entwicklung 
der Arbeitsstätten zusammenhängt. Denn durch die Ansiedlung von Unternehmen 
bzw. deren Verlagerung zum Zweck der Vergrößerung kann das Arbeitsplatzangebot 
in Braunschweig und Salzgitter erhalten und ausgebaut werden. Arbeitsplätze werden 
gesichert oder geschaffen, wertvolle Fachkräfte nachhaltig an die Region gebunden, 
Gewerbesteuern eingenommen und lokale bzw. regionale Wertschöpfung generiert. 
Damit stellt die wirtschaftliche Entwicklung vor allem auch eine Wohlstandssicherung 
dar. Mit Blick auf den überregionalen Standortwettbewerb müssen die Kommunen 
attraktive Rahmenbedingungen schaffen, um die Ansiedlung neuer Unternehmen zu 
fördern und den Wegzug von Bestandsunternehmen zu verhindern. Die Bereitstellung 
attraktiver Flächen ist hierfür von entscheidender Bedeutung.

Ostniedersachsen ist eine 
der forschungsintensivsten 

Regionen Europas.

Positive wirtschaftliche 
Entwicklung der Städte 

hängt ab von einer aktiven 
Ansiedlungspolitik.
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Qualitative Maßnahmen fördern Ansiedlung
Braunschweig und Salzgitter benötigen zusammen bewertet weitere Flächen zur 
Ansiedlung von Betrieben, da der Bedarf das aktuell vorhandene Angebot quantitativ 
und qualitativ übersteigt. Bislang ungenutzte Flächenpotenziale entsprechen häufig 
nicht den Anforderungen ansiedlungswilliger Unternehmen. Denn aufgrund diffe-
renzierter Bedürfnisse ist nicht jede Fläche für jedes Unternehmen geeignet. Einige 
Unternehmen benötigen besondere Standortqualitäten und können sich beispielsweise 
nur auf für Gewerbe oder Industrie geeigneten Flächen ansiedeln.

Die Unterscheidung zwischen Industrie- und Gewerbegebiet beruht auf dem Pla-
nungsrecht. In Industriegebieten sind auch solche Betriebe zulässig, deren Ansiedlung 
in Gewerbegebieten nicht gestattet ist. Ausschlaggebendes Kriterium können hier 
beispielsweise die Lärmemissionen im Rahmen eines 24-Stunden-Betriebes an sieben 
Tagen in der Woche sein. 

Weder Braunschweig noch Salzgitter können solche Industrieflächen momentan in 
ausreichendem Umfang anbieten. Zugleich sind die hier bewerteten Flächen seit 
Jahrzehnten in den Flächennutzungsplänen für die Erschließung als Gewerbe- und 
Industriegebiet vorgesehen. 

Sogar regional ist dieser Mangel an großen, zusammenhängenden und industriegeeig-
neten Flächen festzustellen. Wenngleich sich die Wirtschaft im Zuge der Digitalisierung 
wandelt, wird die Industrie für den Standort Deutschland weiterhin eine tragende Rolle 
spielen. 

Insbesondere in der wichtigsten Industrieregion Niedersachsens sind Flächen zur 
Erweiterung der bestehenden und zur Ansiedlung neuer Industriebetriebe unbedingt 
notwendig, wenn unsere Region nicht an Bedeutung für diese zentralen Wirtschafts-
zweige und damit maßgeblich an Arbeitsplätzen in diesem Segment verlieren soll. 
Gerade für die Zukunft gewerblicher Arbeitsplätze im produzierenden Bereich und in 
der Logistik ist es unabdingbar, dass Gewerbe- und Industrieflächen zur Verfügung 
stehen, denn nur dort können die Betriebe errichtet werden. Dies gilt insbesondere vor 
dem Hintergrund des intensiven Wohnungsbaus in verdichteten Lagen der Städte und 
der nachbarschaftlichen Konflikte zwischen Wohnen und Betrieben in gewachsenen 
Lagen, in deren Zuge die Verlagerung von Betrieben notwendig wird.

Industriegebiete ermöglichen 
24-Stunden-Betrieb an sieben 
Tagen in der Woche.

Mangel an industrie
geeigneten Flächen  
in der Region
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MACHBARKEITSSTUDIE PLANUNG: EIN GEWERBE- UND INDUSTRIEGEBIET FÜR DIE REGION

Interkommunale Zusammenarbeit stärkt die Region 
Der interkommunale Kooperationsansatz zur Ausweisung eines gemeinsamen 
Gewerbe- und Industriegebietes stellt die bedarfsgerechte Entwicklung der benötigten 
Gewerbe- und Industrieflächen über kommunale Grenzen hinweg dar, stärkt beide 
Standorte und fördert den Regionsgedanken. „Zusammenwachsen“ lautet das aktuelle 
Arbeitsprogramm der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg.
Mit einem gemeinsamen Gewerbe- und Industriegebiet werden die Städte Braun-
schweig und Salzgitter ihre interkommunale Zusammenarbeit weiter intensivieren und 
ihre Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig stärken. Sie werden zusammen-
wachsen, um zusammen wachsen zu können.

Das Gebiet zwischen Stiddien und Beddingen bietet die besten Voraussetzungen für 
die Umsetzung dieser interkommunalen Kooperation. In keinem anderen Bereich 
beider Städte und der Region gibt es vergleichbar günstige verkehrliche Bedingungen. 
Der Standort zeichnet sich insbesondere durch die vorhandene Trimodalität aus 
Autobahnnähe, Hafen und Gleisanschluss aus. Es gibt auch keine vergleichbar großen 
Flächen, die sich für industrielle und gewerbliche Nutzung eignen, weil andere Flächen 
mit ähnlicher Größe zu geringe Abstände zu Wohngebieten aufweisen und deshalb aus 
Immissionsschutzgründen nicht nutzbar sind.

Wirtschaftlicher Wandel erfordert Flexibilität
Vor dem Hintergrund einer langfristig ausgerichteten Entwicklungs- und Vermarktungs-
strategie ist es notwendig, ein Gebiet mit einer ausreichenden Größe zu entwickeln, um 
durch flexible Grundstückszuschnitte auf die wirtschaftliche Transformation und sich 
daraus ergebende neue Anforderungen reagieren zu können. Durch die hohe Dynamik 
der Digitalisierung ist davon auszugehen, dass sich neue Wirtschaftszweige entwickeln 
bzw. sich bestehende Branchen zum Teil maßgeblich verändern werden. Gerade der 
Wandel der in unserer Region so wichtigen Mobilitätsbranche wird in den nächsten 
Jahren durch neue Arbeitszweige und Fertigungsprozesse völlig neue Anforderungen 
an Flächen und Grundstücke nach sich ziehen. Daher ist es erforderlich, qualitativ und 
quantitativ möglichst flexible Flächen zu entwickeln, um diese den spezifischen neuen 
Anforderungen entsprechend anbieten zu können.

Angesichts des akuten Wirtschaftsflächenmangels ist das Vorhaben aus Sicht der 
Verwaltungen beider Städte notwendig für die wirtschaftliche Entwicklung Braun-
schweigs, Salzgitters und der Region. Denn der Erhalt und Ausbau einer  diversifizierten 
Wirtschaftsstruktur mit Betrieben und Institutionen aus produzierendem bzw. 
ver arbeitendem Gewerbe, Industrie, Forschung, Dienstleistungen, Logistik, Handel, 
etc. sind unabdingbar, um die Standort-Resilienz beider Städte nachhaltig zu 
sichern bzw. weiter zu stärken. Die mit der Umsetzung des Projekts verbundenen 
 Herausforderungen und mögliche Lösungsansätze erörtert die vorliegende Machbar-
keitsstudie.

Interkommunale Zusammen-
arbeit stärkt die Region

Ziel ist der Erhalt und 
Ausbau einer diversifizierten 

 Wirtschaftsstruktur
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Abbildung: Lage des Untersuchungsgebietes in der Region. 

G
R

A
FI

K
: 

S
T

A
D

T
 B

R
A

U
N

S
C

H
W

E
IG

TOP 4.

27 von 118 in Zusammenstellung



INTERKOMMUNALES GEWERBE- UND INDUSTRIEGEBIET BRAUNSCHWEIG-SALZGITTER

MACHBARKEITSSTUDIE PLANUNG: AUFTRAG

14

3 Auftrag
Die beiden Räte der Städte Braunschweig und Salzgitter haben Mitte des Jahres 2016 
die beiden Verwaltungen beauftragt, eine Machbarkeitsstudie zu erstellen, bevor 
politisch über das Interkommunale Gewerbe- und Industriegebiet entschieden wird.

Im Rahmen der Machbarkeitsstudie soll folgenden Fragen nachgegangen werden:
l  Wie groß ist der Bedarf an neuen Gewerbe- und Industrieflächen in den beiden 

Städten?
l  Welchen zusätzlichen Nutzen hat ein neues Gewerbe- und Industriegebiet?
l  Wie soll die Zukunftsfähigkeit der Industrie- und Gewerbestandorte gesichert 

werden?
l  Ist dieses Areal geeignet?
l  Kann das Gebiet mit Blick auf Natur und Landschaft, Verkehr und vorhandene 

Siedlungen dort verantwortungsvoll entwickelt werden?
l  Wie können nukleartechnische Betriebe ausgeschlossen werden?
l  Ist das Projekt wirtschaftlich sinnvoll?
l  Wie kann die regionale und überregionale Wettbewerbsfähigkeit gestärkt werden?
l  Welche Voraussetzungen sind für die Entwicklung zu schaffen?

Antworten auf diese Fragen werden in dieser Machbarkeitsstudie gegeben.

Interkommunaler Handlungsansatz
Die Räte der Städte Braunschweig und Salzgitter haben die Verwaltungen beauftragt, 
für das Projekt „Machbarkeitsstudie Interkommunales Gewerbe- und Industriegebiet 
Braunschweig-Salzgitter“ eine gemeinsamen Arbeitsgruppe einzurichten und gemein-
sam diese Studie auf den Weg zu bringen. Ziel ist es, den Standort zukunftsfähig in der 
Region und im Land zu positionieren.

Generell ist eine abgestimmte Vorgehensweise zur Entwicklung eines gemeinsamen 
statt zweier unabhängiger Baugebiete vorzuziehen. So können Reibungsverluste sowie 
Flächenkonkurrenzen vermieden werden. Gemeinsam lassen sich in der Planungsphase 
besser und kostengünstiger Gutachten vergeben sowie eine sinnvollere Gesamtordnung 
der baulichen und sonstigen Nutzung erreichen.

Um die Machbarkeitsstudie inhaltlich bzw. fachlich zu untermauern, wurden ver -
schiedene Gutachten mit einem Gesamtvolumen von ca. 300.000 Euro erstellt.

Beschlusslage/Planungsrecht
Im Regionalen Raumordnungsprogramm sind die Flächen als Gewerbe- und Industrie-
flächen sowie ein Teilbereich im Südwesten der potenziellen Baufläche als Vorrang -
gebiet für den Kiesabbau festgelegt.

In beiden Flächennutzungsplänen sind die hier in Rede stehenden Flächen als gewerb-
liche Bauflächen dargestellt. Die Flächennutzungspläne stellen die beabsichtigte 
Entwicklung der Gemeinden dar und sind politisch durch Ratsbeschlüsse legitimiert. 
Diese politischen Beschlüsse liegen aber Jahrzehnte zurück.

Was wird im Rahmen 
der Machbarkeitsstudie 

 untersucht?

Abbildung: Auszug Regionales 

Raumordnungsprogramm

KARTE: REGIONALVERBAND 

GROSSRAUM BRAUNSCHWEIG
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Daher ist es angemessen, im Zuge der Machbarkeitsstudie von Anfang an alle Sachver-
halte pro und contra neu aufzubereiten und zu bewerten. Auf dieser Grundlage können 
die Räte der beiden Städte ihre Entscheidungen treffen.

Planungsziele und Nutzungsprogramm
Die Größe des potenziellen Gewerbe- und Industriegebietes bietet die Chance, dass für 
alle denkbaren Betriebsgrößen entsprechend kleine oder große Grundstücke bereit-
gestellt werden können. Damit eröffnet sich ein breites Spektrum für unterschiedliche 
Betriebsarten.

Planungsrechtlich sind Gewerbegebiete vorwiegend für nicht erheblich Lärm 
belästigende Gewerbebetriebe, aber auch für andere Nutzungen wie Geschäfts-, 
Büro- oder Verwaltungsgebäude vorgesehen. Industriegebiete dienen im Unterschied 
dazu ausschließlich der Unterbringung von Gewerbebetrieben aller Art. Hier finden 
insbesondere diejenigen Betriebe ihren Standort, die wegen ihres hohen Störgrades 
durch Emissionen, insbesondere durch Lärm- und Luftverunreinigungen, in anderen 
Gebieten unzulässig sind. Die Ansiedlung derartiger Betriebe erfolgt nach strengen 
Umweltstandards unter Beachtung strenger Grenzwerte.

Dieser Umstand wird gutachterlich berücksichtigt.

Aufbau der Machbarkeitsstudie
Im Kapitel „Planung“ dieser Machbarkeitsstudie werden die planerischen Sachverhalte 
– mit gutachterlicher Unterstützung – analysiert. Im Kapitel „Realisierung“ werden auf 
diesen Ergebnissen aufbauend die wirtschaftlichen Aspekte beleuchtet, Bedarfsfragen 
und die regionale Konkurrenzsituation betrachtet, eine Markteinschätzung vorgenom-
men sowie Finanzierungs- und Organisationsfragen aufgegriffen. Das Kapitel „Realisie-
rung“ wurde von der Firma ExperConsult im Auftrag der beiden Städte erarbeitet. Die 
wesentlichen Ergebnisse werden in der Machbarkeitsstudie dargestellt.

Das Kapitel „Ausblick“ zeigt auf, welche Schritte zukünftig angestrebt werden.

Planung und Eigentumsaspekte
Städte verfügen über die sogenannte Planungshoheit. Sie stellen allgemein verbindliche 
Regeln für die Nutzung aller Grundstücke auf.

Eigentümer verfügen über die grundgesetzlich verankerte Eigentumsgarantie, dürfen 
also über ihr Grundstück im Rahmen der Gesetze frei verfügen. Im Rahmen der Gesetze 

Aufbau der 
 Machbarkeitsstudie

Abbildung: Auszug Flächennut-

zungsplan Stadt Braunschweig 

KARTE: STADT BRAUNSCHWEIG

Abbildung: Auszug Flächen-

nutzungsplan Stadt Salzgitter

KARTE: STADT SALZGITTER 

Abbildung: Aufbau der Machbarkeitsstudie
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Geltende Flächennutzungs-
pläne stellen gewerbliche 
Bauflächen dar.
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heißt nichts anderes, als dass jeder Eigentümer sich an die allgemeinverbindlichen o. g. 
Regeln halten muss.

Hauptanliegen und -auftrag der Stadtplanung ist, zwischen öffentlichen und privaten, 
zwischen allgemeinen und Einzelinteressen einen gerechten Ausgleich herbeizuführen. 
Dabei werden die Gesamtinteressen der Stadt und die Eigentümerinteressen gleicher-
maßen betrachtet und bewertet.

Planungsalternativen
Politischer Auftrag ist, in Planungsalternativen zu denken und entsprechende 
Überlegungen in der Machbarkeitsstudie darzustellen. Standortalternativen werden 
hierbei nicht betrachtet, weil es keine vergleichbar geeigneten Flächen in den beiden 
Stadtgebieten gibt.

Die örtlichen Verhältnisse lassen wenig Spielraum für die Bildung sinnvoller plane-
rischer Alternativen: Die südliche Grenze (L 615) steht ebenso fest wie die im Osten 
(Übergabebahnhof Beddingen) und die im Westen (Salzgitter-Stichkanal). Im Norden 
stellt sich die Frage, wie weit die gewerblich-industrielle Nutzung nach Norden 
ausgedehnt werden kann, ohne die ökologisch wertvollen Bereiche des Forstes Stiddien 
über Gebühr zu beeinträchtigen. Gutachterlich wurde dies in Alternativen geprüft 
(Artenschutz-, Verkehr-, Landschaftsbild- und Schallgutachten und Gutachten zu 
Realisierung, Kapitel „Realisierung“).

Bei der Planung wird untersucht, ob die das Gebiet diagonal querende 110-kV-Leitung 
verlegt werden kann.

Geprüft wurde auch die Frage, ob es planerisch und wirtschaftlich möglich erscheint, 
das Projekt weiter zu betreiben, auch wenn das Vorranggebiet für den Kiesabbau nicht 
zu verlagern sein sollte.
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4	 Untersuchungsraum

Der Untersuchungsraum reicht vom Forst Stiddien im Norden bis zur A 39 im Süden, 
vom Stichkanal Salzgitter im Westen bis zum Übergabebahnhof Beddingen im Osten. 
Für verschiedene Teilaspekte (z. B. Natur- und Artenschutz, Verkehr, Landschaftsbild, 
Klima und Lärm) wird ein weiteres Umfeld betrachtet.

Der Untersuchungsbereich präsentiert sich größtenteils als ausgeräumte großstruk-
turierte Agrarlandschaft mit wenigen landschaftsgliedernden Elementen. Dies ist der 
hohen Wertigkeit der Böden für die Landwirtschaft geschuldet. Der Bereich weist eine 
geringe Reliefenergie auf. Das Gelände fällt von Südosten von 87 m über NN nach 
Nordwesten auf etwa 77 m über NN relativ gleichmäßig ab. Der Eindruck ist nahezu der 
einer Ebene. 

Geprägt wird die Landschaft durch den oberflächennahen Abbau von Kiesen und 
Sanden entlang der Achse des Zweigkanals Salzgitter. In dessen Folge sind zahlreiche 
künstliche Seen entstanden, die heute für Menschen als Angelteiche und Rückzugs-
raum für Pflanzen und Tiere dienen.

Der Zweigkanal Salzgitter stellt naturräumlich eine Barriere in Ost-West-Richtung dar. 
In Nord-Süd-Richtung hat sich der Kanal aufgrund seiner Eingrünung, den beidseitigen 
Rad- und Fußwegen und der Schleuse als wichtige überörtliche Freiraumachse etabliert.

Die Eingrünung des Kanals, die mit Bäumen und Sträuchern bewachsenen Bahndämme, 
der Ellenbruchsee und der Forst Stiddien bilden zusammen genommen eine eindrucks-
volle, fast durchgängige Grünkulisse, von Süden Richtung Norden betrachtet. Der Forst 
Stiddien hat als Bruchwald eine hohe Wertigkeit für den Naturschutz. Er verfügt über 
mehrere vernässte Bereiche bzw. Teiche.

Der ehemalige Wasserturm im östlichen Bereich des Untersuchungsgebietes stellt 
eine positive Landmarke dar. Von Norden nach Süden geblickt markieren die hoch 
aufragenden Silogebäude des Hafens sowie zahlreiche Schornsteine der Salzgitterhütte 
die angrenzende industrielle Nutzung.

Verkehrliche Erschließung
EISENBAHN

Das Untersuchungsgebiet wird im Osten vom Übergabebahnhof Beddingen begrenzt. 
Auf diesem Bahnhof werden Züge von der Deutschen Bahn AG an nichtbundeseigene 
Eisenbahngesellschaften übergeben. Werksbahnen übernehmen hier Güterzüge. Ein 
Be- und Endladen von Zügen ist hier derzeit nicht möglich.

STRASSENNETZ

Im Süden wird der Untersuchungsraum von der Bundesautobahn A 39 begrenzt. In 
räumlicher Nähe befindet sich die Anschlussstelle Salzgitter-Thiede.

Ausgeräumte groß
strukturierte Agrarlandschaft

Agrarland

FOTO: STADT BRAUNSCHWEIG –
DANIELA NIELSEN

Kiesteich

FOTO: STADT BRAUNSCHWEIG –
DANIELA NIELSEN

Eisenbahnstrecke und  

110-kV-Leitung

FOTO: STADT BRAUNSCHWEIG –
DANIELA NIELSEN
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Von Salzgitter-Thiede nach Salzgitter-Üfingen führt die zweispurige Landesstraße 
L 615. Von dieser zweigt die Kreisstraße K 16 in Richtung Süden nach Salzgitter-
Beddingen ab. In Richtung Norden nach Groß Gleidingen zweigt die Kreisstraße K 15 
von der L 615 ab.

Diese Straßen bilden zusammen die äußere Erschließung des Untersuchungsgebietes.

BINNENWASSERSTRASSE

Im Westen des Untersuchungsraums verläuft der Zweigkanal Salzgitter. Aufgrund 
der hier befindlichen Schleuse ist der Kanal aufgeweitet und ermöglicht das Anlegen 
von Binnenschiffen. Der Kanal wird in den kommenden Jahren, unter laufenden 
Betrieb, so vertieft und verbreitert, dass er von Großmotorgüterschiffen, übergroßen 
Großmotorschiffen und Schubverbänden mit 2,80 m Abladung im Richtungsverkehr 
(Einbahnverkehr) befahren werden kann. 

ÖFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR

Aufgrund einer weitgehend fehlenden Bebauung ist der Untersuchungsraum heute 
nicht mit einem ÖPNV-Angebot erschlossen. Die Buslinien der Kraftverkehrsgesell-
schaft mbH Braunschweig verbinden die Salzgitteraner Ortsteile untereinander. Mit 
der auf der L 615 verkehrenden Regionalbuslinie 620 besteht aktuell eine direkte 
Verbindung nach Braunschweig.

Ein Bahnhof oder Haltepunkt des Schienenpersonennahverkehrs ist nicht vorhanden.

Bauliche Nutzungen
Im Untersuchungsraum befinden sich als Bebauung ausschließlich vier ehemalige 
Schleusenwärterhäuser, der genannte Wasserturm und Betriebsgebäude des Übergabe-
bahnhofes. 

Überregionale Energieversorgungsleitungen
Der Untersuchungsraum wird von zwei wichtigen überregionalen Energieversorgungs-
leitungen durchquert. Eine 110-kV-Hochspannungsleitung verläuft vom Umspannwerk 
Groß Gleidingen zum Industriegebiet Salzgitter-Beddingen.

Parallel zur Eisenbahn liegt eine Gashauptleitung. Zu beiden Leitungen sind Sicher-
heitsabstände einzuhalten.

Vorranggebiet Kiesabbau
Im südlichen Bereich des Untersuchungsraums, nördlich der L 615, besteht die regio-
nalplanerische Festlegung eines Vorranggebiets für den Kiesabbau von ca. 40 ha. Im 
Regionalen Raumordnungsprogrammm ist festgelegt, dass hier zukünftig Kiesabbau 
stattfinden soll. Den Städten ist es rechtlich erst gestattet, einen Bebauungsplan 
aufzustellen mit dem Ziel, hier ein Gewerbe- und Industriegebiet zu entwickeln, wenn 
diese regionalplanerische Festlegung durch ein Änderungsverfahren aufgehoben wurde.

Boden
Die Böden im Untersuchungsgebiet haben eine hohe Wertigkeit für die Landwirtschaft 
(Braunschweig-Hildesheimer Lößbörde). Hier finden sich Ackerzahlen von 75 bis 90. 
Als Ackerzahl wird ein Index bezeichnet, der die Qualität einer Ackerfläche bemisst. Die 
Skala möglicher Werte reicht von 1 (sehr schlecht) bis 120 (sehr gut). 

Übergeordnetes Straßennetz

Vorranggebiet Kiesabbau

Zweigkanal Salzgitter

FOTO: STADT BRAUNSCHWEIG –
DANIELA NIELSEN

Wasserturm

FOTO: STADT BRAUNSCHWEIG –
DANIELA NIELSEN

Ellernbruchsee

FOTO: STADT BRAUNSCHWEIG –
DANIELA NIELSEN
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Es ist ein orientierendes Baugrundgutachten zu nachfolgenden Themen erarbeitet 
worden:
l � Allgemeine Baugrundbeurteilung
l � Gründungsempfehlung für den Straßen-, Kanal- und Leitungsbau
l � Hydrologische Bewertung und Abschätzung der Versickerungsfähigkeit des 

Untergrundes
l � Orientierende umwelttechnische und abfalltechnische Beurteilung

STRASSENBAU

Es ist eine verstärkte Tragschicht für Straßen notwendig (Mehraushub von 30 cm und 
ein entsprechender Mehrauftrag). Kanal- und Leitungsbau halten sich im normalen 
Rahmen.

BODENTRAGFÄHIGKEIT

Die Ansiedlung von Gewerbe- und Industriegebäuden ist möglich. Der Untergrund ist 
mäßig bis gut tragfähig. Bei Unterkellerung der Gebäude ist eine Abdichtung notwen-
dig. Eventuell sind im Einzelfall Baugrundgutachten erforderlich, da der Gutachter bei 
50 Aufschlüssen im ganzen Gebiet nur eine grundsätzliche Aussage treffen kann. 

BAUGRUNDVERSICKERUNG

Durch die vorhandene Lößschicht ist eine Versickerung voraussichtlich nur partiell 
möglich. Diese Möglichkeit muss im Einzelfall lokal geprüft werden.

ALTLASTEN

Die umwelt- und abfalltechnische Untersuchung des Bodens hat keine Auffälligkeiten 
ergeben. Relevante Belastungen wurden nicht vorgefunden. Im Ergebnis ist der Unter-
grund für Bauzwecke geeignet.

Fauna und Flora
Gutachten zur faunistischen und floristischen Bestandserfassung zeigen die Vor
kommen der Artengruppen Brutvögel, Rast- und Gastvögel, Amphibien und das 
Vorkommen des Feldhamsters. Eine Biotoptypenkartierung und die Aufnahme von 
Farn- und Blütenpflanzen der Roten Liste runden die Bestandserfassung ab.

Insgesamt wurden 28 Feldhamsterbaue im gesamten Untersuchungsgebiet festgestellt. 
Der Raum hat somit eine sehr hohe Bedeutung als Lebensraum für die stark gefährdete 
Art.

Bei den Brutvögeln wurde eine regional bedeutsame Lebensgemeinschaft in der 
Niederung Fuhsekanal festgestellt. Die von den Planungen betroffenen Ackerflächen 
selbst haben eine geringere Bedeutung. Maßgeblich ist hier das Vorkommen von 
gefährdeten Feldvögeln wie der Feldlerche.

Im Rahmen der Amphibienerfassung wurde in den Gewässern im Norden, nahe des 
Fuhsekanals, eine große Population des streng geschützten Kammmolches nach
gewiesen. Der Lebensraum dieser Art ist nicht nur auf die Gewässer beschränkt, 
sondern schließt auch den angrenzenden Bereich bis in etwa 1.000 m Entfernung mit 
ein.

Keine Altlasten

Feldhamster

Feldlerche

Kammmolch
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MACHBARKEITSSTUDIE PLANUNG: UNTERSUCHUNGSRAUM
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5 Konzept

In der summarischen Betrachtung planerischer und wirtschaftlicher Gesichtspunkte – 
wie sie im Folgenden noch weiterentwickelt werden – ist die Ausdehnung des Gebietes 
nach Norden zu begrenzen bis zu einer waagerechten Linie, ausgehend vom Bahnhofs-
gebäude am Übergabebahnhof Beddingen. Damit werden die Bereiche rund um den 
Ellenbruchsee aus der Entwicklung herausgenommen.

Somit verblieben vom insgesamt 362 ha (brutto) großen Untersuchungsraum maximal 
211 ha (netto), die abschnittsweise zu einem Gewerbe- und Industriegebiet entwickelt 
werden könnten. Jeder Abschnitt für sich ist wirtschaftlich, wobei Synergien für die 
gemeinsame Entwicklung der ersten beiden Bauabschnitte, insbesondere für den 
Aus  bau der Verkehrsinfrastruktur, gehoben werden könnten.

Die Gründe: 
l  Der Entwicklungszeitraum für die gesamte Fläche (ca. 40 Jahre) ist prognostisch 

seriös schwer zu überblicken.
l  Die Bauflächen gerieten bei vollständiger Entwicklung in eine zu große Nähe zu den 

naturschutzfachlich wertvollen Bereichen. Aus Sicht des Artenschutzes ist dies nach 
derzeitigen Erkenntnissen abzulehnen bzw. würden die Kompensationsmaßnahmen 
überproportional steigen.

l  Die Verteilung von Lärmkontingenten ist mit Blick auf die vorhandene Vorbelastung 
begrenzt.

Eine Entscheidung, ob der ebenfalls untersuchte 4. Bauabschnitt entwickelt werden 
soll, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht sinnvoll getroffen werden. Diese Frage kann nur 
in kommenden Jahrzehnten bei den dann zu berücksichtigenden Rahmenbedingungen 
beantwortet werden.

Die Bauabschnittsbildung (siehe Karte rechts) orientiert sich an nachfolgenden 
Belangen: Der erste Bauabschnitt ist mit relativ überschaubarem Aufwand für die zu 
schaffende verkehrliche Infrastruktur zu bewältigen. Der zweite Bauabschnitt ist ohne 
Verlegung der das Gebiet diagonal querenden Stromleitung realisierbar. Für den dritten 
Bauabschnitt muss diese Stromtrasse verlegt werden.

Städtebauliches Konzept
Das Baugebiet soll sich von Süden nach Norden in drei Baustufen entwickeln. Hierzu 
wird eine ringförmige Haupterschließung vorgesehen, die je nach Ansiedlungserforder-
nissen noch durch weitere Erschließungselemente ausdifferenziert werden kann.

Zentraler Baustein des städtebaulichen Konzeptes ist eine von Norden nach Süden 
verlaufende Grünachse. Diese dient der Gliederung, gewährleistet Orientierung im 
Gebiet und ermöglicht überdies eine wirtschaftliche Regenentwässerung. Diese Achse 
verbindet zudem auch die naturschutzfachlich wertvollen Bereiche des Ellernbruch- 
und des Kiesabbausees im Süden des Gebietes. Breite und Lage des Grünzugs sind, wie 
auch die genaue Ausformung des Haupterschließungsbügels, im weiteren Planungs-
prozess zu klären.

Teil des gesamten 
 Untersuchungsraum wird zur 

Entwicklung vorgeschlagen

Entwicklung in drei 
 Bauabschnitten

TOP 4.

36 von 118 in Zusammenstellung



MAI 2018

23

Abbildung: Darstellung der Bauabschnitte mit Größenangabe.

K
A

R
T

E
: 

S
T

A
D

T
 B

R
A

U
N

S
C

H
W

E
IG

TOP 4.

37 von 118 in Zusammenstellung



INTERKOMMUNALES GEWERBE- UND INDUSTRIEGEBIET BRAUNSCHWEIG-SALZGITTER

24

MACHBARKEITSSTUDIE PLANUNG: KONZEPT

Das Gewerbegebiet soll ganzheitlich entworfen werden, d. h. es spielt für die Planung 
keine Rolle, ob die Flächen des Gebietes auf Braunschweiger oder Salzgitteraner 
Stadtgebiet liegen.

Städtebaulich ist zu klären, wie an der markantesten Stelle des Gebietes, im direkten 
Umfeld der Anschlussstelle Salzgitter-Thiede, architektonisch ein Entree-Bereich 
geschaffen werden kann. Ziel ist es, damit das gesamte Gebiet positiv zu prägen. 
Denkbar wäre ein Gebäude mit anspruchsvoller Architektur.

Bauliche Nutzungen
Der sehr große Planungsbereich ist insgesamt von vergleichsweise wenigen planeri-
schen Beschränkungen geprägt, sodass eine flexible Konzeption denkbar ist: Je nach 
Erfordernis können sowohl große bis sehr große, in anderen Teilbereichen auch kleine 
und mittelgroße Produktionsbetriebe angesiedelt werden.

Das Planungsgebiet wird Teil eines jetzt schon bestehenden bedeutsamen und überre-
gional bekannten Gewerbe- und Industriebandes entlang des Salzgitter-Zweigkanals.

Im Zuge der schalltechnischen Betrachtungen wurde geklärt, dass Logistik- bzw. 
großflächige Industriebetriebe im inneren Bereich des Gebietes liegen müssen, um 
die Schallimmissionen für die Nachbarschaft möglichst gering zu halten. Für diese 
Nutzungen wird konzeptionell eine Mindestgrundstückstiefe von mehr als 140 m 
berücksichtigt. Insgesamt lassen sich in den drei Bauabschnitten zusammen 64 ha 
Industriegebiet ausweisen.

Das Gutachten zur Realisierung des Industrie- und Gewerbegebietes (Kapitel „Realisie-
rung“) hat ergeben, dass es nicht sinnvoll ist, eine Clusterbildung anzustreben (also eine 
Konzentration bestimmter Gewerbearten), sondern eine breite Palette gewerblicher 
und industrieller Nutzungen zu ermöglichen (näheres zur Verteilung der Nutzergruppen 
im Gebiet: Kapitel „Realisierung“).

Somit ist auch die Ansiedlung von Logistikbetrieben möglich, die oft Gebäudehöhen 
von 20 oder 30 m benötigen. Aus Sicht des Landschaftsbildes sind dafür Lagen im 
Innern des Baugebietes vorteilhaft, um Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes zu 
minimieren.

Die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes lässt sich außerdem dadurch etwas 
reduzieren, dass die Gebäude einschließlich der Dächer in gedeckten Farben errichtet 
werden. Nach außen strahlende Werbeschilder sollen möglichst vermieden werden.

Verkehr
Durch die Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben entsteht zusätzlicher 
Verkehr. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Waren und Güter bewegen sich täglich in 
das Gebiet hinein bzw. heraus.

Um Durchgangsverkehre zu vermeiden und eine möglichst effiziente Verkehrsan-
bindung zu ermöglichen, soll der neu entstehende Verkehr möglichst direkt auf das 
überregionale Autobahnnetz geführt werden. Im vorhandenen Straßennetz ist dies 
derzeit nur über die Landesstraße L 615 und die Anschlussstelle Salzgitter-Thiede 
möglich. Diese Anschlussstelle ist zu den Spitzenzeiten bereits heute an ihren Kapazi-
tätsgrenzen.

Abgesehen von der direkten Verkehrsbeziehung zwischen der A 39 und dem neuen 
Gewerbe- und Industriegebiet kann sich ein Teil des zusätzlichen Verkehrs auf das 
örtliche Kreis- und Landesstraßennetz verteilen.

Lärmintensive Betriebe 
liegen im inneren Bereich

Durchgangsverkehr 
vermeiden
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Abbildung: Konzept
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Ziel ist es, den Anteil des zusätzlichen Verkehrs, insbesondere des Lkw-Verkehrs, auf 
Kreis- und Landesstraßen, möglichst gering zu halten und damit Durchgangsverkehre 
zu vermeiden.

VERKEHRSGUTACHTEN

Im Verkehrsgutachten wurde deshalb untersucht:
l  wieviel Verkehr aktuell vorhanden ist (Analysefall),
l  wieviel zusätzlicher Verkehr durch das neue Gebiet entsteht (Planfall)
l  auf welche Straßen sich der neue Verkehr verteilt (Planfall)
l  ob die vorhandenen Straßen und Kreuzungen den zusätzlichen Verkehr aufnehmen 

können
l  welche Ausbaumaßnahmen an Straßen und Kreuzungen ggf. notwendig sind
l  und mit welchen Maßnahmen Durchgangsverkehre, insbesondere von Lkw vermieden 

werden können.

Wichtige Eingangsgröße für das Verkehrsgutachten ist die Vorgabe des angestrebten 
Modal-Splits, also die Verteilung des zusätzlichen Verkehrs auf die verschiedenen 
Verkehrsarten (Pkw, Bahn und Bus, Fahrrad und Mitfahrer im Pkw). Hierbei verfolgen 
die Städte Braunschweig und Salzgitter ein ambitioniertes Ziel: maximal 75 Prozent 
der Personenverkehre sollen mit dem Pkw und mindestens 25 Prozent mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln, dem Fahrrad oder als Mitfahrer im Pkw erfolgen.

Um dieses Ziel erreichen zu können, wird im weiteren Planungsprozess ein umfang-
reiches Mobilitätskonzept mit gezielten Maßnahmen zur Förderung von Bahn und Bus, 
des Fahrradverkehrs und zur Nutzung von Mitfahrgelegenheiten entwickelt.

ERGEBNISSE DES VERKEHRSGUTACHTENS

Die Berechnungen des Verkehrsgutachtens zeigen, dass die vorhandenen Straßen und 
Kreuzungen zur A 39 hin nicht ausreichen, um den zusätzlichen Verkehr aufnehmen 
zu können. Ein Ausbau der Verkehrsanlagen wird deshalb erforderlich. Der Ausbau 
der Verkehrsanlagen kann entsprechend der dargestellten Bauabschnitte in mehreren 
Stufen erfolgen.

MASSNAHMEN 1. BAUABSCHNITT

Für die Umsetzung des ersten Bauabschnitts soll die Kreuzung der Landesstraße L 615 
mit der Kreisstraße K 15 zu einem Kreisverkehr umgebaut werden. Die Kreuzung der 
Landesstraße L 615 mit der Kreisstraße K 16 soll zu einer ampelgeregelten Kreuzung 
umgebaut werden. Die Kreuzung der Autobahnausfahrt A 39 aus Richtung Braun-
schweig mit den Landesstraßen L 615 und L 618 soll ebenfalls zu einem Kreisverkehr 
ausgebaut und um zwei Bypässe ergänzt werden.

MASSNAHMEN 2. BAUABSCHNITT

Um die zusätzlichen Verkehre des zweiten Bauabschnitts abwickeln zu können, 
sind weitere Ausbaumaßnahmen erforderlich. Erfolgen diese ausschließlich auf den 
vorhandenen Straßen, lassen sich Durchgangsverkehre in den Siedlungsgebieten nicht 
wirkungsvoll vermeiden.

Als sehr effektive Maßnahme zur möglichst direkten Führung des zusätzlichen Verkehrs 
auf das Autobahnnetz wird der Bau einer neuen Anschlussstelle an die A 39 von der K 16 
empfohlen. Hierdurch können auch größere zusätzliche Verkehrsmengen direkt auf das 
Autobahnnetz geführt werden. Die vorhandene Anschlussstelle Salzgitter-Thiede würde 
entlastet und potenzielle Durchgangsverkehre würden reduziert.

Damit eine neue Anschlussstelle bereits zu Beginn der Vermarktung des zweiten 
Bauabschnitts fertiggestellt wäre, sollte die Planung bereits während der Umsetzung 
des ersten Bauabschnitts beginnen.

Ambitionierte Vorgaben zum 
Modal-Split: mindestens 

25 Prozent mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln, Fahrrad und 

Mitfahrer im Pkw

Empfehlung zum Bau einer 
weiteren Anschlussstelle zur 

A 39
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MASSNAHMEN 3. BAUABSCHNITT

Da eine neue Anschlussstelle große zusätzliche Verkehrsmengen schnell und effizient 
abwickeln kann, wären für die zusätzlichen Verkehre des dritten Bauabschnitts kein 
weiterer Ausbau notwendig.

RADVERKEHR

Die Analyseergebnisse zum Radverkehrsnetz zeigen, dass aus Richtung Braunschweig, 
Salzgitter-Lebenstedt, Vechelde und Lengede nur abschnittsweise Radverkehrsanlagen 
vorhanden sind. Diese entsprechen weitgehend nicht den heutigen Qualitätsstandards.

Um attraktive Radverkehrsverbindungen von und in das Gebiet zu ermöglichen, ist 
es erforderlich, ein Radverkehrskonzept in das zu erstellende Mobilitätskonzeptes zu 
integrieren. 

ÖFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR (BUS UND BAHN)

Da das Gebiet bisher landwirtschaftlich genutzt wird, besteht derzeit keine Anbindung 
an Bus und Bahn.
Um im Rahmen des zu erstellenden Mobilitätskonzeptes einen Anteil von mindestens 
25 Prozent der Personenverkehre mit Bus und Bahn, dem Fahrrad oder als Mitfahrer im 
Pkw erreichen zu können, ist die Konzeption neuer Bus- oder Bahnlinien erforderlich. 
Hierdurch soll eine möglichst direkte Anbindung an die Ortsteile Salzgitters, Vechelde, 
Lengede, die Braunschweiger Innenstadt und die Braunschweiger Weststadt erfolgen.

Eine gute Erreichbarkeit des Gebietes mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist eine weitere 
wesentliche Voraussetzung dafür, dass der Standort von Betrieben nachgefragt wird.

Entwässerung
Die Entwässerung umfasst die Ableitung von Regenwasser sowie die Entsorgung von 
Schmutzwasser.

REGENWASSER

Das Regenwasser lässt sich im freien Gefälle von Süden nach Norden ableiten. Bevor 
das Regenwasser in ein Vorfluter eingeleitet wird, muss selbiges über ein Regenrück-
haltebecken zwischengespeichert und gedrosselt werden. Als Vorflutmöglichkeiten 
stehen grundsätzlich der Fuhsekanal und der Zweigkanal Salzgitter zur Verfügung. 

SCHMUTZWASSER

Das anfallende Schmutzwasser kann bis zu einer Grundstückstiefe von ca. 150 m 
nördlich der L 615 im Freigefälle in den vorhandenen „Thieder Sammler“ entwässert 
werden.
Alle Entwässerungseinrichtungen nördlich dieser Parallellinie zur L 615 müssen auf-
grund des Geländeverlaufes und des teilweise hoch anstehenden Grundwasserstandes 
über ein Druckentwässerungsnetz entwässert werden. Das dann im Gebiet gefasste 
Schmutzwasser wird über eine neu zu erstellende Druckrohrleitung mit Pumpstation an 
die Kläranlage Salzgitter-Nord angeschlossen. Die Länge der neuen Druckrohrleitung 
beträgt ca. 8 km.

Immissionen
LÄRM

Die Ausweisung eines Industriegebietes ist an strenge Auflagen des Schallschutzes 
gekoppelt. Für eine sogenannte 24-Stunden-Nutzung (rund um die Uhr) an sieben 
Tagen in der Woche darf die vorhandene umliegende Wohnbebauung nicht über Gebühr 
mit Schallimmissionen belastet werden.

Das Ergebnis zeigt, dass die industrielle Nutzung mit nächtlichem Fahrverkehr auf 
den innenliegenden Teil des Planungsgebietes zu beschränken ist (Städtebauliches 
Konzept). 

Mobilitätskonzept erarbeiten

Regenwasser über Fuhsekanal 
oder Zweigkanal Salzgitter 
ableiten

Schmutzwasser in die 
Kläranlage Salzgitter-Nord
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Abbildung: Regenwasser – Entwässerung erfolgt über 

das Gefälle in Richtung Norden. 
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Abbildung: Schmutzwasser wird über Druckrohrsysteme

von Süden nach Norden gepumpt.
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Auch in den gewerblich zu nutzenden Bereichen können schalltechnisch Lärm -
kontingente vorgesehen werden, die zumindest eingeschränkt eine Nachtnutzung 
erlauben.  

Überregionale Energieversorgung
Die vorhandene, diagonal durch das Untersuchungsgebiet verlaufende 110-kV-Leitung 
erschwert die Entwicklung.

Ziel ist daher eine Verlegung der 110-kV-Leitung, um günstige Erschließungszuschnitte 
zu erreichen und ein möglichst einfaches Erschließungssystem zu ermöglichen. Die 
Verlegung hat sowohl planerisch als auch wirtschaftlich und vom zeitlichen Ablauf her 
betrachtet hohe Relevanz und ist für die Entwicklung des 3. Bauabschnitts notwendig.

Verlegung Vorranggebiet Kiesabbau
Bei allen weiteren konzeptionellen Überlegungen gehen die Städte Braunschweig und 
Salzgitter davon aus, dass das im Regionalen Raumordnungsprogramm festgelegte 
Vorranggebiet für den Kiesabbau durch ein Planänderungsverfahren verlegt werden 
kann.

Ein paralleler Abbau von Kies und die Realisierung des Interkommunalen Gewerbe- und 
Industriegebietes ist nicht möglich. Das Gebiet soll von Süden her entwickelt werden. 
Somit läge der Kiesabbau an der Schauseite des Baugebietes mit Beeinträchtigungen 
für das Erscheinungsbild und die Attraktivität des Gewerbegebietes sowie die Wirt-
schaftlichkeit der Erschließung.

Für die Aufhebung oder Verlegung des Vorranggebietes ist beim Regionalverband 
Großraum Braunschweig ein Verfahren zur Änderung des Regionalen Raumordnungs-
programms zu beantragen.

Freiraumentwicklung
Ein tragendes konzeptionelles Element des städtebaulichen Konzeptes ist eine von Nord 
nach Süd gerichtete Grünachse mit verschiedenen Funktionen (Regenwasserabfluss, 
Orientierung, Biotopvernetzung, Erholungsnutzung). 

Der Zweigkanal Salzgitter im Westen des Gebietes bildet mit seinen beidseitigen 
Radwegen und der jetzt schon vorhandenen starken Eingrünung eine wichtige Frei-
raumachse für die Erholung und auch das Landschaftsbild. 

Diese Achse soll auf der Westseite des Zweigkanals Salzgitter erhalten bzw. gestärkt 
werden.

Der östliche Rand des potenziellen Gewerbe- und Industriegebietes wird vom Über-
gabe bahnhof Beddingen gebildet. Dieser ist im nordöstlichen Bereich des Gebietes 
derzeit stark begrünt. Es wird vorgeschlagen, auch diese nach Nord-Süd gerichtete 
Grünachse konzeptionell weiter zu denken, jedoch untergeordnet zu den beiden schon 
genannten Grünachsen. In jedem Fall muss die Grünachse so ausgestaltet werden, dass 
zusätzliche Gleisanschlüsse möglich sind.

Einen wichtigen Beitrag zur Verminderung von Beeinträchtigungen der Wohn- und 
Erholungsfunktion wie auch des Landschaftsbildes stellt der Erhalt bestehender 
Sichtbarrieren dar. Hier sind insbesondere der Gehölzbestand in der Niederung des 
Fuhsekanals, die Gehölze im Bereich des Ellernbruchsees und westlich des Zweigkanals 
Salzgitter sowie entlang der Bahnanlagen im Osten des Plangebietes zu nennen. Selbst 
die linienhaften Gehölze nördlich von Üfingen fungieren als Sichtbarrieren und mindern 
die Beeinträchtigung. Die Sichtbarkeit des Gebietes in Richtung Autobahn muss 
da gegen verbessert werden.

Aufhebung des Vorranggebiet 
Kiesabbau

Eingrünung um das 
 Entwicklungsgebiet 

bleibt erhalten
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Bei der weiteren Ausplanung des Gebietes ist zu überlegen, wie mit der Schleuse und 
dem ehemaligen Wasserturm als Attraktionspunkten planerisch umgegangen werden 
soll. Beide genannten Bauwerke haben Potenzial in punkto Erkennungswert und Image 
für das Gesamtgebiet.

Umwelt und Artenschutz
Um die Eingriffe in den Feldhamsterlebensraum auszugleichen, ergibt sich ein Bedarf 
an Kompensationsflächen in erheblichem Umfang. Im Zuge der Konkretisierung der 
Planung ist ein Maßnahmenkonzept zu erarbeiten, das auch die angrenzenden Vor-
kommen berücksichtigt.

Von hoher Bedeutung sind die naturschutzfachlich wertvollen Bereiche „Ellern-
bruchsee“ und „Forst Stiddien“. In der Summe ist die Beschränkung auf die drei Bau
abschnitte auch sinnvoll, um diese Bereiche nicht zu sehr zu beeinträchtigen.

Die Inanspruchnahme von Flächen durch das Vorhaben erfordert Eingriffe in Biotope 
sowie eine erhebliche Bodenneuversiegelung, die ebenfalls Kompensationen nötig 
machen.

Das Gutachten zur Artenerfassung zeigt, dass bei der Umsetzung von drei Bau
abschnitten Kompensationsflächen in einer Größe von rund 160 ha erforderlich sind. In 
einem Kompensationsflächenkonzept soll aufgezeigt werden, wie möglichst gleichzeitig 
die Belange des Biotop- und Bodenschutzes als auch die Belange des Artenschutzes 
befriedigt werden können.
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6 Umsetzung

Ausschluss nukleartechnischer Betriebe
Die politischen Gremien der Städte Braunschweig und Salzgitter haben ihrem Willen 
Ausdruck verliehen, die Zulässigkeit von Nutzungen mit radioaktiven Stoffen im 
Baugebiet auszuschließen.

Die beiden Verwaltungen der Städte Braunschweig und Salzgitter haben, um dem 
Rechnung zu tragen, eine in diesen Fragen bundesweit renommierte Kanzlei aus Berlin 
beauftragt, alle in Frage kommenden privat- und öffentlich-rechtlichen Möglichkeiten 
aufzuzeigen. Im Folgenden werden die Ergebnisse dieses Gutachtens zusammengefasst 
wiedergegeben.

Öffentlich-rechtliche Möglichkeiten
Den Städten und Gemeinden steht das Recht zu, über Festsetzungen im Bebauungsplan 
für jedermann gültige Regeln für die Nutzung von Grundstücken aufzustellen. Hierbei 
sind die Städte nicht völlig frei, sie handeln im Rahmen der Gesetze. Z. B. müssen das 
Baugesetzbuch und die dazugehörige Baunutzungsverordnung eingehalten werden. 
Letztere gibt verschiedene Möglichkeiten von Baugebietstypen vor, z. B. Gewerbe-, 
Industrie- und Sondergebiete.

Außerdem müssen Festsetzungen – zum Beispiel zum Ausschluss bestimmter Nutzun-
gen – nachvollziehbar begründet bzw. gerechtfertigt werden. Herangezogen werden 
dürfen nur städtebauliche Gründe. Dabei darf die Bauleitplanung andere Fachplanungs-
gesetze nicht außer Acht lassen.

Im vorliegenden Fall bestimmt die Strahlenschutzverordnung bundeseinheitlich, wie 
Betriebe mit radioaktiven Stoffen umzugehen haben, welche Dosisgrenzen eingehalten 
werden müssen und vieles mehr. Die Städte dürfen im Zuge der Bauleitplanung nicht 
Betriebe ausschließen, die die Strahlenschutzverordnung einhalten, es sei denn es 
liegen ganz besondere städtebauliche Gründe vor.

Angestrebt wird, eine klassische Angebotsplanung aufzulegen, die viele verschiedene 
Nutzungsarten gewerblicher und industrieller Art und in Teilbereichen auch Dienstleis-
tungen zulässt. 

Die Möglichkeit, bestimmte Betriebsarten als nicht zulässig festzusetzen, bedarf wie 
bereits beschrieben einer besonderen städtebaulichen Rechtfertigung. Ein Ausschluss-
kriterium wäre, dass die Mehrheit der Betriebe einen weiteren (Atom-)Betrieb als so 
störend empfinden würden, dass sie in ihrer Arbeit eingeschränkt würden oder die 
Akzeptanz ihrer Tätigkeit damit gefährdet würde. Da es sich um eine Angebotsplanung 
mit breitem Nutzungsspektrum handeln soll und die Vermarktung und Ansiedlung 
erst nach der Aufstellung des Bebauungsplans erfolgen soll, wäre ein Ausschluss eines 
nukleartechnischen Betriebes so nicht zu begründen. 

Ausschluss von Betrieben 
darf nur mit städtebaulichen 

Gründen gerechtfertigt 
werden
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Zivilrechtliche Möglichkeiten
Unabhängig von der bauleitplanerischen Steuerung können die Städte Braunschweig 
und Salzgitter den Ausschluss einer Ansiedlung von atom- oder strahlenschutzrechtlich 
genehmigungsbedürftigen Anlagen oder von Gewerbebetrieben, in denen radioaktive 
Stoffe anfallen können, auch in Grundstückskaufverträgen oder sonstigen städtebau
lichen Verträgen mit Grundeigentümern vereinbaren. Voraussetzung für die Anwen-
dung der zivilrechtlichen Möglichkeiten ist, dass die Flächen des Baugebietes sich im 
Eigentum der beiden Städte befinden.

Zivilrechtliche Möglichkeiten

VERTRÄGE

l � Grundstückskaufverträge
l � sonstige städtebauliche Verträge
l � Käuferauswahl

ABSICHERUNG DER VERTRAGSINHALTE

l �� Rückkauf- und Vorkaufsrechte bei Verletzung der Unterlassenspflichten
l � Rechtsnachfolgeklauseln
l � Bestellung einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit im Grundbuch
l � Baulast

Bei Grundstückskaufverträgen kann die Ansiedlungssteuerung zudem bereits durch 
die Käuferauswahl sowie durch die Vereinbarung von Rück- und Vorkaufsrechten 
für den Fall einer Verletzung der Unterlassungspflicht oder der Weiterveräußerung 
erfolgen. Konkrete Nutzungsausschlüsse können dabei vor allem durch vertragliche 
Unterlassungsverpflichtungen nebst Rechtsnachfolgeklauseln geregelt werden.

Zur Absicherung von vertraglichen Unterlassungsansprüchen kommt insbesondere die 
Bestellung einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit im Grundbuch zugunsten der 
Städte infrage. Das beim Amtsgericht geführte Grundbuch ist ein öffentliches Register, 
in welchem die Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, die hieran bestehenden 
Eigentumsverhältnisse und die damit verbundenen Belastungen verzeichnet sind (z. B. 
Hypotheken zugunsten einer Bank oder eben eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit).

Durch die beschränkt persönliche Dienstbarkeit im Grundbuch erreicht man eine 
besonders effektive Sicherung der Unterlassungsansprüche selbst. Bei Verstößen sind 
innerhalb kurzer Frist Sanktionen möglich (Unterlassungsanspruch, Eilrechtsschutz 
durch ein Gericht). Dies geht über Vertragsstrafen hinaus, die durch das finanzielle 
Risiko des Käufers/der Käuferin mittelbar zur Einhaltung der Unterlassungsverpflich-
tungen beitragen.

Etwaige Rück- oder Vorkaufsrechte können auch durch eine Vormerkung zugunsten der 
Städte dinglich gesichert werden. So wird schon für die Zeit zwischen der vertraglichen 
Vereinbarung der Rück- und Vorkaufsrechte und deren Eintragung ins Grundbuch 
verhindert, dass der Käufer/die Käuferin das Grundstück weiterüberträgt, ohne dass die 
Stadt dem neuen Käufer/der neuen Käuferin ihr Rück- oder Vorkaufsrecht entgegen-
halten könnte.

Ergänzend zu der genannten Möglichkeit, Vertragsinhalte durch die beschriebenen 
Eintragungen im Grundbuch abzusichern, empfiehlt der Gutachter, den Ausschluss 
nukleartechnischer Betriebe zusätzlich über eine öffentlich-rechtliche Baulast abzu
sichern. Ähnlich wie das Grundbuch zivilrechtliche Rechte und Pflichten verzeichnet, 
tut dies das Baulastverzeichnis für die öffentlich-rechtlichen Rechte und Pflichten.

Entwicklungsflächen  
müssen im Eigentum  
der beiden Städte sein
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Die Rechtsgestaltung zwischen der öffentlichen Hand und privaten Dritten ist – wie 
alles andere Handeln auch – der Überprüfung durch Gerichte zugänglich. Auch wenn 
bei der beschriebenen zivilrechtlichen Vorgehensweise wenig Risiken bestehen, können 
diese jedoch nicht für jede denkbare Fallgestaltung und für alle Zukunft in Gänze 
ausgeschlossen werden.

Es liegt in der Hand der Räte der beiden Städte, eine Löschung der Grunddienstbar-
keiten im Grundbuches an einen gemeinsam zu fassenden Beschluss zu binden. Ohne 
diesen Beschluss könnte jede Stadt für die in ihrem Eigentum stehenden Flächen die 
Grunddienstbarkeit allein ohne Zustimmung der anderen Stadt löschen.

Die zivil- und öffentlich-rechtlichen Möglichkeiten gelten für alle Betriebe. Das schließt 
Betriebe und Gesellschaften im Eigentum des Bundes, der Länder oder der Kommunen 
ein.

Der zuständige Landesminister hat im März 2018 öffentlich erklärt, dass weder in der 
hiesigen Region noch anderswo in Niedersachsen ein atomares Zwischenlager errichtet 
werden soll. Im Ergebnis ist es für den Bund schwer, gegen den Willen der Städte gegen 
bestehendes Planungsrecht für ein Gewerbe- und Industriegebiet ein Zwischenlager 
durchzusetzen.

Flächensicherung und Bodenordnung
Eigentumsrechtlich stehen heute bereits ca. 50 Prozent der Flächen zusammenhängend 
entweder im Eigentum der Stadt Braunschweig oder der Stadt Salzgitter.

Im Zuge der Machbarkeitsstudie wurde die Mitwirkungsbereitschaft der Eigentümer 
erkundet. Alle Eigentümer wurden angeschrieben und in Einzelgesprächen die Mit-
wirkungs- und grundsätzliche Verkaufsbereitschaft ermittelt.

Etwa 11 Prozent der potenziellen Bruttoflächen stehen im Eigentum von Landwirten, 
die sich gegen das Projekt wenden. Diese Eigentümer sind nicht verkaufsbereit und 
möchten ihren landwirtschaftlichen Betrieb auf den dortigen Flächen fortsetzen.

Der weitaus größere Teil der Grundstückseigentümer kann sich grundsätzlich vor-
stellen, Grundstücke zu verkaufen. Im Gegenzug dafür wird weniger Geld als vielmehr 
Tauschland verlangt, das möglichst in räumlicher Nähe zum jetzigen Betrieb liegen 
sollte. Über ein konkretes Tauschlandverhältnis ist nicht verhandelt worden.

Die Entwicklung der genannten drei Baustufen erfordert nach gutachterlicher 
Einschätzung rund 160 ha Kompensationsflächen. Weder die Stadt Salzgitter noch die 
Stadt Braunschweig besitzen in der Nähe zum ge  planten Gewerbegebiet Tauschland in 
ausreichender Menge, so dass für die Realisierung des Gebietes der Erwerb von Tausch-
land zwingend notwendig sein wird. Diese im intensiv landwirtschaftlich genutzten 
Umfeld zu finden, wird hohe Anstrengungen und auch Zeit erfordern.

Für den Bereich des Baugebietes in den Gemarkungsgrenzen der Stadt Braunschweig 
hat der Rat der Stadt Braunschweig 2005 ein Vorkaufsrecht per Satzung begründet. Es 
versetzt die Stadt Braunschweig in die Lage, im Verkaufsfall eines Eigentümers an einen 
Dritten diese Flächen zum Verkehrswert zu erwerben.

Im Ergebnis stehen der Realisierung des Projektes keine grundsätzlichen Hindernisse 
entgegen. Sollte es nicht gelingen, die nicht verkaufsbereiten Eigentümer umzu -
stimmen, kann diesem Umstand durch eine geeignete Bauabschnittsbildung Rechnung 
getragen werden. Ob im weiteren Verlauf ein Umlegungsverfahren gemäß BauGB 
erforderlich werden wird, kann im derzeitigen Stadium nicht abgesehen werden.

Zivil- und öffentlich-
rechtliche Möglichkeiten 

schließt Betriebe und Gesell-
schaften im Eigentum des 

Bundes, der Länder oder der 
Kommunen ein

Herausforderung ist der 
Erwerb von Tauschland
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Abbildung: Eigentumsverhältnisse im Untersuchungsgebiet
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Es war – und konnte – nicht Ziel sein, im Rahmen dieser Machbarkeitsstudie ein 
fertiges liegenschaftliches Konzept zur Umsetzung der Planung zu entwickeln, sondern 
die generelle Machbarkeit auch in liegenschaftlicher Sicht zu prüfen. Erfahrungsgemäß 
bedürfen Projekte dieser Größenordnung mehrerer Jahre intensiver liegenschaftlicher 
Verhandlungen.
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Ergebniszusammenfassung der 
 wirtschaftlichen Machbarkeitsüberprüfung 

Im Zuge der sukzessiven Annäherung an die komplexe Aufgaben- bzw. Fragestellung 
für ein Interkommunales Gewerbe- und Industriegebiet haben die Räte beider Städte 
beschlossen, die Umsetzung und wirtschaftliche Machbarkeit zu untersuchen.

Der Fokus liegt auf zwei Fragestellungen:
1.  Ist eine entsprechende Nachfrage nach Gewerbe- und Industrieflächen in den 

Städten bzw. der Region vorhanden?
2.  Ist das Projekt wirtschaftlich umsetzbar?

Zur Beantwortung dieser Fragen wurde eine umfangreiche Betrachtung in Auftrag 
gegeben, die u. a. die folgenden Punkte beinhaltete:
l  Gewerbeflächenanalyse, Bestandsaufnahme und Bedarfsprognose
l  Benchmarking vergleichbarer Projekte zur Herstellung einer Vergleichbarkeit 

mit anderen überregional bedeutsamen Gebieten
l  Ermittlung von Marktpotenzialen auf Nachfrageseite und Ableitung einer 

 Positionierung für das Gewerbe- und Industriegebiet
l  Analyse der Wirtschaftsstruktur beider Städte
l  Ableitung von Potenzialbranchen, für die das Gewerbe- und Industriegebiet 

 interessant sein könnte
l  Erarbeitung einer ersten konzeptionellen Standortentwicklung
l  Wirtschaftlichkeitsberechnung zum Abschätzen der wirtschaftlichen Belange 

des Projektes

Die nachfolgende Ergebniszusammenfassung gibt die Erkenntnisse der wirtschaftlichen 
Machbarkeitsstudie wieder, die durch das Beratungsbüro ExperConsult erarbeitet 
wurde.

Gewerbeflächenentwicklung: IST-Zustand
Zur Ermittlung der regionalen Vermarktungsdynamik wurden die Flächenverkäufe 
der beiden Städte in den zurückliegenden 7 bis 10 Jahren ausgewertet. Beide Städte 
haben demnach in den letzten Jahren durchschnittlich jährlich 19,36 ha Gewerbe- bzw. 
Industrieflächen verkauft.

GEWERBE- UND INDUSTRIEFLÄCHEN IN BRAUNSCHWEIG

Die Wirtschaftsförderung der Stadt Braunschweig kann belegen, dass Braunschweig seit 
Jahren einen zunehmenden Engpass bei Ansiedlungsflächen verzeichnet. Braunschweig 
verfügt derzeit über keine freien Flächen für Industriebetriebe. Die sofort verfügbaren 
Flächen belaufen sich aktuell auf lediglich 19,88 ha ausgewiesene Gewerbeflächen. 
14 ha davon sind am Forschungsflughafen für Unternehmen der Luft- und Raumfahrt 
sowie der Verkehrstechnik vorbehalten.

Flächen mit einer Zulassung für einen Lärmpegel über 60 dB(A)/nachts im 24-Stunden-
Betrieb gibt es in Braunschweig aktuell nicht.

Braunschweig verzeichnet 
seit Jahren einen Engpass 

bei Ansiedlungsflächen.
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Die größte zusammenhängende Einzelfläche ohne planungsrechtliche Einschränkung 
ist in Braunschweig 1,2 ha groß. Der Flächenengpass hat dazu geführt, dass nur noch 
wenige Gesuche bedient werden können. In Jahr 2017 wurden lediglich 10.200 m� 
Gewerbefläche verkauft, die Nachfrage ist jedoch deutlich höher. Auch Abwanderungen 
der heimischen Unternehmen aufgrund der quantitativen und qualitativen gewerb-
lichen Flächenknappheit haben bereits vereinzelt stattgefunden und werden den 
Standort auch künftig beschäftigen. Dies ist im Übrigen laut Gutachter auch in anderen 
Oberzentren Deutschlands ein aktuelles Problem.

Für alle in Braunschweig verfügbaren Gewerbeflächen der Stadt Braunschweig liegen 
rechtskräftige Bebauungspläne vor. Der Durchschnittsverkaufspreis der verfügbaren 
Flächen liegt bei 33,90 Euro/m�.

GEWERBE- UND INDUSTRIEFLÄCHEN IN SALZGITTER

In Salzgitter sind ebenfalls alle verfügbaren Flächen im Eigentum der Stadt und mit 
rechtskräftigen Bebauungsplänen versehen.

Die insgesamt freien 62,8 ha teilen sich etwa hälftig auf ausgewiesene Flächen für 
Gewerbe (47 %) und, überwiegend hinsichtlich der Schallimmissionswerte einge-
schränkte, Industrie (51 %) auf. Die verbleibenden 2 % sind als Mischgebiet aus gewiesen. 
Dazu kommen 4,6 ha Gewerbeflächen, die später verfügbar sind.

Der Durchschnittspreis sofort verfügbarer Flächen liegt bei 18,50 Euro/m�.

Die größte zusammenhängende Einzelfläche in Salzgitter ist 30 ha groß. In Salzgitter 
fehlen dennoch Flächen, auf denen sich Industrie- und Logistikbetriebe ansiedeln können, 
die einen 24-Stunden-Betrieb mit mehr als maximal 60 dB(A) in den Nachtstunden 
an  streben, um nächtliche LKW-Verkehre zu ermöglichen. Zwar gibt es keine formalen 
Ausschlusskriterien für bestimmte Branchen, doch durch individuelle Restriktionen der 
Bebauungspläne und eingeschränkte Schallleistungspegel ist eine Ansiedlung, die heutigen 
Logistikanforderungen entspricht, auf dem Stadtgebiet Salzgitters nahezu ausgeschlossen.

Flächen mit einer Zulassung für mehr als 60 dB(A)/nachts im 24-Stunden-Betrieb an 
sieben Tagen in der Woche sind in Salzgitter lediglich in einer Größe von 3 ha verfügbar.

Salzgitter fehlen Flächen 
für Industrie- und Logistik-
betriebe.

Flächenverkäufe der letzten 10/7 Jahre nach Branchen in Quadratmetern
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INDUSTRIE- UND GEWERBEFLÄCHEN IN DER REGION

Richtet man den Blick auf die regionale Ebene und betrachtet das Verbandsgebiet des 
Regionalverbandes Großraum Braunschweig (RGB), sind laut Komsis 77 Gewerbeflächen 
vorhanden. Komsis ist das zentrale Gewerbeflächenportal der öffentlichen Gebietskör-
perschaften in Niedersachsen. Diese Flächen bieten jedoch ebenfalls keine ausreichend 
großen zusammenhängenden Grundstücke, keine ausreichenden Flächen für den 
durchgängigen 24-Stunden-Betrieb an sieben Tagen in der Woche und ebenso wenig 
Flächen für Zulassungen für mehr als 60 dB(A)/nachts.

Zudem sind lediglich drei Flächen mit über 5 ha Größe öffentlich ausgewiesen. Diese 
befinden sich im Landkreis Peine (Gewerbegebiet Ost, 14,11 ha sowie Ascherslebener 
Kreisel, 10,08 ha) und im Landkreis Gifhorn (Westerfeld Süd, 6,00 ha).

Dies verdeutlicht, dass die herrschenden Flächenengpässe nicht nur rein quantitativer, 
sondern auch qualitativer Natur sind, insbesondere mit Blick auf Industrie- und Logistik-
unternehmen.

Gewerbe- und Industrieflächenentwicklung: Bedarfsprognose
Die Entwicklung kommunaler Gewerbegebiete benötigt einen langen Vorlauf. Daher 
wurde im Rahmen des Gutachtens ein Prognosemodell verwendet, um den zukünftigen 
Flächenbedarf zu ermitteln.

Für diese Aufgabenstellung hat sich in der Wissenschaft und in der Praxis der deutschen 
Kommunen das sogenannte GIFPRO-Modell (Gewerbe- und Industrieflächen-Bedarfs-
Prognose) etabliert. Mit GIFPRO kann der Flächenbedarf für Industrie und Gewerbe 
am jeweiligen Ort und durch eine Unterscheidung zwischen Nutzungsarten und 
-anlässen prognostiziert werden. GIFPRO kann keine aktuelle Vermarktungschance 
ermitteln, über zeugt jedoch durch die Basis tatsächlicher Flächenverkäufe und seinen 
 langfristigen Charakter. Dadurch werden Schwankungen, z. B. konjunktureller Art, 
ausgeglichen und es erfolgt eine Prognoserechnung des Flächenbedarfs auf einen 
längerfristigen Zeitraum.

Ausgangspunkt des Modells sind die aktuellen Beschäftigungszahlen. Davon ausgehend 
werden Verlagerungs- und Ansiedlungsquoten zugrunde gelegt, welche die Basis der 
Bedarfsberechnung bilden.

Es mangelt qualitativ und 
quantitativ an geeigneten 

Flächen für Industrie- und 
Logistikbetriebe.

Regionale Flächenangebote

K
A

R
T

E
N

D
A

T
E

N
: 

G
O

O
G

LE

TOP 4.

54 von 118 in Zusammenstellung



MAI 2018

41

ERGEBNISSE DER GIFPRO-BERECHNUNG

In der kombinierten Betrachtung wird in Braunschweig und Salzgitter für die nächsten 
10 Jahre in Summe ein zusätzlicher Bedarf in Höhe von 69,4 ha gewerblicher Flächen 
entstehen. Zu beachten ist jedoch, dass hierbei kein Konjunkturfaktor berücksichtigt 
ist, der die besondere aktuelle Wirtschaftsdynamik in deutschen Oberzentren und 
speziell in Braunschweig einbezieht. Auch ist zu berücksichtigen, dass die Verkäufe in 
Braunschweig in den letzten Jahren mangels Verfügbarkeit eingeschränkt waren – der 
Bedarf aber nachweislich höher lag. Es ist daher davon auszugehen, dass der tatsäch-
liche Bedarf noch höher liegt. Ein Indiz, das diese These stützt, sind die tatsächlichen 
gewerblichen Flächenverkäufe in den beiden Städten. Diese liegen nachweisbar bei rund 
155 ha in den letzten zehn Jahren.

Wenn man also die momentan verfügbaren Flächen betrachtet, diesen die in den 
letzten 10 Jahren veräußerten Flächen gegenüberstellt und die Flächenprognose laut 
GIFPRO für die nächsten 10 Jahre betrachtet, würden knapp 70 ha Industrie- und 
Gewerbeflächen zusätzlich benötigt und auch vermarktbar sein. Die Weichen in 
Braunschweig und Salzgitter für diesen 10-jährigen Zeithorizont müssen aufgrund der 
erwähnten langen Entwicklungsdauer von Gewerbe- und Industriegebieten bereits 
heute gestellt werden.

 Gegenüberstellung: Flächenverkäufe, Flächenprognose, Flächenbedarf

Ergänzend zu den Ergebnissen weist der Gutachter darauf hin, dass die für die 
Prognose verwendete Berechnung gemäß GIFPRO-Modell nur eine mittelfristige 
Prognose der Gesamtmenge (rein quantitativ) ergibt und keine qualitativen Kriterien, 
z. B. den Aspekt der Größe zusammenhängender Einzelflächen sowie die verkehrliche 
Erschließung oder Lärmzulassung berücksichtigt. Es ist daher plausibel anzunehmen, 
dass von den ausgewiesenen vorhandenen bzw. verfügbaren Flächen nicht alle der 
aktuellen bzw. zukünftigen Nachfragestruktur entsprechen – nicht nur quantitativ, 
sondern insbesondere auch qualitativ (Nutzung 24 Stunden am Tag an sieben Tagen 
in der Woche und >60 dB(A)/nachts und Bedarf an größeren, zusammenhängenden 
Einzelgrundstücken). 
Insofern ist aus Sicht des Gutachters, unter Berücksichtigung der zuvor geschilderten 
Ergebnisse des Prognosemodells, die Entwicklung und Vermarktung des Interkommu-
nalen Industrie- und Gewerbegebiets als sinnvoll und notwendig zu betrachten.

VERGLEICH: BENCHMARK-PROJEKTE IN DEUTSCHLAND

Um die Analysen und Empfehlungen für die Region Braunschweig-Salzgitter inhaltlich 
auszugestalten, wurde im Oktober 2017 eine sogenannte „Benchmark-Analyse“ durch-
geführt. Hierzu wurden Interkommunale Industrie- und Gewerbeparks im gesamten 
Bundesgebiet recherchiert und analysiert.

Der Bedarf an gewerblichen 
Flächen ist hoch.

G
R

A
FI

K
: 

E
X

P
E

R
C

O
N

SU
LT

 
U

N
T

E
R

N
E

H
M

E
N

SB
E

R
A

T
U

N
G

 G
M

B
H

 &
 C

O
. 

K
G

 

TOP 4.

55 von 118 in Zusammenstellung



Kategorie
Niedersachsen-
park Osnabrück

Reutlingen-West / 
Kusterdingen

Industriepark 
Region Trier (IRT)

Gewerbepark 
Hohenlohe

Gewerbepark 
Breisgau

Gesamtgröße brutto 412 ha 185 ha 250 ha 250 ha 250 ha

Gewerbefläche netto 300 ha (200 ha GI) 150 ha 110 ha 135 ha 170 ha 

verkaufte Fläche bisher knapp 70 ha knapp 150 ha 110 ha ca. 65 ha ca. 165 ha

angesiedelte Unternehmen 54 180 134 12 170

geschaffene Arbeitsplätze 1.800 ca. 6.000 ca. 2.500 ca. 3.300 ca. 2.100

Grundstückspreis pro m2 39,- € 100,- € 40,- € 65,- € 47,- €

Planungsbeginn (Jahr) 2000 1976 1992 1990 1994

Erste Ansiedlung (Jahr) 2005 1976 1996 1994 1996

Letzte Ansiedlung (Jahr) 2017 2017 2017 2017 2017

Gesamtdauer Abverkauf 12 Jahre 41 Jahre 21 Jahre 23 Jahre 21 Jahre

größte Einzelfläche (ca.) 24 ha 15 ha 10 ha 23 ha 11 ha

größtes Unternehmen (ca.) 850 Mitarbeiter 4.500 Mitarbeiter 250 Mitarbeiter 620 Mitarbeiter 200 Mitarbeiter
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Um eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten, legte der Gutachter folgende Kriterien 
zugrunde: Die Gebiete müssen mindestens 100 ha Netto-Gewerbe- bzw. Industrie-
fläche sowie eine mindestens 10-jährige Realisierungshistorie umfassen und bereits 
Ansiedlungen vorweisen können. Es wurde außerdem darauf geachtet, dass unter-
schiedliche Organisationsformen für die Umsetzung gewählt wurden.

Der Vergleich wurde für die folgenden fünf Gewerbeparks durchgeführt: 
Niedersachsen  park, Industriepark Region Trier, Gewerbepark Hohenlohe, Industrie -
gebiet Reutlingen und Gewerbepark Breisgau.

Aus den vom Gutachter geführten Interviews mit den Best-Practice-Beispielen und der 
Online-Recherche konnten folgende Schlüsse gezogen werden:
l  Die Einrichtung einer eigens für das Vorhaben geschaffenen Projektorganisation ist 

weit verbreitet. 
l  Vom Planungsbeginn bis zur ersten Ansiedlung sind drei bis fünf Jahre einzuplanen.
l  Um kurzfristige Ansiedlungen zu erreichen, sind schrittweise baureife Flächen -

abschnitte in flexibler Parzellierung zu entwickeln.
l  Ab 200 ha Fläche ist eine abschnittsweise Entwicklung sinnvoll. 
l  Große Einzelflächen ab 20 ha sind für Investoren interessant. 

Karte: Benchmark-Parks bzw. -Gebiete in Deutschland

Ergebnisse Benchmark
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l � Die Gesamtbelegung sollte mindestens zu 50 % aus regionaler Nachfrage (Umkreis 
von rd. 100 km) gespeist werden. 

l � Ein Konzept zur Grünflächen- und Landschaftsgestaltung erhöht die Attraktivität des 
Gebietes. 

l � Im Vorfeld strategisch enge Zielgruppendefinitionen sind in der Praxis eher 
unpraktikabel.

l � Hochschulinstitute wirken sich vorteilhaft auf Synergien und Image aus, aber wenig 
konkret auf Ansiedlungen in Gewerbe- und Industriegebieten.

l � Der Vermarktungshorizont sollte mind. 20 Jahre betragen. Eine Zieldefinition im 
Hinblick auf sehr kurzfristige Vermarktungserfolge ist nicht sinnvoll. 

l � Regional vorhandene Netzwerke sollten für die Vermarktung genutzt werden. 
l � Erfolgsfaktoren für die Vermarktung sind u. a.: Informative Internetseite, persönliche 

Kontakte, Vernetzung im regionalen Umfeld und darüber hinaus. Hierbei geht die 
Tendenz zu digitalen Vermarktungsinstrumenten bis hin zu 360°-Animationen und 
Augmented Reality, wie aktuell im Niedersachsenpark. 

l � Die langfristige politische Unterstützung muss gewährleistet sein.

MARKTPOTENZIALE UND POSITIONIERUNG

Die Erschließung von verfügbaren Gewerbeflächen dauert grundsätzlich mehrere Jahre. 
ExperConsult und die Verwaltungen der Städte Braunschweig und Salzgitter halten 
es daher für unabdingbar, für einen perspektivisch prognostizierten (Mehr-)Bedarf 
Vorsorge zu treffen. Denn Unternehmen sind in der Regel nicht willens, lange Warte
zeiten für Flächenankäufe in Kauf zu nehmen. Sie orientieren sich dann an anderen 
Standorten, sodass potenzielle Arbeitsplätze und Steuereinnahmen verloren gehen.

ExperConsult hat bei der Untersuchung aktueller Trends in der Nachfrage nach 
Gewerbegrundstücken festgestellt, dass bundesweit die Nachfrage boomt, aber in der 
Regel von den Städten und Gemeinden nicht oder nicht ausreichend bedient werden 
kann. Flächenengpässe werden demnach vielerorts zum Hemmnis gewerblicher und 
industrieller Entwicklung. Auch wenn die Preise öffentlicher Gewerbeflächen häufig 
durch politische Beschlüsse begrenzt sind, so steigen sie im privaten Bereich und 
können zur Verdrängung klein- und mittelbetrieblicher Strukturen führen.

Die steigende Nachfrage nach Flächen geht mit hohen Anforderungen an die Qualität 
der Flächen einher. Der Gutachter nennt hierbei die hervorragende verkehrliche 
(multimodale Anbindung, Parkplätze, ÖPNV) und technische Infrastruktur (Glasfaser/
Breitband, leistungsfähiges Stromnetz, 24-Stunden-Betrieb mit entsprechenden 
Lärmemissionen möglich), die konzeptionelle Qualität (Skalierbarkeit/Flexibilität in den 
Grundstücksgrößen, preisgünstige Flächen, nachhaltige Konzepte) und die qualitative 
Infrastruktur (Nahversorgung, Verknüpfung von Arbeit und Freizeit, Serviceangebote, 
Urbanität und Durchgrünung).

Die Relevanz der einzelnen Faktoren hängt demnach von der Vermarktungszielrichtung 
ab, wobei der schnelle Internetanschluss, die oben genannte Verkehrsanbindung und 
die bedarfsgerechte Grundstücksskalierung als entscheidende Voraussetzungen gelten.

Zusammenfassend wertet der Gutachter die zuvor erläuterten Analysen als Beleg, 
dass der quantitative Bedarf an zusätzlichen Industrie- und Gewerbeflächen in 
Braunschweig und Salzgitter nach heutiger Kenntnis vorhanden ist. Weiterhin wird den 
geplanten Flächen des Interkommunalen Gewerbe- und Industriegebietes durch ihre 
Lage, Größe und weitere Merkmale eine Qualität attestiert, die am Markt aktuell selten 
bis gar nicht zu finden ist. 

Weitere Standortvorteile können durch die Entscheidungsträger selbst gestaltet 
werden, wie z. B. im Rahmen der Gestaltung von Parzellierungen, und für eine sinnvolle 
Vermarktungsstrategie genutzt werden. 

Es soll Vorsorge für einen 
perspektivischen Mehrbedarf 
getroffen werden.

Die Fläche hat weist eine 
hervorragende verkehrliche 
und technische Infrastruktur 
auf.

Die Qualität der Fläche für ein 
Gewerbe- und Industriegebiet 
ist laut Gutachten einmalig.
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In Anlehnung an die Wettbewerbsanalyse konkurrierender Flächen und die eigenen 
Vermarktungsergebnisse der Städte Salzgitter und Braunschweig leitet ExperConsult 
eine erste Empfehlung hinsichtlich der Preisgestaltung ab. Auf Basis der bereits dar-
gestellten Analysen wird der folgende Verkaufspreis für die Flächen unterschiedlicher 
Güte empfohlen:
l  Industrieflächen mit einer 24-Stunden-Betrieb an sieben Tagen in der Woche und 

maximal 60 dB(A)/nachts -Nutzbarkeit (GI): 70 €/m�
l Gewerbeflächen (auch für wissensorientierte Dienstleistungen) (GE): 45 €/m�

Das äußerst knappe Angebot an großen Flächen, auf denen ein Schallleistungspegel von 
60 dB(A)/nachts zulässig ist, rechtfertigt laut ExperConsult den Preis in Höhe von 70 
Euro/qm. Das ist ein wichtiger, positiver Faktor für die Berechnung der Wirtschaftlich-
keit des Gewerbe- und Industriegebietes.

Wirtschaftsstruktur in Braunschweig und Salzgitter
Die allgemeinen Standortbedingungen der Städte Braunschweig und Salzgitter sind laut 
Gutachter eine wichtige Voraussetzung für potenzielle Ansiedlungserfolge in Gewerbe- 
und Industriegebieten. Um in der hier erforderlichen Kompaktheit einen Einblick in 
die zum Teil unterschiedlichen Strukturen der beiden Städte zu geben, fokussiert sich 
ExperConsult im Rahmen der Strukturanalyse auf folgende wichtige Betrachtungen:

BESCHÄFTIGUNGSENTWICKLUNG

Die Analyse der Beschäftigungsentwicklung in Braunschweig zeigt einen deutlichen 
Anstieg der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in nahezu allen Wirtschaftsbe-
reichen in den letzten 10 Jahren. Das verarbeitende Gewerbe verläuft in der Beschäfti-
gungsentwicklung konstant bis moderat steigend. In keinem der Wirtschaftszweige ist 
ein merklicher Rückgang ersichtlich.

In Salzgitter weist die Beschäftigungsentwicklung im verarbeitenden Gewerbe eine 
moderate Seitwärtsentwicklung auf. Positiv fällt der starke Besatz in der gesamten 
Produktionswirtschaft auf.

Zusammengenommen zeigt sich die überragende Bedeutung des verarbeitenden 
Gewerbes und der Industrie in den Städten Braunschweig und Salzgitter. Diese 
über  ragende Beschäftigungsbedeutung muss für die Zukunft gesichert werden und 
erfordert eine entsprechende gewerbliche Flächenvorratspolitik.

INDUSTRIE- UND GEWERBEFLÄCHENRELEVANTE BRANCHEN

Weiterhin sind in Braunschweig laut Gutachter folgende gewerbeflächenrelevante 
Branchen stark vertreten: 
l Herstellung von EDV/ IT, Elektronik und Optik 
l Maschinenbau
l Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen
l Chemische Erzeugnisse 
l Tiefbau, Reparatur und Installation von Maschinen und Anlagen 
l Handel, Reparatur und Instandhaltung von Kfz

Demgegenüber ist die Mehrzahl der in gewerbeflächenrelevanten Unternehmen 
Beschäftigten in Salzgitter in den folgenden Branchen tätig:
l Pkw-Herstellung 
l  Zuliefernde/verwandte Branchen wie 
l  Metallerzeugung und -bearbeitung sowie sonstiger Fahrzeugbau

Die statistische Auswertung zeigt, dass allein der sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigungsanteil des verarbeitenden Gewerbes in beiden Städten 2017 schon bei 
rund 27 % (insgesamt 45.986 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte) lag. Neu hin-
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zukommende gewerbeflächenrelevante Wirtschaftszweige verdeutlichen aus Sicht des 
Gutachters daher die Bedeutung der Produktionswirtschaft und darauf aufbauend auch 
die notwendige Verfügbarkeit von gewerblichen Flächen für die Zukunftssicherung.

SYNERGIEN AUS FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

Als positiv für die Entwicklung einzelner Wirtschaftszweige am Standort und als 
Magnet für Ansiedlungen haben sich Forschungseinrichtungen, Hochschulen bzw. 
Ausbildungszentren sowie Netzwerke erwiesen. Hier spielt einerseits die Fachkräfte-
verfügbarkeit eine immer größere Rolle. Andererseits entstehen Innovationen und neue 
Geschäftsmodelle immer häufiger in unternehmensübergreifenden Projekten und in 
Zusammenarbeit mit Wissenschaft und Hochschulen.

Dementsprechend gehört auch eine Wissenschafts- und Netzwerkanalyse zur Unter
suchung der Standortrahmenbedingungen in Braunschweig und Salzgitter.

Die Ergebnisse werden im Gutachten wie folgt zusammengefasst: Gemeinsam 
verfügen die beiden Städte über hohe Quantitäten und Qualitäten bei Bildungs- und 
Forschungseinrichtungen und hohe Beschäftigtenzahlen in diesen Bereichen. Dieses 
Fachkräftepotenzial trägt letztlich zu den positiven Vermarktungsaussichten des 
Interkommunalen Gewerbe- und Industriegebietes Braunschweig-Salzgitter bei.

BRANCHEN MIT POTENZIAL

Das Gutachten leitet aus der Analyse aller Rahmenbedingungen sowie der Rückschau 
auf die tatsächlich erfolgten Flächenverkäufe der letzten Jahre ab, dass sich vor allem 
folgende Branchen am Standort Braunschweig-Salzgitter mit Potenzial weiterent
wickeln werden und sowohl im Rahmen der Bestandssicherung der heimischen Wirt-
schaft als auch der Neuansiedlung von Unternehmen Gewerbe- und Industrieflächen 
benötigen:

Industrie, Produktion, verarbeitendes Gewerbe
l � Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen 
l � Sonstiger Fahrzeugbau
l � Elektromotoren und Batterieproduktion
l � Metallerzeugung und -bearbeitung
l � Herstellung von Metallerzeugnissen
l � Maschinenbau 
l � Herstellung von elektrischen Ausrüstungen

Salzgitter und Braunschweig 
verfügen über hohe Qualitäten 
und Quantitäten bei 
Bildungs- und Forschungs- 
einrichtungen.
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l  Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, 
elektronischen und optischen Erzeugnissen

l  Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren
l  Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen

Logistik, Mobilität
l  Lagerei und Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr

Wissensorientierte Dienstleistungen 
l  Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie
l  Erbringung von sonstigen Finanzdienstleistungen
l  Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten
l  Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung
l  Architektur- und Ingenieurbüros
l  Forschung und Entwicklung

Fazit zur Zielgruppenanalyse und Positionierung
Nach Auswertung der jeweiligen strukturellen Faktoren und Besonderheiten von 
Braunschweig und Salzgitter entsteht mit der Einrichtung eines gemeinsamen 
Interkommunalen Gewerbe- und Industriegebietes ein deutlicher Mehrwert für beide 
Städte.

Denn Braunschweig und Salzgitter können gemeinsam den bestehenden Flächenbedarf 
befriedigen und ihre Kompetenzen im Industrie- und Forschungsbereich in Wert 
setzen, um Wertschöpfung und Arbeitsplätze in der Region zu halten und zu steigern.

Im Hinblick auf die Kernzielgruppen des neuen Gewerbegebietes wird empfohlen: 
l  Industrie, Produktion, verarbeitendes Gewerbe, unter anderem in den Bereichen 

Automotive, Maschinenbau, Metallverarbeitung 
l  Logistik und Mobilität 
l  Wissensorientierte Dienstleistungen 

Der Schwerpunkt läge demnach eindeutig in der Produktionswirtschaft und in der 
Logistik. Ergänzend werden die industrienahen, wissensorientierten Dienstleistungen 
als kleinere Zielgruppe bewertet, auch weil diese in der Regel Standorte mit urbanerer 
Anbindung vorziehen.

Für Braunschweig 
und Salzgitter entsteht 

ein hoher Mehrwert 
durch das Gewerbe- und 

 Industriegebiet.
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EMPFEHLUNGEN ZUR STANDORTENTWICKLUNG

In allen Analysen zeigt sich, dass die beiden Städte Braunschweig und Salzgitter 
sowohl quantitativ als auch qualitativ Bedarf zur Entwicklung eines Interkommunalen 
Gewerbe- und Industriegebietes haben.

Die Standortentwicklung soll im Kern auf einen Produktionsstandort für Industrie, 
Logistik und Gewerbe zielen. Vor dem Hintergrund der wachsenden Bedeutung 
wissensintensiver Dienstleistungen für Industrie, Gewerbe und Logistik in Deutschland 
und der wirtschaftlichen Bedeutung insbesondere in der Stadt Braunschweig ist 
ein kleinerer Teil der Nutzungszuweisung für den Bereich der wissensintensiven 
Dienstleistungen vorzusehen. Hierbei wird keine Konkurrenz zu den innenstadtnahen 
Bürostandorten beider Städte entstehen. Vielmehr soll dieser Dienstleistungsbereich 
im Interkommunalen Gewerbe- und Industriegebiet dazu dienen, Neuansiedlungen in 
diesem Bereich zu ermöglichen sowie mögliche Flächenengpässe in beiden Städten, 
die perspektivisch durch weitere positive Beschäftigungsentwicklungen im Dienst
leistungsbereich entstehen könnten, abzufedern.

Aufgrund der Gesamtgröße der zur Verfügung stehenden Flächen für die Entwicklung 
des Interkommunalen Gewerbe- und Industriegebietes bestätigt sich in Anlehnung 
an das erarbeitete städtebauliche Konzept eine Erschließung und Vermarktung in den 
aufgezeigten Bauabschnitten (siehe Seite 23).

WIRTSCHAFTLICHKEIT DER BAUABSCHNITTE

Wie beauftragt untersuchte ExperConsult die wirtschaftliche Machbarkeit für die im 
städtebaulichen Konzept entwickelten Bauabschnitte. Wie bereits im Kapitel „Planung“ 
der Studie erläutert, kristallisierte sich im laufenden Prozess heraus, dass der vierte 
Bauabschnitt aus verschiedenen Gründen nicht weiterverfolgt wird. Der Vollständigkeit 
halber wird aufgezeigt, dass auch die Entwicklung des vierten Bauabschnittes wirt-
schaftlich darstellbar ist.

Die Erschließungsabschnitte wurden mit weiteren Fachgutachten, insbesondere dem 
Verkehrsgutachten, abgestimmt. Die Erschließungskosten sind in der Wirtschaftlich-
keitsberechnung berücksichtigt.

Rund 10 ha im ersten Erschließungsabschnitt sind für die Ansiedlung von wissensin-
tensiven Dienstleistungsunternehmen vorgesehen. Die verbleibenden Flächen in 
allen Erschließungsabschnitten werden für Industrie- und Gewerbeunternehmen als 
Produktions- und Logistikstandort vorgesehen.

Die eingangs im Planungskonzept erläuterte innere Erschließung der einzelnen 
Abschnitte ermöglicht große bis sehr große Grundstückszuschnitte. Hierdurch ist in 
der Vermarktung eine entsprechend notwendige Flexibilität für Gewerbe und Industrie 
gegeben.
In den vier Erschließungsabschnitten ist berücksichtigt, dass die 110-KV-Leitung erst 
im dritten Erschließungsabschnitt verlegt werden müsste.

Grundsätzlich empfiehlt ExperConsult im Gutachten, sowohl die bauleitplanerische 
Aufstellung als auch die innere und äußere Erschließung des Interkommunalen 
Gewerbe- und Industriegebietes von Beginn an komplett zu denken und zu kalkulieren. 
Damit wird das Vorgehen der Verwaltungen bestätigt.

Wie in anderen großen Interkommunalen Gewerbe- und Industrieparks in Deutschland 
empfiehlt diese Machbarkeitsstudie eine zeitlich gestaffelte und an die tatsächliche 
Vermarktungsgeschwindigkeit angepasste Entwicklung in einzelnen Bebauungsplänen 
für die drei Erschließungsabschnitte.

Durch das Gewerbe- und 
Industriegebiet entsteht keine 
Konkurrenz zu innenstadt-
nahen Bürostandorten beider 
Städte.

Durch große Grundstücke ist 
eine flexible Vermarktung 
für Industrie und Gewerbe 
gegeben.
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MACHBARKEITSSTUDIE REALISIERUNG: ERGEBNISZUSAMMENFASSUNG

Die Aufstellung der notwendigen Bebauungspläne kann für jeden Bauabschnitt einzeln 
oder für mehrere Bauabschnitte zusammengefasst erfolgen.

Aufgrund der Größe des Interkommunalen Gewerbe- und Industriegebietes, der 
komplexen Erschließungssituation und der notwendigen interkommunalen Zusammen-
arbeit empfiehlt ExperConsult für die Erschließung und Vermarktung eine eigene 
Projektorganisation zu gründen. Dies entspricht auch dem Vorgehen bei vergleichbaren 
Projekten in Deutschland.
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8	 Wirtschaftlichkeitsberechnung 

Nachdem die zuvor erläuterten Ergebnisse der Machbarkeitsüberprüfung hinsichtlich 
Flächenprognosen, Marktpotenzialen und Zielgruppenanalysen den Bedarf aus 
ansiedlungspolitischer Sicht beschrieben sind, haben mittels umfassender Wirtschaft-
lichkeitsberechnungen die Realisierbarkeit überprüft und bewertet.

Ziel ist es, eine objektive, rechnerische Darstellung der wirtschaftlichen Auswirkungen 
des Projektes zu erarbeiten, die als weitere Entscheidungsgrundlage dient und auch 
einen validen Maßstab dafür bietet, den Erfolg des Projekts über die nächsten Jahre 
bzw. Jahrzehnte messen zu können. 

Für die zuvor erläuterten Bauabschnitte werden jeweils eigene, aber aufeinander 
aufbauende Berechnungen durchgeführt. Ergänzend zu den begründeten drei 
vorgeschlagenen Bauabschnitten wird zusätzlich der für die Realisierung verworfene 
vierte Bauabschnitt mit bewertet. Somit erfolgt die wirtschaftliche Bewertung für das 
gesamte Untersuchungsgebiet. 

DIE WIRTSCHAFTLICHKEITSBERECHNUNG ERFOLGT FÜR VIER VARIANTEN. 
DAS BEDEUTET: 

l � Variante 1 entspricht der Entwicklung von Bauabschnitt 1.
l � Variante 2 baut auf dem realisierten Bauabschnitt 1 auf und berechnet die zusätzliche 

Erschließung des Bauabschnittes 2
l � Variante 3 baut auf den realisierten Bauabschnitten 1 und 2 auf und berechnet die 

zusätzliche Erschließung des Bauabschnittes 3
l � Variante 4 baut auf den realisierten Bauabschnitten 1, 2 und 3 auf und berechnet die 

zusätzliche Erschließung des Bauabschnittes 4

Die Gutachter empfehlen, die Bauabschnitte 1 und 2 zusammen zu entwickeln (Variante 
2). Das scheint aufgrund der verkehrlichen Anforderungen und des insgesamt über-
schaubaren Planungshorizontes sinnvoll. 

Wirtschaftlichkeitsberechnung Variante 2
Variante 2 beinhaltet eine Bruttogrundfläche von 194 ha bei einer nutzbaren Netto-
grundfläche von 145 ha. Hierbei würden 40 ha auf die Industrie- und Logistikflächen 
entfallen. Der Vermarktungszeitraum beträgt, ausgehend von den Flächenverkäufen 
der letzten Jahre, ca. 15 Jahre ab Beginn der angenommenen Vermarktung im Jahr 
2023. Alle folgenden finanziellen Angaben beziehen sich auf die Summe für den 
Zeitraum von 2020 bis 2039.

WIRTSCHAFTLICHKEIT

Die Gesamtsumme der Investitionen zur Realisierung der Variante 2 beläuft sich auf 
ca. 125 Mio. Euro. Diese setzen sich aus den folgenden Einzelpositionen zusammen: 
l � Kosten der inneren Erschließung (Verkehr, Grünflächenplanung und Umsetzung)
l � Kosten der äußeren Erschließung (inkl. Autobahnanschlussstelle)
l � Regen- und Schmutzwasserentsorgung
l � Artenschutz und Kompensationsmaßnahmen

Wirtschaftliche Auswirkungen 
des Projekts

Erschließungskosten  
der 2. Variante
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l  Flächenankauf (Bauland sowie Ersatzflächen Landwirtschaft)
l  Planungskosten

Diese Investitionen werden über laufende Erlöse und zusätzlich über Kommunalkredite 
finanziert.

In allen Varianten wird der Übersicht halber eine einheitliche Projektorganisation zu 
Bau, Vermarktung und Betrieb des Gebietes unterstellt. Dieses Modell der Projektor-
ganisation erwirtschaftet Erlöse aus Verkäufen, Steuern und sonstigen Einnahmen, 
denen Kosten für Personal, Betrieb und Geschäftsräume sowie für die Finanzierung 
gegenüberstehen. 

Zur Ermittlung der Wirtschaftlichkeit werden folgende Annahmen getroffen. In Variante 
2 wird von ca. 68 einzelnen Grundstücken in unterschiedlichen Größen ausgegangen. 
Deren erfolgreicher Verkauf wird für die Jahre 2023 bis 2037 geplant. Die Gesamtkosten 
der Projektorganisation belaufen sich mit Personal- und Sachkosten auf 7,87 Mio. Euro. 
Da die Investitionen über zwei Kommunalkredite gedeckt werden, ergibt sich zusätzlich 
eine entsprechende Zinslast. 

Diesen Ausgaben stehen Einnahmen durch Grundstücksverkäufe und Gewerbe steuer-
abgaben sowie Zuschüsse durch Förderprogramme gegenüber. Die Förderung setzt sich 
aus Zuschüssen für die inneren Erschließungsmaßnahmen und die Autobahnanschluss-
stelle zusammen und beläuft sich auf insgesamt rund 57 Mio. Euro. Die Gewerbe-
steuer einnahmen werden bis 2039 mit rund 8 Mio. Euro veranschlagt.

Somit ergibt sich am Ende des 20-jährigen Betrachtungszeitraums bis 2039 auf 
Grundlage der wirtschaftlichen Betrachtung des Interkommunalen Gewerbe- und 
Industriegebietes Braunschweig-Salzgitter in Variante 2 ein positives Ergebnis von 
insgesamt ca. +3,8 Mio. Euro vor regionalwirtschaftlichen Effekten. 

ARBEITSPLATZPROGNOSE, REGIONALWIRTSCHAFTLICHE EFFEKTE 
UND REGIONALE WERTSCHÖPFUNG

Unter Berücksichtigung einer zugrunde gelegten Arbeitsplatzkennziffer von 350 m� pro 
Mitarbeiter könnten durch Unternehmensansiedlungen im Interkommunalen Gewerbe- 
und Industriegebiet mit der Entwicklung der ersten beiden Bauabschnitte rund 2.700 
neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Diese Berechnung berücksichtigt bereits eine 
34-prozentige Ansiedlungsquote durch innerstädtische Verlagerungen. Die sich hieraus 
ergebenden rund 1400 verlagerten Arbeitsplätze werden nicht als neu geschaffene 
aufgeführt und sind daher nicht in der zuvor genannten Summe enthalten.

Als regionalwirtschaftliche Effekte werden die Auswirkungen des Interkommunalen 
Gewerbe- und Industriegebietes Braunschweig-Salzgitter bezeichnet, so z. B. 
l  regional verausgabte Investitionen für die Bebauung von Grundstücken
l  hierdurch geschaffene bzw. gesicherte Arbeitsplätze in ausführenden Unternehmen 

(Baugewerbe etc.)
l  daraus abgeleitete Steuereinnahmen durch Wertschöpfung vor Ort

Diese regionalwirtschaftlichen Auswirkungen sind in Summe als ein positiver Effekt 
für die Wirtschaftsentwicklung in der Region zu bewerten. Daher wurden sie detailliert 
betrachtet und ausgewertet. 

ExperConsult hat im Betrachtungszeitraum bis 2039 Investitionen vor Ort in Höhe von 
2,1 Mrd. Euro sowie eine daraus resultierende Bruttowertschöpfung vor Ort in Höhe von 
382 Mio. Euro ermittelt. Weiterhin werden durch diese regionale Wertschöpfung rund 
7.800 Arbeitsplätze positiv beeinflusst. Die indirekten (rund 7.800) und direkten (rund 

Etwa 68 Einzelgrundstücke 
bei der 2. Variante.

Mögliche neue Arbeitsplätze

Positive Effekte für die 
Wirtschaftsentwicklung 

der Region
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2.700) Arbeitsplätze können unter Einbeziehung bekannter Faktoren zur Berechnung 
der zu erwartenden Steuer(mehr)einnahmen herangezogen werden. Diese belaufen sich 
bis 2039 auf rechnerisch rund 81 Mio. Euro. 

Unter Berücksichtigung der zuvor erläuterten direkten und indirekten wirtschaftlichen 
Gegebenheiten ergibt sich für das Interkommunale Gewerbe- und Industriegebiet 
Braunschweig-Salzgitter in der beschriebenen Variante 2 gemäß aktuell anerkannter 
und abgestimmter Prämissen ein volkswirtschaftlicher Nutzen von ca. 84 Mio. Euro in 
der Betrachtung bis 2039. 

Der Finanzbedarf zur Realisierung dieser Effekte beträgt laut Gutachten 46,5 Mio. Euro. 
Dieser ergibt sich aus den Ausgaben und Einnahmen bis 2039. In der modellhaften 
Betrachtung wird dieser Finanzbedarf wie eingangs erwähnt über zwei Kommunal -
kredite mit einer Laufzeit von 20 Jahren finanziert. 

Überblick aller Varianten 
Im Gutachten wird, um die vier Varianten vergleichbar darstellen zu können, ein 
einheitlicher und überschaubarer Betrachtungszeitraum von 20 Jahren gewählt (2020 
bis 2039). In den Varianten 3 und 4 zeigt sich aus dieser zeitlichen Begrenzung heraus 
ein negatives Ergebnis, da sich die Kompensation der nachlaufenden Einnahmen erst 
nach dem 20-jährigen Betrachtungszeitraum auswirkt. In der Variante 2 wird der 
Break-Even-Point, d. h. der Zeitpunkt, an dem die Investitionen durch Flächenverkäufe 
und volkswirtschaftliche Effekte erwirtschaftet sind, bereits innerhalb dieses Zeitraums 
erreicht – nämlich im Jahr 2032 bzw. 2037. (vgl. Diagramm Seitenbeginn)

Da die verschiedenen Varianten aufeinander aufbauen, verschiebt sich der Break-Even-
Point analog der zu tätigenden Investitionen für die Erschließung der Bauabschnitte 
jeweils weiter nach hinten. Langfristig betrachtet wäre der volkswirtschaftliche 

Variante 2 hat volkswirt-
schaftlichen Nutzen von 
84 Millionen Euro.

Break-Even-Point der 
unterschiedlichen Varianten.
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Nutzen in Variante 4 jenseits des Jahres 2064 am höchsten. Da die Gültigkeit der 
heutigen Prämissen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für diese weit in 
der Zukunft  liegende Periode jedoch nicht eindeutig zu prognostizieren ist, ist eine 
erneute Betrachtung zu einem späteren Zeitpunkt angemessen. Wie bereits im Kapitel 
„Planung“ dargestellt, wird zusätzlich aus naturschutzfachlichen Gründen und der 
Verteilung von Lärmkontingenten die Entwicklung des vierten Bauabschnittes und 
somit der Variante 4 der Wirtschaftlichkeitsberechnung heute nicht empfohlen.

Gesamtfazit zur wirtschaftlichen Machbarkeit
Nach eingehender Analyse und auf Basis der heute bekannten Fakten und Prognosen 
fasst der Gutachter ExperConsult die Bewertung der Machbarkeit sowie der Not-
wendig  keit des Interkommunalen Gewerbe- und Industriegebietes Braunschweig-
Salzgitter wie folgt zusammen: 

In beiden Städten zusammengenommen ist ein mittel- und langfristiger Industrie- und 
Gewerbeflächenbedarf festzustellen. Zwar hat die Betrachtung der Gewerbe- und 
Industrieflächensituation in der Region ergeben, dass auch im Umland Flächenreserven 
vorhanden sind. Allerdings haben die beiden Städte im Oberzentrenverbund einen 
gemeinsamen, einmaligen Mehrnutzen für die Unternehmen durch Urbanität, Wissen-
schaftsnähe, Kulturangebot, Flächenverfügbarkeit, Verfügbarkeit von Arbeitskräften 
und Industrieerfahrung. 

Der Vermarktungszeitraum würde sich, bei voller Nutzung der vorhandenen Flächen-
potenziale (362 ha Bruttofläche), auf 40 Jahre verteilen. Es wurde herausgearbeitet, 
dass für die Ansiedlung im Interkommunalen Gewerbe- und Industriegebiet 
Braunschweig-Salzgitter die Industrie, die Produktion, das verarbeitende Gewerbe, die 
Logistik sowie die wissensorientierten Dienstleistungen wichtige Leitbranchen sind. 
Gerade in den beiden erstgenannten Bereichen stellen die Flächenverfügbarkeit an 
großen Flurstücken mit einer Betriebserlaubnis mit 24-Stunden-Betrieb an sieben 
Tagen in der Woche und maximal 60dB(A)/nachts sowie die Trimodalität im Verkehrs-
anschluss einen großen Wettbewerbsvorteil dar. 

Entsprechend der Langfristigkeit eines solchen Projektes wird der sogenannte Break-
Even-Point für die Entwicklung des ersten und zweiten Bauabschnittes (Variante 2), 
im Jahr 2028 erreicht. Dies ist bei solchen Großprojekten normal und gut vertretbar. 
Langfristig ergeben sich in Variante 2 mit 145 ha rechnerisch positive wirtschaftliche 
Effekte. Die Einschränkung „rechnerisch“ impliziert, dass diese Effekte natürlich 
voraussetzen, dass sich die aus heutiger Sicht gängigen Annahmen als grundsätzlich 
tragfähig erweisen und politische Entscheidungen oder globale Entwicklungen in der 
Zwischenzeit nicht zu anderen Weichenstellungen führen. ExperConsult bewertet die 
Realisierung des Interkommunalen Gewerbe- und Industriegebietes Braunschweig-
Salzgitter in der Ausbaustufe bis zum zweiten Bauabschnitt (Variante 2, 194/145 ha 
brutto/netto) als ein äußerst wichtiges Zukunftsprojekt, das zeitnah umgesetzt werden 
sollte. 

Aus wirtschaftlicher Sicht sollte auch Variante 3 weiterverfolgt, allerdings in rund 
15 Jahren einer Neuevaluierung unterzogen werden, um aktuelle Rahmenbedingungen 
und Gegebenheiten zu berücksichtigen.

Insgesamt ist aus gutachterlicher Sicht das Projekt Interkommunales Gewerbegebiet 
und Industriegebiet Braunschweig-Salzgitter wirtschaftlich umsetzbar und wird den 
beiden Städten und der heimischen Wirtschaft vielversprechende Zukunftsperspek -
tiven ermöglichen.

Mehrnutzen für die 
beiden Oberzentren

Gutachter empfiehlt 
zeitnahe Umsetzung
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Ausblick 

Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie werden im Mai 2018 den politischen Gremien 
und der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Verwaltung beabsichtigt, eine Ratsvorlage 
vorzulegen, mit dem Ziel, die in der Machbarkeitsstudie erkannten Herausforderungen 
weiter zu bearbeiten, auch mit gutachterlicher Unterstützung.

So ist ein Mobilitätskonzept aufzustellen, um das ehrgeizige Ziel, 25 Prozent des Ver-
kehrsaufkommens mit Bus, Bahn oder Rad zu bewältigen, erreichen zu können. Im ver-
kehrlichen Bereich verbleibt weiter zu klären, mit welchen Maßnahmen unerwünschte 
Durchgangsverkehre vermieden werden können. Diesbezüglich muss in weiterer 
Abstimmung mit der zuständigen Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau 
und Verkehr konzeptionell der Bau einer neuen Anschlussstelle weiterentwickelt und 
konkretisiert werden. Zu konkretisieren ist u. a. auch, wie ein Kompensationskonzept 
aussehen und der Bedarf an Tauschland für die Landwirtschaft beschafft werden kann.

Die Zeit, die für die weitere Bearbeitung der genannten Sachfragen benötigt wird, soll 
auch dazu genutzt werden, Anregungen und Bedenken der Öffentlichkeit einzuholen 
mit dem Ziel, diese bei den weiteren Projektausarbeitung zu berücksichtigen.

Nach den beschriebenen Schritten beabsichtigen die Verwaltungen, den Räten einen 
Grundsatzbeschluss zur Entscheidung vorzulegen, der die Verwaltungen legitimiert, die 
notwendigen Planverfahren einzuleiten.
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Einleitung von Planverfahren
Vor Erschließung eines Baugebietes müssen die bauplanungsrechtlichen Voraus-
setzungen geschaffen werden. Da beide Flächennutzungspläne jeweils gewerbliche 
Baufläche darstellen, ist ein Änderung des Flächennutzungsplans nicht erforderlich. 
Erforderlich ist es dagegen, einen oder mehrere Bebauungspläne aufzustellen. In 
Anbetracht der Größe des Baugebietes ist es ratsam, auf der Grundlage eines von den 
Räten beschlossenen Gesamtkonzeptes für die einzelnen Bauabschnitte eigenständige 
Bauleitplanverfahren durchzuführen. 

Parallel dazu muss für das Regionale Raumordnungsprogramm ein Änderungsverfahren 
durchgeführt werden mit dem Ziel, das Vorranggebiet für den Kiesabbau zu verlegen. 

Ebenfalls parallel dazu ist ein straßenrechtliches Planfeststellungsverfahren einzuleiten, 
um die notwendige Ertüchtigung der verkehrlichen Infrastruktur rechtlich möglich zu 
machen.

Fazit der Oberbürgermeister und weiteres Vorgehen
Die Machbarkeitsstudie zum Interkommunalen Gewerbe- und Industriegebiet Braun
schweig-Salzgitter wird zur Kenntnis genommen. Variante 4 wird nicht weiterverfolgt. 
Die aufgezeigten Varianten 1 und 2 werden weiterverfolgt unter folgenden Bedingungen:
l � Der Regionalverband Großraum Braunschweig hebt im Einvernehmen mit dem Land 

Niedersachsen das Vorranggebiet Kiesabbau auf
l � Das Land Niedersachsen erklärt sich verbindlich bereit, eine 40-prozentige Landes-

förderung zu den Gesamtkosten zu ermöglichen
l � Das Land Niedersachsen und die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau 

und Verkehr stimmen dem Bau einer zweiten Anschlussstelle der A 39 zur K 16 zu 
und sichern eine 60-prozentige Förderung zu

l � Maßnahmen zur Lenkung des Lkw-Verkehrs, insbesondere im Stadtgebiet Salzgitter, 
werden mit der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr und 
dem Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisie
rung abgestimmt mit dem Ziel, die Lkw-Verkehrsbelastung in den betroffenen 
Ortschaften deutlich zu minimieren oder sogar ganz auszuschließen, und im Rahmen 
der Realisierung umgesetzt

l � Eine Mobilitätsstudie mit Maßnahmen für den ÖPNV, den Radverkehr und zur 
Förderung von Mitfahrern in Pkw wird erarbeitet, um den ambitionierten Anteil von 
25 % am Verkehrsaufkommen im Umweltverbund zu erreichen

Die Verwaltungen der Städte werden beauftragt, die offenen Fragen zu klären und 
über den Fortgang der Gespräche mit den beteiligten Ministerien und Behörden zu 
berichten. Bis Ende September 2019 werden belastbare Ergebnisse, insbesondere zu 
den erforderlichen Landesförderungen erwartet, die notwendige Bedingungen für die 
Weiterentwicklung des Gesamtprojektes sind.

Auf Grundlage der Abstimmungsergebnisse können die Räte beider Städte bis spätestens 
Ende 2019 über die abschnittweise Realisierung des Interkommunalen Gewerbe- und 
Industriegebietes Braunschweig-Salzgitter entscheiden.

TOP 4.

69 von 118 in Zusammenstellung



TOP 4.

70 von 118 in Zusammenstellung



Anhang

TOP 4.

71 von 118 in Zusammenstellung



INTERKOMMUNALES GEWERBE- UND INDUSTRIEGEBIET BRAUNSCHWEIG-SALZGITTER

58

MACHBARKEITSSTUDIE

Abbildung: Luftbild
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MAI 2018

Abbildung: Untersuchungsraum
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MACHBARKEITSSTUDIE

Abbildung: Lage des Untersuchungsgebietes in der Region. 
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Abbildung: Auszug Regionales Raumordnungsprogramm
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MACHBARKEITSSTUDIE

Abbildung: Auszug Flächennutzungsplan Stadt Braunschweig 
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Abbildung: Auszug Flächen nutzungsplan Stadt Salzgitter
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MACHBARKEITSSTUDIE

Abbildung: Untersuchungsgebiet im regionalen Kaltlufthaushalt.
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MAI 2018

Abbildung: Auszug Stadtklimakarte Braunschweig.
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MACHBARKEITSSTUDIE

Abbildung: Darstellung der Bauabschnitte mit Größenangabe.

KARTE: STADT BRAUNSCHWEIG
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Abbildung: Konzept
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MACHBARKEITSSTUDIE

Abbildung: Regenwasser – Entwässerung erfolgt über das Gefälle in Richtung Norden. 

K
A

R
T

E
: 

S
T

A
D

T
 B

R
A

U
N

S
C

H
W

E
IG

TOP 4.

82 von 118 in Zusammenstellung



69

MAI 2018

Abbildung: Schmutzwasser wird über Druckrohrsysteme von Süden nach Norden gepumpt.
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MACHBARKEITSSTUDIE

Abbildung: Eigentumsverhältnisse im Untersuchungsgebiet
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Abbildung: Konkurrenzflächen
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Interkommunales Gewerbe- und Industriegebiet Braunschweig/Salzgitter 
Stand 5/2018  
 
Derzeitiges und zukünftiges Verkehrsaufkommen der Bauabschnitte in den umliegenden Ortschaften  
 
 Ist-Zustand Prognose 2030 Entwicklung der Bauabschnitte 
Ortschaften  ohne Realisierung 

des Gebietes 
Bauabschnitt 1: 

99 ha Nettobauland 
Bauabschnitt 2: 

145 ha Nettobauland 
Bauabschnitt 3 

211 ha Nettobauland 
Pkw Lkw Pkw Lkw Pkw Lkw Pkw Lkw Pkw Lkw 

SZ-Thiede  7050 250 7450 250 7700 400 7850 350 8250 350 
SZ-Üfingen L 615 6200 200 6200 200 6850 250 6550 250 6900 300 
SZ-Üfingen K 12 2700 100 2700 100 2800 100 1900 100 2100 100 
SZ-Sauingen 2400 100 2400 100 2700 100 1800 100 2000 100 
SZ-Beddingen 3450 850 3650 850 4350 1650 3900 1400 4200 1700 
SZ-Bleckenstedt 2000 100 2200 100 2400 100 2100 100 2200 100 
           
VE-Groß Gleidingen 1500 200 1500 200 2300 200 2800 300 3400 300 
           
BS-Stiddien/BS-

Geitelde 
1650 50 1750 50 1750 50 1550 50 1550 50 

 
- Angaben in Kfz/Werktag bzw. Lkw/Werktag 

Zusammenstellung Verkehrsaufkommen in ausgewählten Querschnitten
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Machbarkeitsstudie

Interkommunales
Gewerbe- und Industriegebiet 
Braunschweig-Salzgitter
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Absende r :

Fraktion BIBS im Rat der Stadt 18-08382
Antrag (öffentlich)

Betreff:

Änderungsantrag zu 18-08158: Machbarkeitsstudie 
Interkommunales Gewerbe- und Industriegebiet Braunschweig-
Salzgitter
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
28.05.2018

Beratungsfolge: Status

Planungs- und Umweltausschuss (Vorberatung) 30.05.2018 Ö
Wirtschaftsausschuss (Vorberatung) 01.06.2018 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 05.06.2018 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 12.06.2018 Ö

Beschlussvorschlag:
„Die Machbarkeitsstudie zum Interkommunalen Gewerbe- und Industriegebiet 
Braunschweig-Salzgitter wird nicht zustimmend zur Kenntnis genommen, da sie 
unvollständig ist. Die Verwaltung wird beauftragt, die Machbarkeitsstudie unter 
Berücksichtigung und Bewertung folgender Gesichtspunkte zu überarbeiten bzw. 
überarbeiten zu lassen:

•Die Stadtklimaanalyse aus dem Jahre 2012 soll mit einbezogen und bewertet 
werden. Insbesondere werden dabei die klimatischen Auswirkungen durch das 
geplante interkommunale Gewerbegebiet auf die nähere Umgebung (z.B. 
Grundwasserpegel, verminderte Verdunstungen durch Versiegelung etc.) untersucht. 

•Es soll eine fundierte und erweiterte Evaluierung bestehender Gewerbegebiete in der 
Region wie insbesondere dem interkommunalen Gewerbegebiet Waller See, dem 
Gewerbegebiet Hansestraße in BS und den bestehenden Gewerbegebieten in SZ 
erfolgen. 

•Zudem soll in der überarbeiteten Machbarkeitsstudie explizit dargelegt werden, an 
welcher Stelle die gesetzlich vorgeschriebenen Ausgleichs- und Ersatzflächen 
(Naturschutz und Landwirtschaft) angelegt werden. 

•Die Stellungnahme der BI SüdWest vom 28.05.2018 wird ebenfalls in die 
Machbarkeitsstudie aufgenommen, um die darin aufgeworfenen Kritikpunkte und 
Fragestellungen zu analysieren und zu bewerten. 

Nach der Überarbeitung unter Berücksichtigung der vorgenannten Aspekte und der 
Klärung nachfolgender Sachverhalte kann die Machbarkeitsstudie den Gremien erneut 
vorgelegt werden:

•Der Regionalverband Großraum Braunschweig hebt im Einvernehmen mit dem Land 
Niedersachsen das Vorranggebiet Kiesabbau auf.

•Das Land Niedersachsen erklärt sich verbindlich bereit, eine 40-prozentige Landesförderung 
zu den Gesamtkosten der wirtschaftsnahen Infrastruktur (ausgenommen nachfolgende 
Anschlussstelle A 39) zu ermöglichen.

•Das Land Niedersachsen und die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und 
Verkehr stimmen dem Bau einer zweiten Anschlussstelle der A 39 zur K 16 zu und sichern 
eine 60-prozentige Förderung sowie eine Realisierung zu, die vor dem möglichen 
Baubeginn des Gewerbegebietes erfolgt.
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•Maßnahmen zur Lenkung des Lkw-Verkehrs, insbesondere im Stadtgebiet Salzgitter, 
werden mit der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr und dem 
Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung abgestimmt 
mit dem Ziel, die Lkw-Verkehrsbelastung in den betroffenen Ortschaften deutlich zu 
minimieren oder sogar ganz auszuschließen, und im Rahmen der Realisierung umgesetzt.

•Eine Mobilitätsstudie mit Maßnahmen für den ÖPNV, den Radverkehr und zur Förderung 
von Mitfahrern in Pkw wird erarbeitet, um den ambitionierten Anteil von 25 % am 
Verkehrsaufkommen im Umweltverbund zu erreichen.

Die Verwaltung wird beauftragt, gemeinsam mit der Stadt Salzgitter, die offenen Fragen zu 
klären und über den Fortgang der Gespräche mit den beteiligten Ministerien und Behörden 
zu berichten. Einmal pro Quartal erfolgt ein Bericht der Steuerungsgruppe an den 
Planungs- und Umweltausschuss. Die Fraktionen beider Räte erhalten die Protokolle 
der Sitzungen der Steuerungsgruppe. Bis zur Klärung der vorgenannten Aspekte und 
Fragen werden die weiteren Planungen zur Realisierung des interkommunalen 
Gewerbegebietes ruhend gestellt.

Für die weitere gutachterliche Klärung der genannten Sachverhalte werden der Verwaltung 
weitere Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt."

Sachverhalt:

Anlagen: keine
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Absende r :

Fraktion DIE LINKE. im Rat der Stadt 18-08393
Antrag (öffentlich)

Betreff:

Änderungsantrag zu 18-08158: Machbarkeitsstudie 
Interkommunales Gewerbe- und Industriegebiet Braunschweig-
Salzgitter
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
30.05.2018

Beratungsfolge: Status

Planungs- und Umweltausschuss (Vorberatung) 30.05.2018 Ö
Wirtschaftsausschuss (Vorberatung) 01.06.2018 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 05.06.2018 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 12.06.2018 Ö

Beschlussvorschlag:
„Die Machbarkeitsstudie zum Interkommunalen Gewerbe- und Industriegebiet 
Braunschweig-Salzgitter wird zur Kenntnis genommen. Variante 4 wird nicht weiterverfolgt. 
Bevor ein Grundsatzbeschluss zur Weiterverfolgung der aufgezeigten Varianten 1 und 2 
getroffen wird, wird die Verwaltung beauftragt, folgende Sachverhalte zu klären:

•Der Regionalverband Großraum Braunschweig hebt im Einvernehmen mit dem Land 
Niedersachsen das Vorranggebiet Kiesabbau auf.

 •Das Land Niedersachsen erklärt sich verbindlich bereit, eine 40-prozentige 
Landesförderung zu den Gesamtkosten der wirtschaftsnahen Infrastruktur (ausgenommen 
nachfolgende Anschlussstelle A 39) zu ermöglichen.

•Das Land Niedersachsen und die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und 
Verkehr stimmen dem Bau einer zweiten Anschlussstelle der A 39 zur K 16 zu und sichern 
eine 60-prozentige Förderung zu.

•Maßnahmen zur Lenkung des Lkw-Verkehrs, insbesondere im Stadtgebiet Salzgitter, 
werden mit der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr und dem 
Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung abgestimmt 
mit dem Ziel, die Lkw-Verkehrsbelastung in den betroffenen Ortschaften deutlich zu 
minimieren oder sogar ganz auszuschließen, und im Rahmen der Realisierung umgesetzt.

•Eine Mobilitätsstudie mit Maßnahmen für den ÖPNV, den Radverkehr und zur Förderung 
von Mitfahrern in Pkw wird erarbeitet, um den ambitionierten Anteil von 25 % am 
Verkehrsaufkommen im Umweltverbund zu erreichen.

•Die Stellungnahme der BI SüdWest und die darin aufgeworfenen Kritikpunkte und 
Fragestellungen sind zu analysieren und zu bewerten. 

Die Verwaltung wird beauftragt, gemeinsam mit der Stadt Salzgitter, die offenen Fragen zu 
klären und über den Fortgang der Gespräche mit den beteiligten Ministerien und Behörden 
zu berichten. Bis Ende September 2019 werden belastbare Ergebnisse, insbesondere zu 
den erforderlichen Landesförderungen erwartet.

Für die weitere gutachterliche Klärung der genannten Sachverhalte werden der Verwaltung 
weitere Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt."
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Sachverhalt:

Anlagen: keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

18-08278
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Konzept zum freien WLAN in Braunschweig
Organisationseinheit:
Dezernat VI 
0800 Stabsstelle Wirtschaftsdezernat

Datum:
18.05.2018

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Wirtschaftsausschuss (Vorberatung) 01.06.2018 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 05.06.2018 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 12.06.2018 Ö

Beschluss:

Dem von der Verwaltung vorgeschlagenen Konzept vom 1. Juni 2018 wird gefolgt. Die Ver-
waltung berichtet dem Wirtschaftsausschuss regelmäßig über den Umsetzungsstand zur 
Ausweitung des freien WLAN-Angebotes.

Sachverhalt:

Die Gruppe „Fraktion P²“ hat für die Ratssitzung am 20. Juni 2017 einen Antrag 
(DS 17-04394) gestellt, nachdem 

Die Verwaltung gebeten wird, ein Konzept zur Ausstattung von offenen WLAN-Hotspots mit 
Freifunk in ganz Braunschweig auf/in öffentlichen Gebäuden und Plätzen zu erarbeiten und 
dem Rat über seine Ausschüsse zur Beschlussfassung vorzulegen. 

Im Rahmen der politischen Diskussion wurde der Beschlusstext dahingehend geändert, dass 

die Verwaltung gebeten wird, ein Konzept mit Kostenplan für freies WLAN in der ge-
samten Stadt Braunschweig zu erarbeiten. Freifunk ist in dem Konzept zu berücksich-
tigen. 

Dieser Beschluss wurde in der Ratssitzung einstimmig gefasst. 

Die Verwaltung hat versucht, ein zielführendes und schlankes Konzept zu entwickeln und hat 
sich an folgenden Leitlinien orientiert:

• Die Stadtverwaltung vertritt die Auffassung, dass das Errichten und der Betrieb ent-
sprechender Infrastruktur für ein freies WLAN zu den freiwilligen Aufgaben einer 
Kommune gehört und daher nur mit überschaubaren finanziellen und personellen 
Ressourcen und unter gewissenhafter Kosten-/Nutzenuntersuchung übernommen 
werden sollte. 

In jedem Fall soll ein Missverhältnis zwischen dem finanziellen und technischen Auf-
wand und dem tatsächlichen Nutzen vermieden werden.

• Kooperationen und die Einbeziehung von externen Partnern wie z.B. BS|ENERGY 
und der Freifunk Initiative, aber auch weiterer sich im Prozess herausbildender Ak-
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teure, ist Richtmaß der Verwaltung zur Ausweitung des freien WLAN-Angebotes im 
Stadtgebiet.

• Die Verwaltung selbst wird bei diesem Vorgehen Impulse geben und moderierend tä-
tig werden. 

Leppa

Anlage: Konzept zum freien WLAN in Braunschweig
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Konzept zum freien WLAN in Braunschweig 
 
 
 
1. Einleitung  

Die Gruppe „Fraktion P²“ hat für die Ratssitzung am 20. Juni 2017 einen Antrag (DS 17-
04394) gestellt, nachdem 
 
Die Verwaltung gebeten wird, ein Konzept zur Ausstattung von offenen WLAN-Hotspots 
mit Freifunk in ganz Braunschweig auf/in öffentlichen Gebäuden und Plätzen zu erarbei-
ten und dem Rat über seine Ausschüsse zur Beschlussfassung vorzulegen. 
 
Im Rahmen der politischen Diskussion wurde der Beschlusstext dahingehend geändert, 
dass  
 
die Verwaltung gebeten wird, ein Konzept mit Kostenplan für freies WLAN in der 
gesamten Stadt Braunschweig zu erarbeiten. Freifunk ist in dem Konzept zu be-
rücksichtigen. 
 
Dieser Beschluss wurde in der Ratssitzung einstimmig gefasst. 

 
Die Erstellung eines umfassenden Konzeptes für die Ausstattung des gesamten Stadtge-
bietes mit freiem WLAN bedarf eines hohen Sachverstandes bezüglich der vielfältigen 
organisatorischen, rechtlichen und technischen Fragestellungen. Das beinhaltet neben 
einer umfassenden Analyse der IST-Situation eine umfangreiche Erhebung der Anforde-
rungen, Bedarfe und Erschließungsmöglichkeiten. Es sind komplexe technische Fragen 
zu beantworten, etwa Anzahl und Standorte benötigter Access-Points unter Berücksichti-
gung der baulichen Gegebenheiten und vorhandenen Topographie sowie Verfügbarkeit, 
Authentifizierung und Verschlüsselung. Weiterhin bestehen an den unterschiedlichen 
möglichen Standorten erhebliche Unterschiede der Rahmenbedingungen, so dass viele 
Standorte separat und jeweils detailliert mit sehr hohem Aufwand untersucht werden 
müssten und zwar in rechtlicher, technischer und finanzieller Hinsicht. Aufgrund der be-
schriebenen Komplexität des Themas ist der personelle, finanzielle und zeitliche Auf-
wand zur Erstellung eines umfassenden Konzeptes enorm hoch. Die dafür notwendige 
Expertise und die Ressourcen sind in der Verwaltung nicht vorhanden und bedürften der 
Beauftragung eines fachkundigen Beratungsunternehmens.  
 
Die Verwaltung ist davon überzeugt, dass im Rahmen der Digitalisierung immer mehr In-
formationen und multimediale Anwendungen mit den eigenen mobilen Geräten, wie 
Smartphones oder Tablets, abgerufen werden. Diese Funktionen werden hauptsächlich 
über das eigene WLAN-Netz am Wohnort oder über das vorhandene Datenkontingent 
der Mobilfunkbetreiber abgerufen. Die Internetservice-Provider stellen fortlaufend höhere 
Kontingente für Datenvolumen zur Verfügung. Diverse Streaming-Dienste (Video- und 
Audioinhalte) bestimmter Partner können teilweise schon ohne eine Belastung des Da-
tenvolumens genutzt werden (z. B. StreamOn der Deutschen Telekom oder Music/Video-
Pass von Vodafone). Dieser Trend wird sich fortsetzen, so dass sich der allgemeine Zu-
satznutzen eines freien WLAN-Zuganges deutlich abschwächt und dessen Finanzierung 
mit öffentlichen Geldern zumindest kritisch zu hinterfragen ist. Letztlich ist der Wert eines 
freien WLAN-Angebotes dort am höchsten, wo mobiles Arbeiten oder private Mediennut-
zung an Aufenthaltsorten praktiziert wird, wo Wartezeiten entstehen und wo Reisezeiten 
durch stabile WLAN-Angebote in Fahrzeugen des ÖPNV attraktiver werden. Stationär in-
stallierte WLAN-Technik ist hingegen nicht im Vorteil bei Bewegungen mit Fahrzeugen 
durch die Stadt.  
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Vor dem oben dargestellten Hintergrund hat die Verwaltung Überlegungen angestellt, 
wer dieses Infrastrukturthema in der Stadtverwaltung bearbeiten kann und was an exter-
ner Unterstützung erforderlich ist.  
 
Es erfolgt ein konzeptioneller Vorschlag für den weiteren Prozess, wie eine Beurteilung 
unterschiedlicher Standorte und verschiedener Grade der Ausstattung bei der Errichtung 
von freiem WLAN vorgenommen werden könnte. 
 
Generell folgt die Verwaltung hier den folgenden Leitlinien:   
 

• Die Stadtverwaltung vertritt die Auffassung, dass das Errichten und der Betrieb 
entsprechender Infrastruktur für ein freies WLAN zu den freiwilligen Aufgaben 
einer Kommune gehört und daher nur mit überschaubaren finanziellen und 
personellen Ressourcen und unter gewissenhafter Kosten-/Nutzenuntersu-
chung übernommen werden sollte. In jedem Fall soll ein Missverhältnis zwischen 
dem finanziellen und technischen Aufwand und dem tatsächlichen Nutzen vermie-
den werden. 

 
• Die Einbeziehung von externen Partnern wie z.B. BS|ENERGY und der Freifunk 

Initiative, aber auch weiterer sich im Prozess herausbildender Akteure, ist Richt-
maß der Verwaltung zur Ausweitung des freien WLAN-Angebotes im Stadtgebiet. 
 
Unter dieser Voraussetzung können fachkundige Dritte und Institutionen vor Ort, 
die Interesse an einem freien WLAN-Angebot haben, am besten beurteilen, wo 
die Errichtung eines solchen Angebotes sinnvoll ist. In diesen Fällen wird den 
Verantwortlichen die Möglichkeiten gegeben, das Angebot selbst den eigenen 
Ansprüchen gerecht zu entwickeln und anzubieten, mit den entsprechenden Rah-
menbedingungen (z. B. Zusatzservices, Marketingzwecke, weitere wirtschaftliche 
Mehrwerte etc.) auszustatten und den Nutzen zu beurteilen.  
 

• Die Verwaltung selbst wird bei diesem Vorgehen Impulse geben und moderierend 
tätig werden.  
 

 
2. Unterschiedliche Standorte und Grade der Ausstattung 

 
 
2.1. Freies WLAN in der Innenstadt 

 
Hinsichtlich der Bereitstellung von freiem WLAN in weiten Teilen der Innenstadt 
hat die Stadt Braunschweig eine Kooperationsvereinbarung mit BS|ENERGY über 
die Installation der technischen Infrastruktur (‚Hotspots“) abgeschlossen. 
BS|ENERGY übernimmt die komplette Montage der Infrastruktur auf eigene Kos-
ten. Die Stadtverwaltung unterstützt BS|ENERGY lediglich bei der Abwicklung der 
für den Ausbau des WLAN-Netzes erforderlichen Formalitäten und Genehmi-
gungsverfahren, um ein unkompliziertes Verfahren sowie eine zeitnahe Bearbei-
tung sicherzustellen. Für die Stadt Braunschweig entstehen nur Kosten zur Aus-
weisung des öffentlichen WLAN-Angebotes vor Ort, dies erfolgt durch Aufnahme in 
die Beschilderung des Fußgängerleitsystems. 
 
BS|ENERGY selbst bedient sich bei dem Betrieb und der Entstörung der Hotspots 
entsprechend der gesetzlichen Verpflichtungen ebenfalls eines externen Telekom-
munikationsbetreibers (aktuell die htp GmbH). 
 
Die Kooperationsvereinbarung läuft über einen Zeitraum von 5 Jahren und verlän-
gert sich jeweils automatisch um 1 Jahr, wenn nicht eine fristgerechte Kündigung 
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vorgenommen wird. Sinn und Zweck der Kooperationsvereinbarung ist es sicher-
zustellen, dass die Verantwortlichkeiten bezüglich des Aufbaus der Infrastruktur 
und der Betrieb des freien WLAN durch Dritte und nicht durch die Stadt selbst 
übernommen wird. Die Stadt Braunschweig wird rechtlich in die Lage versetzt, den 
Betrieb der Hotspots unter dem Namen BS|HotSpot fortzuführen, falls die Dritten 
Ihr Engagement aufkündigen. 
 
Die Stadt Braunschweig hält die Errichtung eines freien WLAN-Angebote in wei-
ten Teilen der Braunschweiger Innenstadt für ein wichtiges Serviceangebot ge-
genüber den Anbietern aus den Bereichen Gastronomie, Handel und Dienstleis-
tungen. Dieses Angebot soll vor allem die Innenstadt für Kongressteilnehmer, Tou-
risten und für weitere Besucherinnen und Besucher attraktiver machen und die 
Aufenthaltsqualität - vor allem an stark frequentierten Plätzen - nachhaltig erhö-
hen. 
 
Aus dem in der Einleitung benannten Grund der Ressourcenabwägung wurde ein 
fachkundiger und verlässlicher Partner gesucht, der die technischen und rechtli-
chen Rahmenbedingungen schafft und auch die finanziellen Aufwendungen zum 
größten Teil trägt. Mit der Einbindung von BS|ENERGY als Partner ist das gelun-
gen. 
 

 
2.2. Freies WLAN an belebten Plätzen mit hoher Attraktivitätswahrnehmung 

 
Wie unter 2.1. ausgeführt, sieht die Verwaltung im Betreiben eines freien WLAN-
Angebotes die Möglichkeit, die Attraktivität bestimmter Bereiche zu steigern.  
 
Belebte Plätze oder auch Plätze, die eine erhöhte Attraktivitätswahrnehmung auf-
weisen sind aus Sicht der Verwaltung in erster Linie: 
 
• Stark frequentierte ÖPNV-Knotenpunkte 

z. B. Haltestellen an der Dankwardstraße, Bohlweg/Rathaus und Schloss, 
Hauptbahnhof und Omnibusbahnhof am Hauptbahnhof 
 

• Plätze in unmittelbarer Nähe zu Freizeiteinrichtungen 
z. B. Vorplatz und umliegende Bereiche der Veranstaltungsstätten wie Frei-
zeitbäder, Stadion, Stadthalle, Volkswagenhalle 
 

ÖPNV-Knotenpunkte  
Sollte der Rat der Stadt Braunschweig der vorgeschlagenen Vorgehensweise zu-
stimmen, würde die Verwaltung Gespräche mit der Braunschweiger Verkehrs-
GmbH und dem Regionalverband Braunschweig aufnehmen. Ziel der Gespräche 
ist es, Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen, um davon ausgehend die Ausstattung 
mit freiem WLAN an stark frequentierten ÖPNV-Knotenpunkten sowie gut ange-
nommenen Bus- und Straßenbahnlinien im Fahrzeuginneren zu erarbeiten. Die Er-
fahrungen von BS|ENERGY und der Stadtverwaltung bei der Ausstattung der In-
nenstadt mit WLAN werden herangezogen. 
 
Die Realisierung solcher Angebote verbleibt im Zuständigkeitsbereich der entspre-
chenden Dienstleister und wäre von dort mit den vorhandenen Ressourcen umzu-
setzen. Vor allem muss beim Anbieter eine Abschätzung der aufgewendeten Res-
sourcen zum erwarteten Nutzen eigenverantwortlich abgeschätzt werden.  
 
 
 
Plätze in unmittelbarer Nähe zu Freizeiteinrichtungen  
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Die Verwaltung schlägt vor, in Gespräche mit den Gesellschaften der Stadt Braun-
schweig (insbesondere mit der Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH 
sowie der Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft GmbH) einzutreten und 
eine Abfrage zu starten, in welchen Bereichen die Einrichtung eines freien WLAN-
Zuganges bereits geplant ist und wo es sinnvoll sein könnte, ein solches Angebot 
zu schaffen.  
Die Verwaltung ist der Ansicht, dass die Errichtung von freien WLAN-Angeboten 
direkt in den Veranstaltungsräumen (z. B. Stadthalle, Stadion, Volkswagenhalle) 
von den Betreibern eingeschätzt werden sollte. Sinnvoll könnte ein freier WLAN-
Zugang auf den Plätzen in unmittelbarer angrenzenden Bereichen der Veranstal-
tungsstätten sein (z. B. Vorplätze des Stadions oder der Stadthalle). 
 
Die Verwaltung würde Gespräche führen und als Schnittstelle zwischen den Ge-
sellschaften tätig sein. Insgesamt sollte aber auch hier das Engagement maßgeb-
lich vom Eigeninteresse der Betreiber abhängen. 
 
Unter bestimmten Voraussetzungen ist es möglich, auf Förderprogramme zum 
Ausbau von öffentlichen HotSpots zuzugreifen. Diese adressieren unterschiedliche 
Institutionen mit unterschiedlichen Fördersätzen und Fördervoraussetzungen. Die 
Verwaltung kann Informationen zu Förderprogrammen zur Verfügung stellen und 
gegebenenfalls bei einer Antragstellung unterstützen.  
 
 

2.3. WLAN in den Stadtbezirken 
 
Mit der Errichtung des WLAN-Angebotes in der Innenstadt wurde eine gute und 
zielführende Lösung gefunden. Die Inanspruchnahme eines fachkundigen Part-
ners, der die Aufgabe eigenverantwortlich übernimmt, hat sich als positiv heraus-
gestellt.  
 
Die Ausstattung weiterer Bereiche im Stadtgebiet durch die Verwaltung wird auf-
grund des erwarteten erheblichen Aufwandes (Untersuchung sehr vieler und unter-
schiedlicher Standorte, Aufbau und fortlaufender Betrieb von Infrastruktur, fortlau-
fende Betriebskosten, rechtliche und organisatorische Rahmenbedingungen, etc.) 
und dem tatsächlichen Nutzen grundsätzlich abgelehnt.  
 
Vielmehr sollte vor allem auf das bürgerschaftliche Engagement der Bürgerinnen 
und Bürger in den Stadtteilen abgestellt werden. Die Stadtverwaltung hat der Initia-
tive Freifunk Braunschweig Fördermittel gewährt, damit insbesondere in den Stadt-
bezirken außerhalb der Innenstadt an öffentlichen Orten kostenloses WLAN ange-
boten werden kann. In geführten Gesprächen mit der Initiative Freifunk wurde aus-
gelotet, wie ein Engagement in den Stadtbezirken dazu beitragen kann, eine öf-
fentliche WLAN-Struktur zu schaffen. Weitere Informationen werden unter Punkt 
2.5. ausgeführt. 
 
 

2.4. Ausstattung öffentlicher Gebäude mit freiem WLAN 
 
Bei den öffentlichen Gebäuden muss differenziert werden zwischen öffentlichen 
Gebäuden, die sich im Eigentum der Stadt Braunschweig und öffentlichen Gebäu-
den, die sich im Eigentum von Privaten befinden. Außerdem gibt es öffentliche Ge-
bäude, die Einrichtungen des Bundes oder Landes (z. B. Staatstheater, Landes-
museum) sind. 
 
Die Stadt Braunschweig kann nur Einfluss auf die öffentlichen Gebäude nehmen, 
die sich in ihrem Eigentum befinden. Voraussetzung für die Zurverfügungstellung 
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ist eine gute Breitbandanbindung des Gebäudes.  
 
Diese Aufgabe der stadtweiten Breitbandversorgung wird seit dem 1. März 2018 
mit einer eigens dafür eingerichteten Stelle in der Bauverwaltung wahrgenommen. 
Die erforderlichen Daten müssen noch erhoben werden. 
 
Grundsätzlich lehnt die Verwaltung unter Abwägung der Kosten und dem Nutzen 
ab, in Wartebereichen der städtischen Servicestellen freies WLAN zur Verfügung 
zu stellen. Vielmehr sollten die Ressourcen dafür verwendet werden, die Aufent-
haltsdauer durch Optimierung der Verwaltungsvorgänge und neuer E-Govern-
ment-Angebote so kurz wie möglich zu gestalten bzw. zu ersetzen.  
 
Aus sicherheitsrelevanten Gründen lehnt es die Verwaltung außerdem ab, das 
stadtintern vorhandene Datennetz für Dritte zu öffnen. Daher wäre eine technisch 
klar abgetrennte Parallelstruktur mit entsprechenden Zusatzkosten in den Organi-
sationseinheiten aufzubauen.  
 
 

2.5. Freies WLAN im Zusammenhang mit der Initiative Freifunk Braunschweig 
 
Zwischenzeitlich wurden Gespräche mit der Initiative Freifunk Braunschweig ge-
führt und Fördermittel für die Anschaffung von Hardware zum Ausbau öffentlicher 
WLAN-Infrastrukturen in Braunschweig gewährt. 
 
Mit der Förderung soll das vorhandene „Freifunk-Netz“ weiter ausgebaut werden. 
Dabei soll das mit diesen Mitteln auszubauende WLAN-Angebot an Plätzen und 
Orten angeboten werden, die bislang über kein frei zugängliches öffentliches 
WLAN-Netz verfügen. Die ausgewählten Standorte sind gemeinsam zwischen der 
Stadtverwaltung und der Initiative Freifunk abzustimmen. Die Verwaltung wird da-
rauf hinwirken, dass zusammen mit der Initiative Freifunk ein freies WLAN-Ange-
bot in den Stadtbezirken ausgebaut werden kann.  
 
Die Philosophie des Freifunks zielt darauf ab, dass die eigenen Infrastrukturen für 
ein öffentliches WLAN-Angebot zur Verfügung gestellt werden. Jeder Freifunker 
engagiert sich und erweitert das Netzwerk mit den eigenen Geräten für einen öf-
fentlichen und freien Internetzugang.  
 
In ersten Abstimmungsgespräche zu Beginn des Jahres wurde eine schrittweise 
Lösung unter Einbindung des bürgerschaftlichen Engagements in der Stadt Braun-
schweig vereinbart. Inhaltliche Detailabstimmungen hinsichtlich der vielfältigen 
Fragestellungen sowie zu einer gemeinsamen Kommunikationsstrategie müssen 
noch erfolgen. Es ist geplant, einer Unterstützung und Erweiterung des Freifunks 
durch Einbindung der Mitglieder der Stadtbezirksräte, der Vereine und Verbände in 
den Stadtbezirken und der Händlerschaft vor Ort herbeizuführen. Ein Konzept wird 
dazu in Abstimmung mit der Freifunkinitiative erstellt. 
 
 

2.6. Einbindung der Händler in der Innenstadt und der Peripherie  
 
Es ist beabsichtigt, die Händler in der Innenstadt und der Peripherie enger einzu-
binden und herbei insbesondere mit dem Arbeitsausschuss Innenstadt (AAI e. V. ) 
Gespräche zu führen, um ein konkretes Meinungsbild einzuholen. Nach den bis-
lang geführten Diskussionen im AAI und AAP hat sich jedoch der Eindruck erge-
ben, dass die Händler auf eigene individuelle Lösungen setzen.  
 
Die Braunschweig Stadtmarketing GmbH kooperiert eng mit dem AAI und AAP 
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und versucht, auch hier in Kooperation mit BS|ENERGY ein kommerzielles Ange-
bot für die gewerblichen Anbieter zu erwirken. Herausfordernd ist hierbei, dass die 
Händlerschaft die Rahmenbedingungen gern selbst vorgeben möchte, um die voll-
ständige Gestaltungsfreiheit zu haben und eigene Services anzubieten, die wirt-
schaftlich sinnvoll sind. 
 

2.7. WLAN im pädagogischen Kontext an den Schulen - Ausbau mit hoher Priorität 
 
Die Infrastruktur für die Digitalisierung der Braunschweiger Schulen hat aller-
höchste Priorität. Den Rahmen bildet der aktuell in der Fortschreibung befindli-
che Medienentwicklungsplan. WLAN an Schulen ist darin ein fester Bestandteil 
des pädagogischen Netzes. Insgesamt sollen für die Datennetze der Schulen 
(vorbehaltlich abschließender verwaltungsinterner Abstimmung in der Dezer-
nentenkonferenz, sowie Beteiligung der politschen Gremien wie Schulaus-
schuss, Verwaltungsausschuss und Rat) in den kommenden Jahren ca. 12 Mil-
lionen Euro eingesetzt werden. In Bezug auf den Internetzugang gibt die Päda-
gogik vor, wer, wann über WLAN auf welche digitalen Inhalte zugreifen darf. Es 
kann kein freier Zugang für Bürger angeboten werden, wenn dieser gleichzeitig 
nur durch die Lehrer kontrolliert zur Verfügung gestellt werden soll. 
 
 
 

Fazit: 
 
Zusammengefasst soll der Ausbau von weiteren Bereichen mit öffentlichen WLAN über die 
in den Punkten 2.1. - 2.6. genannten Maßnahmen nicht hinausgehen und sich - ähnlich wie 
beim Ausbau in der Innenstadt - am Engagement Dritter orientieren.  
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1. Kosten 
 
Im Ratsauftrag wurde gefordert, einen Kostenplan vorzulegen. 
 
Bei den dargelegten Standorten und den jeweiligen Ausstattungsgraden handelt es sich 
um Maßnahmen zum Ausbau eines freien WLAN-Netzes, die vornehmlich durch das per-
sonelle und finanzielle Engagement Dritter sichergestellt werden sollen. Die Stadt hat 
das Ziel, den Ausbau mit überschaubarem finanziellen und personellem Aufwand und 
unter stringenter Abwägung einer Kosten- und Nutzenanalyse voranzubringen. 
 
Detaillierte Kostenschätzungen können aufgrund der Vielzahl an unterschiedlichen 
Standorten und den unterschiedlichen Rahmenbedingungen für jeden Einzelfall nicht vor-
genommen werden.  
 
Die Schnittstellenfunktion zwischen den verschiedenen Akteuren (z. B. BS|ENERGY, 
Verkehrsbetriebe und weitere städtische Gesellschaften, Initiative Freifunk) zur Koordi-
nierung der einzelnen Projekte erfordert personelle Ressourcen. Die Verwaltung geht da-
von aus, dass eine halbe Personalstelle diese Aufgaben wahrnehmen könnte.  
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Darstellung möglicher Kosten:  
 

Nr.  Stellungnahme zu den erforderlichen Ressourcen und 
Kosten 

2.1. Freies WLAN in der 
Innenstadt 

Der Aufbau der Infrastruktur und der Betrieb der HotSpots 
wird durch BS|ENERGY realisiert. Solange werden lediglich 
Kosten für die Integration spezieller Hinweise auf das freie 
WLAN in das Fußgängerleitsystem anfallen. Die Kosten be-
laufen sich zunächst einmalig auf ca. 5.000 €. 

2.2. Freies WLAN an be-
lebten Plätzen mit 
hoher Attraktivitäts-
wahrnehmung 

Es ergeben sich keine direkten Sachkosten bei der Stadtver-
waltung, weil die Umsetzung durch die Verkehrsbetriebe und 
die weiteren Gesellschaften erfolgen soll. Die Kosten für 
Dritte können aufgrund der unterschiedlichen Rahmenbedin-
gungen nur von den Gesellschaften selbst abgeschätzt wer-
den und wären entsprechend in den Wirtschaftsplänen um-
zusetzen. Entsprechend kann es hier zu Belastungen des 
Jahresergebnisse, damit Minderausschüttungen bzw. erhöh-
ten Zuschussbedarfen kommen. 

2.3. WLAN in den Stadt-
bezirken 

Die Verwaltung sieht keinen speziellen Ausbaubedarf in den 
Stadtteilen mit Ausnahme der Unterstützung bei ÖPNV-Kno-
tenpunkten und an belebten Plätzen.  

2.4. Ausstattung mit 
freiem WLAN in öf-
fentlichen Gebäuden  

Die Gebäude haben alle unterschiedliche bauliche Gege-
benheiten. Darüber hinaus müsste der erforderliche Nut-
zungsgrad und die bereits erfolgte Anbindung per Breitband 
bei jedem einzelnen Gebäude untersucht und dann die Kos-
ten abgeschätzt werden. 

2.5. Freies WLAN im Zu-
sammenhang mit der 
Initiative Freifunk 
Braunschweig 

Der Initiative Freifunk Braunschweig wurden Fördermittel i. 
H. v. 4.500 € zur Verfügung gestellt. Eine Realisierung von 
weiteren Access-Points für freies WLAN wurde noch nicht 
umgesetzt. Die Umsetzungsschritte erfolgen im Rahmen der 
Kapazitäten bei den Freifunkern. 
 
Um dieses Projekt kontinuierlich weiter fortzuführen und zu 
begleiten rechnet die Verwaltung mit einem jährlichen Bedarf 
an finanziellen Mitteln i. H. v. rund 8.000 € p. a.  

2.6. Einbindung der 
Händler in der Innen-
stadt und der Peri-
pherie 

Keine Kosten für die Stadt. 

2.7. WLAN an den Schu-
len 

Erforderliche Ressourcen ergeben sich aus dem Medienent-
wicklungsplan. 
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Weiteres Vorgehen 
 
Die Verwaltung hat versucht, ohne die Beteiligung von externen Sachverständigen ein mög-
lichst schlankes aber zielführendes Vorgehen konzeptionell darzulegen. Das Vorgehen ori-
entiert sich daran, dass die Ausstattung mit freiem WLAN eine freiwillige Aufgabe der Kom-
mune ist und daher eine zielbewusste Abwägung von Kosten und Nutzen vorgenommen 
werden muss. Im Vordergrund steht daher die Beteiligung Dritter und deren bürgerschaftli-
ches Engagement. Die Verwaltung hat sich dabei auch von dem Gedanken leiten lassen, 
dass grundsätzlich überall im Stadtgebiet mittels eigener mobiler Geräte ein Internetzugang 
möglich ist, dessen Kosten der Nutzer über die üblichen Flatrate-Tarife selbst trägt.  
 
Weiterhin vertritt die Verwaltung die Meinung, dass eine freie WLAN-Verfügbarkeit nur in ei-
nigen Bereichen sinnvoll ist. So sind die Bürgerinnen und Bürger in Braunschweig in reinen 
Wohngebieten überwiegend ausreichend über private Telekommunikationsanbieter an das 
Internet angebunden. Auch die Ausstattung von belebten Plätzen mit hoher Attraktivitäts-
wahrnehmung sollte in der Verantwortung der Betreiber und Akteure vor Ort verbleiben und 
diese sollten selbst entscheiden, was wirtschaftlich sinnvoll und vertretbar ist. In den geführ-
ten Gesprächen hat sich herausgestellt, dass seitens der Stadt, der Gesellschaften und der 
Privaten die unterschiedlichsten Vorstellungen hinsichtlich der Ausstattung mit freiem WLAN 
bestehen. Die Ausgestaltung eines freien WLAN-Zugangs sollte in der eigenen Verantwor-
tung der weiteren Akteure verbleiben. Dieser Dialog wird fortgeführt und intensiviert. 
 
Aus den genannten Gründen hat sich die Verwaltung bei den konzeptionellen Überlegungen 
vornehmlich auf die Ausstattung der Innenstadtbereiche mit freiem WLAN sowie auf die Un-
terstützung der Freifunkinitiative und bürgerschaftliches Engagement in der Fläche kon-
zentriert. Zusätzlich sollen Unternehmen in Stadtteilzentren für zusätzliche WLAN-Angebote 
gewonnen werden. 
 
Etwas anders stellt sich das bei dem Aufbau von drahtlosen Netzwerkinfrastrukturen in den 
Schulen im Rahmen des pädagogischen Kontextes dar. Hier sieht die Verwaltung einen ho-
hen Bedarf und schlägt daher vor, die finanziellen und personellen Ressourcen mit hoher 
Priorität für die Ausstattung der Braunschweiger Schulen im Rahmen des Medienentwick-
lungsplanes einzusetzen.  
 
Die Erstellung eines weitergehenden, detaillierteren Konzeptes zur Ausstattung von 
freiem WLAN im gesamten Stadtgebiet mit entsprechendem Kostenplan müsste durch ein 
externes Beratungsunternehmen durchgeführt werden. Die Kosten würden sich grob ge-
schätzt auf rund 250.000 € belaufen. Die fortlaufende Begleitung des Beratungsunterneh-
mens würde es erforderlich machen, mindestens eine zusätzliche Ganztagsstelle zur Verfü-
gung zu stellen. Mit der Erstellung eines solchen Konzeptes hätte man jedoch den Bürgerin-
nen und Bürgern noch keinen weiteren Access-Point zur Nutzung von freiem WLAN zur Ver-
fügung gestellt. Die Verwaltung schlägt daher vor, dass hier vorgestellte dezentrale Konzept 
zu beschließen. Den politischen Gremien würde in regelmäßigen Abständen zum Fortschritt 
berichtet. 
 
 
 

Leppa 
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

18-08124
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Touristisches Handlungskonzept für die Stadt Braunschweig
Organisationseinheit:
Dezernat VI 
0800 Stabsstelle Wirtschaftsdezernat

Datum:
17.05.2018

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Wirtschaftsausschuss (Vorberatung) 01.06.2018 Ö
Verwaltungsausschuss (Entscheidung) 05.06.2018 N

Beschluss:

Für die Erstellung und Vergabe eines touristischen Handlungskonzepts für die Stadt Braun-
schweig werden neben den bereits beschlossenen Haushaltsmitteln in Höhe von 30.000 € 
gemäß dem Begründungstext dieser Vorlage weitere Mittel bis zu einer Höhe von 20.000 € 
bereitgestellt.
 

Sachverhalt:

Mit der als Anlage vorgelegten Vorlage 17-04623 wurde im Juni 2017 beschlossen, dass die 
Stadt Braunschweig unter Einbindung der Braunschweig Stadtmarketing GmbH ein touristi-
sches Handlungskonzept für die Stadt Braunschweig in Auftrag geben wird. 

Zur Gewinnung und Beauftragung eines Beratungsunternehmens wurde eine beschränkte 
Ausschreibung vorbereitet und durchgeführt. Von neun angeschriebenen Agenturen haben 
drei Unternehmen ein Angebot abgegeben. Zwei Bieter haben ein Angebot mit einem Brutto-
pries in Höhe von rund 46.700 € bzw. 48.300 € abgegeben. 

Die Auswertung zeigt, dass die geplanten Mittel bis zu einer Höhe von 30.000 € nicht ausrei-
chen, um das touristische Handlungskonzept gemäß Anforderungsprofil zu erstellen und den 
Zuschlag für das wirtschaftlichste Angebot zu erteilen. Ein Markterkundungsangebot in Vor-
feld der Ausschreibung hatte ergeben, dass die angesetzten 30.000 € als realistischer Auf-
tragswert anzusehen sind. Die damals befragte Agentur hat allerdings aus Kapazitätseng-
pässen im Rahmen der Ausschreibung kein Angebot abgegeben.  

Das vorliegende Angebot des günstigsten Bieters entspricht der Leistungsbeschreibung den-
noch in vollem Umfang und dem Marktpreis. Für die Durchführung des Projekts ist eine Er-
höhung der Mittel zu rechtfertigen. 

Finanzierung

Im Haushaltsansatz der Stabsstelle 0800 stehen Mittel zur Verfügung, die für die
Finanzierung im Rahmen der Tourismusförderung eingestellt wurden. Diese Mittel stehen 
vorbehaltlich der Genehmigung des Haushaltes 2018 und der erforderlichen Gremienent-
scheidungen zur Finanzierung des Tourismuskonzepts zur Verfügung.
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Die Agenturkosten für die Erarbeitung des Tourismuskonzeptes erhöhen sich demnach auf 
bis zu 50.000 €.

Leppa

Anlage: 
Vorlage DS 17-04623 „Touristisches Zukunftskonzept für Braunschweig“
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

17-04623
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Touristisches Zukunftskonzept für Braunschweig
Organisationseinheit:
 
DEZERNAT VI - Wirtschaftsdezernat

Datum:
22.05.2017

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Wirtschaftsausschuss (Vorberatung) 02.06.2017 Ö
Verwaltungsausschuss (Entscheidung) 13.06.2017 N

Beschluss:
Mit der Erstellung eines ganzheitlichen Tourismuskonzeptes für Braunschweig wird ein noch 
auszuwählendes Beratungsunternehmen beauftragt. Zur Finanzierung des Auftrages werden 
Haushaltsmittel aus dem Haushaltsansatz für das Regionale Umsetzungs- und 
Investorenkonzept Freizeit und Lebensqualität (RIK) gemäß des Begründungstextes dieser 
Vorlage bis zu einer Höhe von 30.000 € bereitgestellt.

Sachverhalt:

Ausgangssituation

Die Stadt Braunschweig beabsichtigt unter Einbindung der Braunschweig Stadtmarketing 
GmbH ein ganzheitliches Tourismuskonzept für Braunschweig im Sinne der 
Tourismusförderrichtlinie des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr in Auftrag zu geben. Zusammen mit einem Beratungsunternehmen soll unter 
Einbeziehung der touristischen Betriebe vor Ort, aber auch der Expertise von 
Branchenkennern ein Tourismuskonzept erarbeitet werden, das eine Strategie für die 
Standortentwicklung für die kommenden Jahre (z.B. 2018-2025) entwickelt.
 
Die Erstellung des Tourismuskonzepts eröffnet auch die Möglichkeit, auf die vom Land 
Niedersachsen zur Verfügung gestellten Fördermittel zuzugreifen. Bis 2020 können über das 
Programm EFRE (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) und aus Mitteln der 
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) rund 32 
Mio. € für die Förderung touristischer Maßnahmen gewährt werden. Um Mittel aus diesen 
Fördertöpfen erhalten zu können, ist eine Anforderung, dass ein Tourismuskonzept für ein 
sinnvoll abgegrenztes Gebiet, d.h. für Gebiete, in denen der Tourismus einen wesentlichen 
Beitrag zur Entwicklung leistet, vorliegt.  

Auch andere Städte der Region wie z.B. Wolfsburg haben ihr touristisches Potential im 
Rahmen von Tourismuskonzepten beleuchten lassen. So beschreibt das Wolfsburger 
Konzept eine touristische Standortentwicklung bis 2025, die Allianz für die Region erstellt 
derzeit ein regionales Tourismuskonzept für die touristische Entwicklung 2017-2021.  

Zielsetzung

Ziel des Tourismuskonzepts ist neben der Bestandsaufnahme eine Potentialanalyse zu 
Anforderungen an das touristische Angebot der Stadt und entsprechende Chancen für die 
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weitere Entwicklung. Das entstehende Handlungskonzept soll Strategien und Maßnahmen 
zur Weiterentwicklung von touristischen Angeboten und deren Kommunikation liefern. 

Zentrales Element soll die Erarbeitung eines ganzheitlichen Marketingkonzeptes in 
Zusammenarbeit mit den touristischen Akteuren Braunschweigs sein. Mit Informations- und 
Motivationsveranstaltungen sollen die Akteure vor Ort aktiv in den Prozess eingebunden 
werden, um die gemeinsamen Ziele zu definieren und perspektivisch zu erreichen. Als 
gemeinsame Ziele können die Erhöhung der Gästezahlen und die Verlängerung der 
durchschnittlichen Aufenthaltsdauer beschrieben werden, um die touristische Wertschöpfung 
zu steigern und die Bekanntheit und Besuchsbereitschaft zu erhöhen. Darüber hinaus wird 
erwartet, dass viele neue Impulse und Ideen für innovative Angebote, Geschäftsmodelle 
oder optimierte Prozesse entstehen, aus denen regelmäßig neue Perspektiven für 
Braunschweig erwachsen können. 

In Bezug auf die Kommunikation sollen nach einer umfassenden Bewertung der Adressaten 
und der touristischen Produkte maßgeschneiderte Ansätze zur Kommunikation über Web, 
Social Media, Presse und Online-PR erarbeitet werden.

Beauftragung eines Beratungsunternehmens

Zur Gewinnung eines Beratungsunternehmens soll bis Ende des zweiten Quartals 2017 ein 
Anforderungsprofil erstellt und eine Ausschreibung vorbereitet werden. Eine Auswertung der 
Angebote und Beauftragung wird dann im dritten/vierten Quartal 2017 erfolgen.

Finanzierung 

Im Haushaltsansatz der Stabsstelle 0800 stehen Mittel zur Verfügung, die für die 
Finanzierung von Maßnahmen aus dem Regionalen Umsetzungs- und Investorenkonzept 
Freizeit und Lebensqualität (RIK) eingestellt wurden. Diese Mittel stehen vorbehaltlich der 
erforderlichen Gremienentscheidung zur Finanzierung des Tourismuskonzepts zur 
Verfügung. 

Die Agenturkosten für die Erarbeitung des Tourismuskonzeptes werden derzeit mit 25.000 € 
bis 30.000 € angesetzt. Kosten für die Umsetzung der sich daraus ergebenden Maßnahmen 
lassen sich erst nach Vorliegen des Konzepts und dessen Bewertung bestimmen. Die 
Umsetzung kann darüber hinaus nur unter Beteiligung der Partizipierenden erfolgen. Eine 
Beteiligung der Akteure wird im Rahmen des Prozesses berücksichtigt, damit wird diese 
Bereitschaft frühzeitig gefördert.

Leppa

Anlage/n:
keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

18-07674
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Verlängerung der Kooperationspartnerschaft im Fachkräftebündnis 
SüdOstNiedersachsen von 2018 - 2021
Organisationseinheit:
Dezernat VI 
0800 Stabsstelle Wirtschaftsdezernat

Datum:
23.05.2018

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Wirtschaftsausschuss (Vorberatung) 01.06.2018 Ö
Verwaltungsausschuss (Entscheidung) 05.06.2018 N

Beschluss:

Mit Unterzeichnung der neuen Kooperationsvereinbarung ab dem Jahr 2018 bleibt die Stadt 
Braunschweig weiterhin Kooperationspartner im „Fachkräftebündnis SüdOstNiedersachsen“. 
Sie unterstützt damit den Antrag auf Verlängerung der Anerkennung des Bündnisses beim 
Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung.

Sachverhalt:

Mit Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 14.07.2015 (DS 15-00153) wurde die Stadt 
Braunschweig Kooperationspartner im „Fachkräftebündnis SüdOstNiedersachsen“ für die 
erste Förderphase von 2015 - 2018. 

Die erste Phase des Fachkräftebündnisses SüdOstNiedersachsen hat die Fachkräftesituati-
on bzw. die Angebotssituation zum Thema Fachkräftesicherung in der Region noch nicht 
grundlegend verändert, aber wichtige Impulse für die Weiterentwicklung gesetzt. Die dafür 
erarbeitete Fachkräftestrategie für die Jahre 2015 bis 2018 bildete die Grundlage. Die Arbeit 
des Fachkräftebündnisses in der ersten Förderphase hat die der Kooperation der Arbeits-
marktakteure bereits deutlich verbessert: Hatten vorher nur wenige Akteure die gesamte 
Region im Blick, so ist die Wahrnehmung der Region als Handlungsraum mittlerweile deut-
lich ausgeprägter. Besonders der inhaltliche Austausch der Arbeitsmarktakteure innerhalb 
des Fachkräftebündnisses hat zu einer Weiterentwicklung beigetragen. Insgesamt wurden 
durch das Bündnis bislang zehn Projekte gefördert und in die Umsetzung begleitet, wie z. B.  
die Projekte Welcome Center, AWO-Praktikumsbörse für Migrantinnen und Migranten sowie 
Stille Reserve. An mehreren Projekten hat sich auch die Stadt Braunschweig beteiligt.

In der ersten Förderphase hat das Fachkräftebündnis das vom Land zugewiesene virtuelle 
Budget in Höhe von 1,5 Mio. € komplett verteilt und bei einem Fördersatz von 50% somit 
Projekte mit einem Volumen von 3 Mio. € auf den Weg gebracht.

Die Akteure des Fachkräftebündnisses haben erste Schritte zur Fortschreibung der regiona-
len Fachkräftestrategie 2018 bis 2021 unternommen. In der Steuerkreissitzung des Bündnis-
ses im März 2018 wurde die folgende Themenstruktur final verabschiedet:
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In den drei thematischen Schwerpunkten Beratungsinfrastruktur, Digitalisierung / Innovation, 
Rekrutierung und Matching sollen für die zweite Förderphase des Fachkräftebündnisses Pro-
jekte konzipiert und umgesetzt werden. Diese Aufzählung ist nicht als abschließend anzuse-
hen. Es wird im Rahmen des Fachkräftebündnisses auch weiter eine thematische Offenheit 
geben. 

Zentrales Entscheidungsgremium des Fachkräftebündnisses ist und bleibt der Steuerkreis. In 
ihm sind alle 28 Mitglieder des Fachkräftebündnisses SüdOstNiedersachsen stimmberechtigt 
vertreten, das Amt für regionale Landesentwicklung Braunschweig nimmt an den Sitzungen 
mit beratender Funktion teil. Der Steuerkreis tagt quartalsweise.

Dies ermöglicht einen regelmäßigen Austausch der Mitglieder und eine thematische Diskus-
sion auch über die formelle Tagesordnung hinaus. Die Entscheidungen des Steuerkreises 
werden einvernehmlich gefällt. Die Steuerkreissitzungen werden durch den Sprecherkreis 
vorbereitet. Dieser besteht aus dem Sprecher des Fachkräftebündnisses sowie vier stellver-
tretenden Sprechern, von denen jeweils einer aus der Gruppe der Arbeitsagenturen, Kom-
munen, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden entsandt wird.

Jedes beantragte Förderprojekt wird in einem zweistufigen Verfahren im Fachkräftebündnis 
beraten. Nach mindestens einer obligatorischen Beratung reicht der Interessent im ersten 
Schritt eine Kurzskizze ein, die zunächst im Sprecherkreis besprochen und anschließend im 
Steuerkreis vorgestellt und diskutiert wird. Nach dessen positivem Votum erarbeitet der Pro-
jektträger die vollständige Projektbeschreibung, die wiederum zunächst im Sprecherkreis 
und anschließend im Steuerkreis beraten wird. 

Die operative Arbeit des Fachkräftebündnisses wird über die Geschäftsstelle des Fachkräfte-
bündnisses sichergestellt. Diese ist bei der Allianz für die Region GmbH angesiedelt. Die 
Geschäftsstelle bildet die zentrale Plattform in organisatorischer und administrativer Hinsicht
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und fungiert dabei als Informations-, Kommunikations-, Koordinations- und Entscheidungs-
drehscheibe. Das Bündnis fungiert als zentraler Ansprechpartner für alle externen und inter-
nen Anfragen, koordiniert die Projektideen der Partner untereinander und führt die verschie-
denen Aufgabenstellungen synergetisch zusammen. Die für die Öffentlichkeit notwendige 
Transparenz und Information wird in geeigneter Form über die Internetpräsenz www.fach-
kraeftebuendnis-son.de gewährleistet.

Leppa

Anlage/n: keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

18-08123
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Förderung von Unternehmen in Braunschweig - 
Existenzgründerfonds
Organisationseinheit:
Dezernat VI 
0800 Stabsstelle Wirtschaftsdezernat

Datum:
16.05.2018

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Wirtschaftsausschuss (Entscheidung) 01.06.2018 Ö

Beschluss:

„Der in der Beschlussvorlage aufgeführten Zuwendung an die Unternehmen

1. Schlosserei Wolfgang Härthe GbR
2. T+U Hilz OHG
3. Thomas Dudel

aus dem Existenzgründerfonds wird zugestimmt.“

Sachverhalt:

Entsprechend der Richtlinie der Stadt Braunschweig für die Gewährung von Zuschüssen an
Existenzgründer in Braunschweig vom 1. Oktober 2012 gewährt die Stadt Braunschweig
Zuschüsse für die Gründung oder den Erwerb eines Kleinstunternehmens (< 10 Mitarbeiter,
Jahresbilanz max. 2 Mio. €) als Einstieg in die Selbstständigkeit sowie für die Erweiterung
eines Kleinstunternehmens. Mit der Förderung soll die wirtschaftlich kritische Phase der
Existenzgründung oder der Existenzsicherung verbessert, so die Erfolgsaussichten
gesteigert und damit die Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze in Braunschweig erreicht
werden.

Bemessungsgrundlage für den Zuschuss ist der Eigenkapitalanteil im Rahmen der
gesicherten Gesamtfinanzierung. Der Zuschuss wird in einer Höhe von mind. 1.000 € bis
max. 7.500 € gewährt, wobei er zusammen mit dem ggf. zusätzlich vorhandenen
Eigenkapital eine Höhe von max. 30 % des zuwendungsfähigen
Gesamtinvestitionsvolumens nicht übersteigen soll.

Gemäß der Richtlinie zur Auslegung des Begriffs „Geschäfte der laufenden Verwaltung“ vom
8. November 2011 wurde die Wertgrenze für die Bewilligung unentgeltlicher Zuwendungen
auf 5.000 € gesetzt, so dass bei Überschreitung dieses Betrages die politischen Gremien zu
beteiligen sind.

Nach einer umfassenden Antragsprüfung durch die Braunschweig Zukunft GmbH soll den
nachstehenden Unternehmen für die Gründung bzw. Übernahme eines Kleinstunternehmens 
ein Zuschuss gewährt werden.
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Lfd. 
Nr.

Unternehmen Zuschussbetrag

1 Übernahmevorhaben: Schlosserei Wolfgang Härthe GbR

Standort und Geschäftsaufnahme:
Gewerbegebiet Rautheim, Vorlingskamp 6, 38126 
Braunschweig zum 1. Juni 2018

Gründer: Florian Wagner

Qualifizierung und Berufstätigkeit: 
Ausbildung Metallbauer Fachrichtung Konstruktionstechnik, 11 
Jahre Erfahrung als Metallbauer, Meisterschule Metallbau, 
Internationaler Schweißfachmann

Unternehmen:
Die Schlosserei Wolfgang Härthe GbR wurde 1996 von 
Wolfgang Härthe gegründet und hat sich erfolgreich am Markt 
etabliert. Die Wirkungsstätte der Schlosserei umfasst einen 
Umkreis von 70 Kilometern um Braunschweig herum. 
Herr Wagner plant die Übernahme und die Weiterführung der 
Schlosserei, in der er seit ca. 11 Jahren als Angestellter tätig 
ist und bereits seit ca. 2 Jahren im direkten Kontakt mit den 
Bestands- und Neukunden steht (Angebotserstellung sowie 
Ausführungsplanung).

Existenzgründerzuschuss:
Der Existenzgründerzuschuss soll eingesetzt werden zur 
anteiligen Deckung der Kosten für die 
Unternehmensübernahme, Umbaumaßnahmen, Ge-
schäftseinrichtung, Maschinen- und Werkzeugausstattung.

Arbeitsplätze:
3 Vollzeitarbeitsplätze (Gründer + 2 weitere Mitarbeiter) durch 
die Übernahme von vorhandenem Personal.

7.500 €

2 Übernahmevorhaben: T+U Hilz OHG

Standort und Geschäftsaufnahme:
Schützenstraße 2, 38100 Braunschweig zum 1. Mai 2018

Gründer: Dipl. Ing. Uwe Hilz, Tim Hilz

Qualifizierung und Berufstätigkeit: 
Dipl. Ing. Uwe Hilz: Studium Maschinenbau (Fachrichtung 
Fahrzeugtechnik), langjähre Erfahrung in der Konstruktion 
sowie im technischen Handeln, gründete 1992 die Hilz GmbH 
und 2002 das U. Hilz Ingenieurbüro – Vertriebsstützpunkt Nord

Tim Hilz: Studium Sportwissenschaft, freiberufliche Tätigkeiten, 
Anstellungen als Werksstudent, Nebentätigkeiten in der 
Gastronomie und in einem Reiseunternehmen

7.500 €
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Unternehmen:
Das Firmenkonzept der T+U Hilz OHG gliedert sich in zwei 
Hauptbestandteile, den Fahrradgroßhandel und die 
Fahrradmanufaktur.

Die Fahrradgroßhandel beliefert Einzelhändler in der Region 
Braunschweig mit Fahrrädern, Ersatz- und Einzelteilen und 
rüstet Kunden aus der Industrie mit großen Kontingenten an 
Fahrrädern und Ersatzteilen für ihre Betriebsstätten aus. 
Übernommen wird das Unternehmen Freise und Heidemann 
GmbH & Co.KG.

Die Fahrradmanufaktur nutzt das wachsende Bedürfnis nach 
Individualität und produziert Fahrräder nach Kundenwunsch.

Existenzgründerzuschuss:
Der Existenzgründerzuschuss soll eingesetzt werden zur 
anteiligen Deckung der Kosten für Geschäfts- und 
Ladeneinrichtung, Maschinen- und Werkzeugausstattung, 
Warenanfangsbestand und die Unternehmensübernahme.

Arbeitsplätze:
2 Vollzeitarbeitsplätze und 2 Teilzeitarbeitsplätze durch die
Übernahme von vorhandenem Personal.

3 Gründungsvorhaben: Thomas Dudel

Standort und Geschäftsaufnahme:
Braunschweig, Aufnahme der Geschäftstätigkeit zum 1. Juli 
2018

Gründer: Thomas Dudel (70%)
               Thomas Kaminski (30%)

Qualifizierung und Berufstätigkeit: 
Thomas Dudel: Groß- und Außenhandelskaufmann, 
mehrjährige Berufserfahrung als Geschäftsführer in der 
Branche
Thomas Kaminski: Dipl. Ing. bei Volkswagen

Unternehmen:
Direktvertrieb von Gewürzen, Kräutern, Bonbons, Ölen, Tees 
und eigenen Mischungen auf diversen Absatzkanälen.
Die Produkte werden durch hochwertige Zutaten hergestellt 
ohne Geschmacksverstärker, Gluten oder andere Zusätze. 
Herstellung von eigens entwickelten Mischungen. Es werden 
unterschiedliche Verpackungsarten angeboten (feste 
Verpackung aus Glas/Dose oder Nachfüllbeutel).
Die Produkte sollen über verschiedene Absatzkanäle 
vertrieben werden. Zum einem erfolgt der Verkauf über diverse 
Märkte, z. B. Wochenmarkt, historische Veranstaltungen etc. 
Zum andern wird ein Lagerverkauf an bestimmten 
Wochentagen angeboten sowie ein Vertrieb über einen Online-
Shop.

5.700 €
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Existenzgründerzuschuss:
Der Existenzgründerzuschuss soll eingesetzt werden zur 
anteiligen Deckung der Kosten für Geschäftseinrichtung und 
Warenanfangsbestand.

Arbeitsplätze:
1 Vollzeitarbeitsplatz (Gründer)

Leppa

Anlage/n:
keine
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Absende r :

CDU-Fraktion im Rat der Stadt 18-08317
Antrag (öffentlich)

Betreff:

Einrichtung eines Beirates für die wirtschaftliche Stadtentwicklung
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
18.05.2018

Beratungsfolge: Status

Wirtschaftsausschuss (Vorberatung) 01.06.2018 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 05.06.2018 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 12.06.2018 Ö

Beschlussvorschlag:
Die Verwaltung wird gebeten, bis Ende 2018 die Grundlagen für die Einrichtung eines 
Beirates für die wirtschaftliche Entwicklung Braunschweigs zu schaffen und die Gründung 
dem Rat über seine Ausschüsse vorzulegen.

Sachverhalt:

Die Verwaltung erhält durch Beiräte für unterschiedlichste Thematiken wichtige Impulse für 
die Entwicklung unserer Stadt. Teilweise resultiert deren Einrichtung aus gesetzlichen 
Vorgaben. So gibt es beispielsweise einen Gestaltungsbeirat, einen Behindertenbeirat, 
diverse runde Tische, das Bündnis für Wohnen usw.
Für den großen Bereich der Braunschweiger Wirtschaft hingegen gibt es bislang keinen 
Experten-Beirat. 
Ein solcher Beirat könnte wichtige Impulse zu laufenden und noch anstehenden 
Diskussionen und innerstädtischen Entwicklungen geben und dazu beitragen, dass 
Braunschweig als HiTech- und Arbeitsstandort sowie als Einkaufsstadt und Ort touristischer 
Aktivitäten attraktiv bleibt und noch attraktiver wird. Fragen der Digitalisierung und 
Innenstadtentwicklung sollten dabei besondere Berücksichtigung finden.
 
Mitglieder eines solchen Beirats könnten zum Beispiel Vertreter folgender Organisationen 
sein: Industrie- und Handelskammer, Arbeitgeberverband, Arbeitsausschuss Innenstadt, 
Arbeitskreis Tourismus Braunschweig, Deutscher Hotel- und Gaststättenverband, 
Handwerkskammer. Weitere Institutionen und Verbände, die sich mit der wirtschaftlichen 
Entwicklung unserer Stadt befassen, sind denkbar.
Die Verwaltung sollte deshalb die Grundlagen schaffen, damit eine solcher Beirat 
eingerichtet werden kann. Diese Grundlagen sollten unter anderem die Zusammensetzung, 
die Beteiligungsmöglichkeiten und die Zuständigkeiten umfassen. Über die Gründung sollte 
dann abschließend der Rat entscheiden.

Anlagen:
keine
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Absende r :

Scherf, Gunnar / AfD-Fraktion im Rat 
der Stadt

18-08078
Antrag (öffentlich)

Betreff:

Attraktive IT-Konferenzen in Braunschweig
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
28.04.2018

Beratungsfolge: Status

Wirtschaftsausschuss (Vorberatung) 01.06.2018 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 05.06.2018 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 12.06.2018 Ö

Beschlussvorschlag:
Beschluss:
Die Braunschweig Zukunft GmbH wird beauftragt mit den Braunschweiger IT-Unternehmen, 
der TU-Braunschweig, Hoteliers, der Braunschweig Stadtmarketing GmbH, der Allianz für die 
Region und den Betreibern möglicher Veranstaltungsorte (Stadthalle, VW-Halle, ..) 
Gespräche zur Veranstaltung attraktiver IT-Konferenzen in Braunschweig aufzunehmen.
Ziel der Gespräche soll sein:
1. Festzustellen, ob die Unternehmen Interesse an überregionalen, attraktiven IT-
Konferenzen in Braunschweig haben und in welcher Form die Unternehmen dieses 
Vorhaben unterstützen würden.
2. Ein grobes Konzept zur weiteren Vorgehensweise zu entwickeln. 

Der Antrag beinhaltet nur die Erstellung eines Grobkonzepts, die Entscheidung über eine 
mögliche Umsetzung soll separat erfolgen.

Sachverhalt:
Der IT-Bereich wird durch die Digitalisierung weiter an Relevanz gewinnen. Zum einen ist es 
wichtig Braunschweig als attraktiven Standort weiter zu entwickeln, damit qualifizierte 
Arbeitnehmer Interesse haben in Braunschweig zu leben. 
Zum anderen ist es wünschenswert, dass sich weitere IT-Unternehmen in Braunschweig 
ansiedeln um den Industrie- und Wissenschaftsstandort Braunschweig zu sichern und 
auszubauen.
Attraktive IT-Konferenzen (z.B. Jax, Goto, Software Architectur Summit, ..) sind ein Baustein 
um für Braunschweig in der IT-Branche als lebenswerte und interessante Stadt zu werben.

Anlagen: keine
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Absende r :

CDU-Fraktion im Rat der Stadt 18-08313
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Travipay - Nutzungsakzeptanz und Vorteile für die Stadtverwaltung
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
18.05.2018

Beratungsfolge: Status

Wirtschaftsausschuss (zur Beantwortung) 01.06.2018 Ö

Sachverhalt:
Als weiterer Schritt auf dem Weg hin zur "Smart-City Braunschweig" ist es seit September 
2016 im Braunschweiger Stadtgebiet möglich, auf städtisch bewirtschaftetem Parkraum sein 
Parkticket mit "Travipay" zu lösen. Neben dem klassischen Bezahlen mit Münzen und dem 
zuletzt ausführlich im Bauausschuss diskutierten Einsatz der "Geldkarte" (als 
Übergangstechnologie) gibt es somit eine alternative bargeldlose Bezahlvariante.

Travipay tritt dabei als Dienstleistungsanbieter auf und erhebt für den angebotenen 
Bezahlservice eine zusätzliche Gebühr direkt vom Dienstnutzer, also dem Parkenden. Die 
Stadt Braunschweig tritt bei dieser Bezahlmethode bisher nur als Zahlungsempfänger ohne 
Verantwortung für das Bezahlverfahren auf. Dies ist ein wesentlicher Unterschied zu den 
Leerungskosten, die der Stadt entstehen, wenn mittels klassichem Münzeinwurf bezahlt wird.

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Verwaltung:

1. Welche Kosten entstehen der Stadt durchschnittlich beim Münzzahlen durch die Leerung 
und Unterhaltung der Zahlstationen pro eingenommenen Euro Parkgebühr?

2. Welche Kosten und welcher Aufwand entstehen der Stadt bei Nutzung des Travipay-
Services?

3. Welche Bezahlmethoden werden in Braunschweig zu welchen Anteilen von 
den Parkenden verwendet und welchen Trend erwartet die Stadtverwaltung?

Anlagen:
keine
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Absende r :

Scherf, Gunnar / AfD-Fraktion im Rat 
der Stadt

18-08269
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Schnelles Internet für Ölper
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
15.05.2018

Beratungsfolge: Status

Wirtschaftsausschuss (zur Beantwortung) 01.06.2018 Ö

Sachverhalt:
Das Studentenwohnheim in Ölper bekommt beauftragt durch die Verwaltung einen 
Glasfaseranschluss an einen Standort der TU-Braunschweig.
Dieser Anschluss kann von Gewerbetreibenden und privaten Haushalten nach individueller 
Prüfung zur Anbindung an das Internet genutzt werden, die Kosten liegen allerdings um ein 
Vielfaches höher als bei normalen Anschlüssen (Vorlage - 18-06866-01 und Artikel in der 
BSZ https://www.braunschweiger-zeitung.de/braunschweig/article213901415/Schnelles-
Internet-fuer-Oelper.html)

Warum wurde keine Lösung beauftragt, bei der auch Gewerbe und private Haushalte zu 
angemessenen Preisen von der Glasfaserleitung profitieren können? 
Welche Möglichkeiten gibt es noch, gestaltend so einzugreifen, dass Gewerbe und private 
Haushalte die Glasfaserleitung zu angemessenen Preisen nutzen können?

Anlagen: keine
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